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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 2 

Änderung des Abschlussprüfer-Aufsichtsgesetzes – APAG 

1. Teil 1. Teil 

Allgemeines Allgemeines 

Gegenstand und Zweck Gegenstand und Zweck 

§ 1. (1) ... § 1. (1) ... 

(2) Dieses Bundesgesetz enthält: (2) Dieses Bundesgesetz enthält: 

 1. Bestimmungen zur Umsetzung der Richtlinie 2006/43/EG über 
Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten 
Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und 
83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 84/253/EWG 
des Rates, ABl. Nr. L 157 vom 09.06.2006 S. 87, in der Fassung der 
Richtlinie 2014/56/EU, ABl. Nr. L 158 vom 27.05.2014, S. 196 in 
österreichisches Recht und 

 1. Bestimmungen zur Umsetzung der Richtlinie 2006/43/EG über 
Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten 
Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und 
83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 84/253/EWG 
des Rates, ABl. Nr. L 157 vom 09.06.2006 S. 87, in der Fassung der 
Richtlinie (EU) 2023/2864, ABl. Nr. L 2023/2864 vom 20.12.2023, in der 
Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 2024/90411 vom 15.07.2024 in 
österreichisches Recht und 

 2. Bestimmungen zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 
über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei 
Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des 
Beschlusses 2005/909/EG der Kommission, ABl. Nr. L 158 vom 
27.05.2014 S. 77, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 170 vom 
11.06.2014 S. 66. 

 2. Bestimmungen zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 
über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei 
Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des 
Beschlusses 2005/909/EG der Kommission, ABl. Nr. L 158 vom 
27.05.2014 S. 77, in der Fassung der Verordnung (EU) 2023/2869, ABl. 
Nr. L 2023/2869 vom 20.12.2023. 

  3. Bestimmungen zur Durchführung der Verordnung (EU) 2023/2859 zur 
Einrichtung eines zentralen europäischen Zugangsportals für den 
zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für 
Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante 
Informationen, ABl. Nr. L 2023/2859 vom 20.12.2023, in der Fassung 
der Richtlinie (EU) 2024/1760, ABl. Nr. L 2024/1760 vom 05.07.2024 

(3) und (4) ... (3) und (4) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

2. Teil 2. Teil 

Organisation Organisation 

Aufgaben und Befugnisse der Abschlussprüferaufsichtsbehörde (APAB) Aufgaben und Befugnisse der Abschlussprüferaufsichtsbehörde (APAB) 

§ 4. (1) bis (3) ... § 4. (1) bis (3) ... 

 (4) Die APAB ist Sammelstelle im Sinne von Art. 2 Nr. 2 der Verordnung 
(EU) 2023/2859 zur Einrichtung eines zentralen europäischen Zugangsportals 
für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für 
Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante 
Informationen, ABl. Nr. L 2023/2859 vom 20.12.2023, (ESAP-Sammelstelle) für 
die Informationen gemäß § 52 Abs. 1 und 3, § 64 Abs. 1 bis 3 und Art. 13 der 
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und hat diese Informationen im zentralen 
europäische Zugangsportal (European Single Access Point), das gemäß der 
Verordnung (EU) 2023/2859 eingerichtet wird (ESAP), zugänglich zu machen. 

 (5) Die APAB ist ESAP-Sammelstelle gemäß Art. 3 Abs. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 für die Erhebung freiwillig übermittelter, in der 
Richtlinie 2006/43/EG und der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 angeführter 
Informationen. 

 (6) Die APAB ist als datenschutzrechtliche Verantwortliche gemäß Art. 4 Z 7 
der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. 
Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, im Zusammenhang mit den Aufgaben gemäß 
Abs. 4 und 5 zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der 
Datenschutz-Grundverordnung ermächtigt. 

366 der B
eilagen X

X
V

III. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

2 von 121

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  3 von 121 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

3. Teil 3. Teil 

Aufgaben und Befugnisse Aufgaben und Befugnisse 

1. Hauptstück 1. Hauptstück 

Öffentliche Aufsicht Öffentliche Aufsicht 

5. Abschnitt 5. Abschnitt 

Registrierung Registrierung 

Öffentliches Register Öffentliches Register 

§ 52. (1) bis (7) ... § 52. (1) bis (7) ... 

 (8) Die Informationen gemäß Abs. 1 und 3 sind in einem 
datenextrahierbaren Format gemäß Art. 2 Nr. 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
im ESAP bereitzustellen und haben folgende Metadaten zu enthalten: 

  1. alle Namen des Abschlussprüfers oder der Prüfungsgesellschaft, auf den 
bzw. die sich die Informationen beziehen, 

  2. soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung der Prüfungsgesellschaft 
gemäß Art. 7 Abs. 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859, 

  3. die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 2023/2859 und 

  4. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten. 

6. Abschnitt 6. Abschnitt 

Transparenzbericht Transparenzbericht 

Transparenzbericht Transparenzbericht 

§ 55. Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften, die Unternehmen von 
öffentlichem Interesse prüfen, haben alljährlich einen Transparenzbericht gemäß 
Art. 13 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 zu erstellen, zu veröffentlichen und 
der APAB anzuzeigen. 

§ 55. (1) Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften, die eine 
Abschlussprüfung bei einem Unternehmen von öffentlichem Interesse 
durchführen, haben gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 jährlich 
einen Transparenzbericht zu erstellen, zu veröffentlichen und der APAB gemäß 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Art. 13a Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 zu übermitteln. 

 (2) Die APAB kann für die Übermittlung der Daten gemäß § 4 Abs. 5 und 
Art. 13a Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 durch Verordnung ein 
bestimmtes Format, zusätzlich beizufügende Metadaten und die 
Übermittlungsmodalitäten festlegen, wenn dies unter Berücksichtigung der 
unionsrechtlichen Vorgaben zweckmäßig erscheint. 

10. Abschnitt 10. Abschnitt 

Untersuchungen und Sanktionen Untersuchungen und Sanktionen 

Bekanntmachung von Sanktionen Bekanntmachung von Sanktionen 

§ 64. (1) bis (3) ... § 64. (1) bis (3) ... 

 (4) Die Informationen gemäß Abs. 1 bis 3 sind in einem datenextrahierbaren 
Format gemäß Art. 2 Nr. 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 im ESAP 
bereitzustellen und haben folgende Metadaten zu enthalten: 

  1. alle Namen des Abschlussprüfers oder der Prüfungsgesellschaft, auf den 
bzw. die sich die Informationen beziehen, 

  2. soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung der Prüfungsgesellschaft 
gemäß Art. 7 Abs. 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859, 

  3. die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 2023/2859 und 

  4. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten. 

4. Teil 4. Teil 

Schluss- und Übergangsbestimmungen Schluss- und Übergangsbestimmungen 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 85. (1) bis (3) ... § 85. (1) bis (3) ... 

 (4) § 1 Abs. 2 Z 1 bis 3, § 4 Abs. 4 bis 6, § 52 Abs. 8, § 55 Abs. 1 und 2 und 
§ 64 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202X treten mit 
10. Jänner 2026 in Kraft. § 4 Abs. 4 und 6, § 52 Abs. 8, § 64 Abs. 4 sind ab 
10. Jänner 2030 anzuwenden. Die APAB hat der Europäischen Wertpapier- und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Marktaufsichtsbehörde (ESMA) bis zum 9. Jänner 2030 mitzuteilen, dass sie 
ESAP-Sammelstelle gemäß Art. 13a Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 
und ESAP-Sammelstelle gemäß Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2023/2859 für 
die Erhebung freiwillig übermittelter, in der Richtlinie 2006/43/EG und der 
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 angeführter Informationen ist. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 3 

Änderung des Alternative Investmentfonds Manager-Gesetzes 

Inhaltsverzeichnis 

9.Teil 
Zuständige Behörden 

1. Abschnitt 
Benennung, Befugnisse und Rechtsbehelfe 

§ 54. Benennung der zuständigen Behörde 
§ 55. bis § 60. … 

 

Inhaltsverzeichnis 

9.Teil 
Zuständige Behörden 

1. Abschnitt 
Benennung, Befugnisse und Rechtsbehelfe 

§ 54. Benennung der zuständigen Behörde und ESAP-Sammelstelle 
§ 55. bis § 60. … 
  

 

  

9. Teil 9. Teil 

Zuständige Behörden Zuständige Behörden 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 

Benennung, Befugnisse und Rechtsbehelfe Benennung, Befugnisse und Rechtsbehelfe 

Benennung der zuständigen Behörde Benennung der zuständigen Behörde und ESAP-Sammelstelle 

§ 54. (1) bis (3) ... § 54. (1) bis (3) ... 

 (4) Die FMA ist die Sammelstelle im Sinne des Art. 2 Nr. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 gemäß Art. 18a Abs. 3 der 
Verordnung (EU) 2019/2088 für AIFM und hat diese Informationen im ESAP 
zugänglich zu machen. 

 (5) Die FMA ist Sammelstelle im Sinne des Art. 2 Nr. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 gemäß Art. 3 Abs. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 für die Erhebung freiwillig übermittelter 
Informationen, die in 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

  1. der Richtlinie 2011/61/EU, 

  2. der Verordnung (EU) Nr. 345/2013, 

  3. der Verordnung (EU) Nr. 346/2013, 

  4. der Verordnung (EU) 2015/760, 

  5. der Verordnung (EU) 2017/1131 und 

  6. der Verordnung (EU) 2019/2088, sofern die Informationen von AIFM 
übermittelt wurden, 

 angeführt sind. 

 (6) Die FMA kann für die Übermittlung der Daten gemäß Abs. 4 und 5 
durch Verordnung ein bestimmtes Format, zusätzlich beizufügende Metadaten 
und die Übermittlungsmodalitäten festlegen, wenn dies unter Berücksichtigung 
der unionsrechtlichen Vorgaben zweckmäßig erscheint. 

Befugnisse und Kosten der FMA Befugnisse und Kosten der FMA 

§ 56. (1) bis (6) ... § 56. (1) bis (6) ... 

 (7) Die FMA ist als datenschutzrechtliche Verantwortliche gemäß Art. 4 
Nr. 7 der Datenschutz-Grundverordnung im Zusammenhang mit den Aufgaben 
gemäß § 54 Abs. 4 und 5 zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im 
Sinne der Datenschutz-Grundverordnung ermächtigt. 

Verwaltungsstrafen und Veröffentlichungen Verwaltungsstrafen und Veröffentlichungen 

§ 60. (1) ... § 60. (1) ... 

(2) Wer (2) Wer 

 1. bis 11e. ...  1. bis 11e. ... 

  11f. gegen die Verpflichtung zur Übermittlung der in Art. 3 Abs. 1 und 2, 
Art. 4 Abs. 1, 3 und 4, Art. 5 Abs. 1 und Art. 10 Abs. 1 der 
Verordnung (EU) 2019/2088 genannten Informationen gleichzeitig mit 
deren Veröffentlichung an die FMA gemäß Art. 18a der 
Verordnung (EU) 2019/2088; 

  11g. gegen die Verpflichtung, sich eine Rechtsträgerkennung ausstellen zu 
lassen, gemäß Art. 18a Abs. 2 der Verordnung (EU) 2019/2088; 

 12. bis 21. ...  12. bis 21. ... 

(5) bis (9) ... (5) bis (9) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 

Zusammenarbeit der verschiedenen zuständigen Behörden Zusammenarbeit der verschiedenen zuständigen Behörden 

10. Teil 10. Teil 

Übergangs- und Schlussbestimmungen Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Verweise und Verordnungen Verweise und Verordnungen 

§ 71. (1) … § 71. (1) … 

(2) Wenn in diesem Bundesgesetz auf folgende Rechtsakte der Europäischen 
Union verwiesen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, jeweils in 
der folgenden Fassung anzuwenden: 

(2) Wenn in diesem Bundesgesetz auf folgende Rechtsakte der Europäischen 
Union verwiesen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, jeweils in 
der folgenden Fassung anzuwenden: 

 1. Richtlinie 2011/61/EU über die Verwalter alternativer Investmentfonds 
und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der 
Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010, ABl. 
Nr. L 174 vom 01.07.2011 S. 1, in der Fassung der Richtlinie (EU) 
2019/2034, ABl. Nr. L 314 vom 05.12.2019 S. 64; 

 1. Richtlinie 2011/61/EU über die Verwalter alternativer Investmentfonds 
und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der 
Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010, ABl. Nr. 
L 174 vom 01.07.2011 S. 1, in der Fassung der 
Richtlinie (EU) 2023/2864, ABl. Nr. L 2023/2864 vom 20.12.2023; 

 2. bis 19. ...  2. bis 19. ... 

 20. Verordnung (EU) Nr. 345/2013 über Europäische Risikokapitalfonds, 
ABl. Nr. L 115 vom 25.04.2013, S. 1, in der Fassung der 
Verordnung (EU) 2019/1156, ABl. Nr. L 188 vom 12.07.2019 S. 55; 

 20. Verordnung (EU) Nr. 345/2013 über Europäische Risikokapitalfonds, 
ABl. Nr. L 115 vom 25.04.2013 S. 1, in der Fassung der 
Verordnung (EU) 2023/2869, ABl. Nr. L 2023/2869 vom 20.12.2023; 

 21. Verordnung (EU) Nr. 346/2013 über Europäische Fonds für soziales 
Unternehmertum, ABl. Nr. L 115 vom 25.04.2013, S. 18, in der Fassung 
der Verordnung (EU) 2019/1156, ABl. Nr. L 188 vom 12.07.2019 S. 55; 

 21. Verordnung (EU) Nr. 346/2013 über Europäische Fonds für soziales 
Unternehmertum, ABl. Nr. L 115 vom 25.04.2013 S. 18, in der Fassung 
der Verordnung (EU) 2023/2869, ABl. Nr. L 2023/2869 vom 20.12.2023; 

 22. Verordnung (EU) 2015/760 über europäische langfristige 
Investmentfonds, ABl. Nr. L 123 vom 19.05.2015, S. 98, in der Fassung 
der Verordnung (EU) 2023/606, ABl. Nr. L 80 vom 20.03.2023 S. 1; 

 22. Verordnung (EU) 2015/760 über europäische langfristige 
Investmentfonds, ABl. Nr. L 123 vom 19.05.2015 S. 98, in der Fassung 
der Verordnung (EU) 2023/2869, ABl. Nr. L 2023/2869 vom 20.12.2023; 

 23. Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds, ABl. Nr. L 169 vom 
30.06.2017 S. 8 in der Fassung der Delegierten 
Verordnung (EU) 2018/990, ABl. Nr. L 177 vom 13.07.2018 S. 1; 

 23. Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds, ABl. Nr. L 169 vom 
30.06.2017 S. 8, in der Fassung der Verordnung (EU) 2023/2869, ABl. 
Nr. L 2023/2869 vom 20.12.2023; 

 24. und 25. ...  24. und 25. ... 

 26. Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, ABl. Nr. L 17 

 26. Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, ABl. Nr. L 17 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
vom 09.12.2019 S. 1, in der Fassung der Verordnung (EU) 2020/852, 
ABl. Nr. L 198 vom 22.06.2020 S. 13; 

vom 09.12.2019 S. 1, in der Fassung der Verordnung (EU) 2023/2869, 
ABl. Nr. L 2023/2869 vom 20.12.2023; 

 27. bis 30. ...  27. bis 30. ... 

 31. Verordnung (EU) 2022/2554 über die digitale operationale Resilienz im 
Finanzsektor und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009, 
(EU) Nr. 648/2012, (EU) Nr. 600/2014, (EU) Nr. 909/2014 und 
(EU) 2016/1011, ABl. Nr. L 333 vom 27.12.2022 S. 1. 

 31. Verordnung (EU) 2022/2554 über die digitale operationale Resilienz im 
Finanzsektor und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009, 
(EU) Nr. 648/2012, (EU) Nr. 600/2014, (EU) Nr. 909/2014 und 
(EU) 2016/1011, ABl. Nr. L 333 vom 27.12.2022 S. 1; 

  32. Verordnung (EU) 2023/2859 zur Einrichtung eines zentralen 
europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf 
öffentlich verfügbare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und 
Nachhaltigkeit relevante Informationen, ABl. Nr. L 2023/2859 vom 
20.12.2023, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2024/1760, ABl. 
Nr. L 2024/1760 vom 05.07.2024; 

  33. Richtlinie (EU) 2023/2864 zur Änderung bestimmter Richtlinien in Bezug 
auf die Einrichtung und die Funktionsweise des zentralen europäischen 
Zugangsportals, ABl. Nr. L 2023/2864 vom 20.12.2023, in der Fassung 
der Berichtigung ABl. Nr. L 2024/90411 vom 15.07.2024; 

  34. Verordnung (EU) 2023/2869 zur Änderung bestimmter Verordnungen in 
Bezug auf die Einrichtung und die Funktionsweise des zentralen 
europäischen Zugangsportals, ABl. Nr. L 2023/2869 vom 20.12.2023; 

(3) ... (3) ... 

Umsetzungshinweis Umsetzungshinweis 

§ 71a. (1) bis (9) ... § 71a. (1) bis (9) ... 

 (10) Das Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/202X dient der Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2023/2864 und dem wirksamen Vollzug der 
Verordnung (EU) 2023/2859 sowie der Verordnung (EU) 2023/2869. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 74. (1) bis (22) ... § 74. (1) bis (22) ... 

 (23) Das Inhaltsverzeichnis hinsichtlich § 54, die Überschrift zu § 54, § 54 
Abs. 4 bis 6, § 56 Abs. 7, § 60 Abs. 2 Z 11f und 11g, § 71 Abs. 2 Z 1, 20 bis 23, 26 
und 32 bis 34 und § 71a Abs. 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/202X treten mit 10. Jänner 2026 in Kraft. § 54 Abs. 4 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202X ist ab dem 10. Jänner 2028 anzuwenden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Die FMA hat der ESMA bis zum 9. Jänner 2028 mitzuteilen, dass sie 
Sammelstelle gemäß Art. 18a Abs. 3 der Verordnung (EU) 2019/2088 ist. § 54 
Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202X ist ab dem 
10. Jänner 2030 anzuwenden. Die FMA hat der ESMA bis zum 9. Jänner 2030 
mitzuteilen, dass sie Sammelstelle gemäß Art. 3 Abs. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 für die Erhebung freiwillig übermittelter 
Informationen ist, die in der Richtlinie 2011/61/EU, der Verordnung (EU) 
Nr. 345/2013, der Verordnung (EU) Nr. 346/2013, der 
Verordnung (EU) 2015/760, der Verordnung (EU) 2017/1131 und der 
Verordnung (EU) 2019/2088 angeführt sind. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 4 

Änderung des Bankwesengesetzes 

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 

  § 77d. Aufsicht durch die Europäische Zentralbank – einheitlicher 
Aufsichtsmechanismus 

  § 77e. Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen 
Zugangsportal 

I. Allgemeine Bestimmungen I. Allgemeine Bestimmungen 

Ausnahmen Ausnahmen 

§ 3. (1) bis (4) ... § 3. (1) bis (4) ... 

(4a) ... (4a) ... 

 1. ...  1. ... 

 2. die Eigenmittel unabhängig von der Eigenmittelanforderung zu keiner 
Zeit unter den gemäß § 10 Abs. 5 Z 1 WAG 2018 zu ermittelnden Betrag 
absinken dürfen. 

 2. die Eigenmittel unabhängig von der Eigenmittelanforderung zu keiner 
Zeit unter den gemäß Art. 13 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2033 zu 
ermittelnden Betrag absinken dürfen. 

(5) bis (11) ... (5) bis (11) ... 

IV. Eigentümerbestimmungen und Bewilligungen IV. Eigentümerbestimmungen und Bewilligungen 

Sonstige Verordnungsermächtigungen der FMA Sonstige Verordnungsermächtigungen der FMA 

§ 21b. (1) Die FMA ist ermächtigt, die ihr durch Art. 6 Abs. 4, Art. 18 
Abs. 3 und 5 bis 8, Art. 26, Art. 27 Abs. 1 Buchstabe a, Art. 77, Art. 78, Art. 89 
Abs. 3, Art. 124 Abs. 1a und 2, Art. 125 Abs. 3, Art. 129 Abs. 1 Buchstabe c und 
Abs. 3, Art. 147 Abs. 5, Art. 164 Abs. 6, Art. 178 Abs. 1 Buchstabe b und Abs. 2 
Buchstabe d, Art. 298 Abs. 4, Art. 311 Abs. 3, Art. 327 Abs. 2, Art. 329 Abs. 1, 
Art. 336 Abs. 4 Buchstabe a, Art. 380, Art. 395 Abs. 1, Art. 473, Art. 481 Abs. 2, 
Art. 495 Abs. 1, Art. 495e und Art. 500a Abs. 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 eingeräumten Befugnisse oder Befugnisse, die ihr in den gemäß 
Art. 394, Art. 415 und Teil 7a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erlassenen 

§ 21b. (1) Die FMA ist ermächtigt, die ihr durch Art. 6 Abs. 4, Art. 18 
Abs. 3 und 5 bis 8, Art. 26, Art. 27 Abs. 1 Buchstabe a, Art. 77, Art. 78, Art. 89 
Abs. 3, Art. 124 Abs. 8 und 9, Art. 125 Abs. 2, Art. 126 Abs. 2, Art. 129 Abs. 1 
Buchstabe c und Abs. 3, Art. 147 Abs. 5, Art. 164 Abs. 5 und 6, Art. 178 Abs. 1 
Buchstabe b und Abs. 2 Buchstabe d, Art. 298 Abs. 4, Art. 311 Abs. 3, Art. 327 
Abs. 2, Art. 329 Abs. 1, Art. 336 Abs. 4 Buchstabe a, Art. 380, Art. 395 Abs. 1, 
Art. 473, Art. 481 Abs. 2, Art. 495 Abs. 1, Art. 495e und Art. 500a Abs. 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 eingeräumten Befugnisse oder Befugnisse, die ihr 
in den gemäß Art. 394, Art. 415 und Teil 7a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
technischen Durchführungsstandards eingeräumt werden, durch Verordnung 
auszuüben. 

erlassenen technischen Durchführungsstandards eingeräumt werden, durch 
Verordnung auszuüben. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 

VI. Abschnitt: Ordnungsnormen VI. Abschnitt: Ordnungsnormen 

4. Unterabschnitt: Gruppenbetrachtung 4. Unterabschnitt: Gruppenbetrachtung 

Kreditinstitutsgruppe und FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde Kreditinstitutsgruppe und FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde 

§ 30. (1) bis (7a) ... § 30. (1) bis (7a) ... 

 (7b) Kreditinstitute mit Sitz im Inland haben die Untergrenze gemäß Art. 92 
Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht auf Ebene des Einzelinstituts 
anzuwenden, wenn diese Untergrenze auf Basis des konsolidierten 
Gesamtrisikobetrags vom verantwortlichen Unternehmen gemäß Abs. 6 
eingehalten wird. 

(8) bis (11) ... (8) bis (11) ... 

Beachte für folgende Bestimmung Beachte für folgende Bestimmung 

§ 63. (1) bis (3c) ... § 63. (1) bis (3c) ... 

(4) ... (4) ... 

 1. bis 7. ...  1. bis 7. ... 

 8. bei Kreditinstituten, die das Mindesteigenmittelerfordernis für das 
operationelle Risiko gemäß Teil 3 Titel III Kapitel 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ermitteln: die Einhaltung der 
Bedingungen gemäß Art. 320 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

 

 9. bis 14. ...  9. bis 14. ... 

(4a) bis (8) ... (4a) bis (8) ... 

Beachte für folgende Bestimmung Beachte für folgende Bestimmung 

Zuordnung der Kosten Zuordnung der Kosten 

§ 69a. (1) bis (5) ... § 69a. (1) bis (5) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(6) Ergibt die nach Abs. 3 durchgeführte Berechnung für ein Kreditinstitut 
einen Betrag in Höhe von mehr als 1,25 vT seiner Kostenzahl (Abs. 2), so ist dem 
Kreditinstitut ein Betrag von 1,25 vT seiner Kostenzahl als Aufsichtskosten 
vorzuschreiben. 

(6) Ergibt die nach Abs. 3 durchgeführte Berechnung für ein Kreditinstitut 
einen Betrag in Höhe von mehr als 1,30 vT seiner Kostenzahl (Abs. 2) im 
Geschäftsjahr 2026, 1,36 vT seiner Kostenzahl im Geschäftsjahr 2027, 1,43 vT 
seiner Kostenzahl ab dem Geschäftsjahr 2028 und 1,5 vT seiner Kostenzahl ab 
dem Geschäftsjahr 2029, so ist dem Kreditinstitut ein Betrag von 1,30 vT seiner 
Kostenzahl im Geschäftsjahr 2026, 1,36 vT seiner Kostenzahl im Geschäftsjahr 
2027, 1,43 vT seiner Kostenzahl im Geschäftsjahr 2028 und 1,5 vT seiner 
Kostenzahl ab dem Geschäftsjahr 2029 als Aufsichtskosten vorzuschreiben. 

(7) und (8) ... (7) und (8) ... 

Zusammenarbeit und Datenverarbeitung Zusammenarbeit und Datenverarbeitung 

§ 77. (1) bis (3) ... § 77. (1) bis (3) ... 

(4) ... (4) ... 

 1. bis 19. ...  1. bis 19. ... 

 20. Auskünfte, die gemäß Abs. 2 oder gemäß einer zwischenstaatlichen 
Vereinbarung gemäß § 77a erteilt wurden. 

 20. Auskünfte, die gemäß Abs. 2 oder gemäß einer zwischenstaatlichen 
Vereinbarung gemäß § 77a erteilt wurden; 

  21. Informationen, die gemäß § 77e bereitgestellt werden. 

(5) bis (9) ... (5) bis (9) ... 

 Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal 

 § 77e. (1) Die FMA hat als ESAP-Sammelstelle gemäß Art. 2 Nr. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 dem zentralen europäischen Zugangsportal 
(European Single Access Point – ESAP) die Informationen gemäß § 23c Abs. 9 
und § 99c Abs. 2 und 3 bereitzustellen. Dabei sind diese Informationen in einem 
datenextrahierbaren Format gemäß Art. 2 Nr. 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
zu übermitteln und haben folgende Metadaten zu enthalten: 

  1. alle Namen der natürlichen Person oder des Instituts, auf die oder das 
sich die Informationen beziehen; 

  2. soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des Instituts gemäß Art. 7 
Abs. 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859; 

  3. die Art der Information gemäß der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 2023/2859; 

  4. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten. 

 (2) Die FMA ist Sammelstelle gemäß Art. 3 Abs. 2 der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verordnung (EU) 2023/2859 für die Erhebung freiwillig übermittelter, in der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der Richtlinie 2013/36/EU angeführter 
Informationen. 

 (3) Die FMA ist ermächtigt, durch Verordnung die Datenformate der nach 
den Abs. 2 und 3 übermittelten Informationen sowie beizufügende Metadaten und 
die Übermittlungsmodalitäten festzulegen, wenn dies unter Berücksichtigung der 
unionsrechtlichen Vorgaben zweckmäßig erscheint. 

XXI. Sparvereine und Werkssparkassen XXI. Sparvereine und Werkssparkassen 

XXIV. Übergangs- und Schlußbestimmungen XXIV. Übergangs- und Schlußbestimmungen 

Übergangsbestimmungen Übergangsbestimmungen 

§ 103z1. Die FMA hat die Konzession von Kreditinstituten, die bis zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des § 4 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 237/2022 gemäß § 4 Abs. 1 BWG in der Fassung vor dem 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 237/2022 konzessioniert waren und deren 
Geschäftsgegenstand zur Gänze von § 3 Abs. 2 WAG 2018 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 237/2022 abgedeckt ist, durch Bescheid 
zurückzunehmen und bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 3 Abs. 5 
WAG  2018 in eine Konzession gemäß WAG 2018 überzuführen, falls diese 
Kreditinstitute nicht nach wie vor eine Konzession gemäß § 4 Abs. 1 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 237/2022 benötigen. 

§ 103z1. Die FMA hat die Konzession von Kreditinstituten, die bis zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des § 4 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 237/2022 gemäß § 4 Abs. 1 BWG in der Fassung vor dem 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 237/2022 konzessioniert waren und deren 
Geschäftsgegenstand zur Gänze von § 3 Abs. 2 WAG 2018 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 237/2022 abgedeckt ist, durch Bescheid 
zurückzunehmen und bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 3 Abs. 5 
WAG 2018 in eine Konzession gemäß WAG 2018 überzuführen, falls diese 
Kreditinstitute nicht nach wie vor eine Konzession gemäß § 4 Abs. 1 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 237/2022 benötigen. 

 § 103z2. § 77 Abs. 4 Z 21 und § 77e Abs. 1 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. yyy/202Y sind ab dem 10. Jänner 2030 anzuwenden. 
§ 69a Abs. 6 ist auf Geschäftsjahre der FMA anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2025 beginnen. 

Verweise und Verordnungen Verweise und Verordnungen 

§ 105. (1) bis (4) ... § 105. (1) bis (4) ... 

(5) ... (5) ... 

 1. Richtlinie 2013/36/EU über den Zugang zur Tätigkeit von 
Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten, zur 
Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der 
Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG, ABl. Nr. L 176 vom 
27.06.2013 S. 338, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2021/338, ABl. 

 1. Richtlinie 2013/36/EU über den Zugang zur Tätigkeit von 
Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten, zur 
Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der 
Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG, ABl. Nr. L 176 vom 
27.06.2013 S. 338, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2024/2994, ABl. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Nr. L 068 vom 26.02.2021 S. 14 und der Berichtigung ABl. Nr. L 214 
vom 17.06.2021 S. 74; 

Nr. L 2024/2994 vom 04.12.2024; 

 2. ...  2. ... 

(6) bis (19) ... (6) bis (19) ... 

(20) ... (20) ... 

 1. ...  1. ... 

 2. Verordnung (EU) 2019/2033 über Aufsichtsanforderungen an 
Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 575/2013, (EU) Nr. 600/2014 und (EU) 
Nr. 806/2014, ABl. Nr. L 314 vom 05.12.2019 S. 1, in der Fassung der 
Berichtigung ABl. Nr. L 261 vom 22.07.2021 S. 60. 

 2. Verordnung (EU) 2019/2033 über Aufsichtsanforderungen an 
Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 575/2013, (EU) Nr. 600/2014 und (EU) 
Nr. 806/2014, ABl. Nr. L 314 vom 05.12.2019 S. 1, in der Fassung der 
Verordnung (EU) 2023/2869, ABl. Nr. L 2023/2869 vom 20.12.2023 und 
der Berichtigung ABl. Nr. L 261 vom 22.07.2021 S. 60. 

(21) bis (24) ... (21) bis (24) ... 

(25) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Delegierte Verordnung (EU) 
2017/2359 verwiesen wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die 
Delegierte Verordnung (EU) 2017/2359 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 
2016/97 in Bezug auf die für den Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten 
geltenden Informationspflichten und Wohlverhaltensregeln, ABl. Nr. L 341 vom 
20.12.2017 S. 8, in der Fassung der Delegierten Verordnung (EU) 2021/1257, 
ABl. Nr. L 277 vom 02.08.2021 S. 18, anzuwenden. 

(25) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Delegierte Verordnung (EU) 
2017/2359 verwiesen wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die 
Delegierte Verordnung (EU) 2017/2359 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 
2016/97 in Bezug auf die für den Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten 
geltenden Informationspflichten und Wohlverhaltensregeln, ABl. Nr. L 341 vom 
20.12.2017 S. 8, in der Fassung der Delegierten Verordnung (EU) 2021/1257, 
ABl. Nr. L 277 vom 02.08.2021 S. 18, anzuwenden. 

 (26) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EU) 2023/2859 
verwiesen wird, so ist, sofern nichts anderes angeordnet ist, die Verordnung (EU) 
2023/2859 zur Einrichtung eines zentralen europäischen Zugangsportals für den 
zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienstleistungen, 
Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen, ABl. Nr. L 2023/2859 
vom 20.12.2023, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2024/1760, ABl. 
Nr. L 2024/1760 vom 05.07.2024, anzuwenden. 

 (27) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EU) 2019/2088 
verwiesen wird, so ist, sofern nichts anderes angeordnet ist, die Verordnung (EU) 
2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im 
Finanzdienstleistungssektor, ABl. Nr. L 17 vom 09.12.2019 S. 1, in der Fassung 
der Verordnung (EU) 2023/2869, ABl. Nr. L 2023/2869 vom 20.12.2023 S. 24, 
anzuwenden. 
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Inkrafttreten und Vollziehung Inkrafttreten und Vollziehung 

§ 107. (1) bis (118) ... § 107. (1) bis (118) ... 

 (119) § 3 Abs. 4a Z 2, § 21b Abs. 1, § 69a Abs. 6, § 105 Abs. 5 Z 1 und 
Abs. 20 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. yyy/202Y treten mit 
Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. § 30 Abs. 7b in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. yyy/202Y tritt mit 1. Jänner 2025 in Kraft. Das 
Inhaltsverzeichnis hinsichtlich § 77d und § 77e samt Überschriften, § 77 Abs. 4, 
§ 77e samt Überschrift, § 103z3, § 105 Abs. 26 und § 109 Abs. 4 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. yyy/202Y treten mit 10. Jänner 2026 in Kraft. 
§ 63 Abs. 4 Z 8 tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. yyy/202Y außer Kraft. Die FMA hat der ESMA bis zum 9. Jänner 
2030 mitzuteilen, dass sie Sammelstelle gemäß Art. 3 Abs. 2 der Verordnung 
(EU) 2023/2859 für die Erhebung freiwillig übermittelter, in der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 und der Richtlinie 2013/36/EU angeführter Informationen ist. 

[...] [...] 

Umsetzungshinweis Umsetzungshinweis 

§ 109. (1) bis (3) ... § 109. (1) bis (3) ... 

 (4) Das Bundesgesetz BGBl. I Nr. yyy/202Y dient dem Wirksamwerden der 
Verordnung (EU) 2023/2869 zur Änderung bestimmter Verordnungen in Bezug 
auf die Einrichtung und die Funktionsweise des zentralen europäischen 
Zugangsportals, ABl. Nr. L 2023/2869 vom 20.12.2023 und der Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2023/2864 zur Änderung bestimmter Richtlinien in Bezug auf die 
Einrichtung und die Funktionsweise des zentralen europäischen Zugangsportals, 
ABl. Nr. L 2023/2864 vom 20.12.2023, in der Fassung der Berichtigung ABl. 
Nr. L 2024/90411 vom 15.07.2024. 
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Artikel 5 

Änderung des Börsegesetzes 2018 

Inhaltsverzeichnis 

1. Hauptstück 
Marktinfrastruktur 

3. Abschnitt 
Multilaterale Handelssysteme (MTF, OTF) 

1. Unterabschnitt 

Zulassung 

  
  

2. Hauptstück 
Transparenzvorschriften und sonstige Pflichten der Emittenten 

1. Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 123. Speichersystem und Behördenkompetenzen 
  

3. Hauptstück 
Transparenzvorschriften und sonstige Pflichten der Emittenten 

2. Abschnitt 
Aufsichtsbefugnisse 

  

7. Abschnitt 
Übergangsbestimmungen 

  
  

 

Inhaltsverzeichnis 

1. Hauptstück 
Marktinfrastruktur 

3. Abschnitt 
Multilaterale Handelssysteme (MTF, OTF) 

1. Unterabschnitt 

Zulassung 

§ 75a. ESAP-Sammelstelle für freiwillige Übermittlungen von 
Informationen 

2. Hauptstück 
Transparenzvorschriften und sonstige Pflichten der Emittenten 

1. Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 123. Speichersystem, ESAP-Sammelstelle und Behördenkompetenzen 
§ 123a. Übermittlung von Informationen für das ESAP 

3. Hauptstück 
Transparenzvorschriften und sonstige Pflichten der Emittenten 

2. Abschnitt 
Aufsichtsbefugnisse 

§ 152a. ESAP-Sammelstelle 

7. Abschnitt 
Übergangsbestimmungen 

§ 176a. ESAP-Sammelstelle 
  

 

1. Hauptstück 1. Hauptstück 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Marktinfrastruktur Marktinfrastruktur 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 

Geregelter Markt Geregelter Markt 

3. Unterabschnitt 3. Unterabschnitt 

Zulassung und Handel an der Wertpapierbörse Zulassung und Handel an der Wertpapierbörse 

Beteiligungen Beteiligungen 

§ 48. (1) bis (10) ... § 48. (1) bis (10) ... 

 (11) Börseunternehmen haben die Informationen gemäß Abs. 1, 2 und 4 
gleichzeitig mit der Veröffentlichung zum Zwecke der Zugänglichmachung über 
das zentrale europäische Zugangsportal (European Single Access Point – ESAP) 
an die FMA zu übermitteln. Die FMA ist für diese Informationen ESAP-
Sammelstelle gemäß Art. 2 Nr. 2 der Verordnung (EU) 2023/2859. 

 (12) Die Informationen gemäß Abs. 1, 2 und 4 haben folgende 
Anforderungen zu erfüllen: 

  1. Sie sind in einem datenextrahierbaren Format gemäß Art. 2 Nr. 3 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 oder, sofern nach Unionsrecht, 
insbesondere nach den gemäß Art. 87a Abs. 7 der Richtlinie 2014/65/EU 
erlassenen technischen Durchführungsstandards, vorgeschrieben, in 
einem maschinenlesbaren Format gemäß Art. 2 Nr. 4 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 zu übermitteln und 

  2. sie haben folgende Metadaten zu enthalten: 

  a) alle Namen des Börseunternehmens, auf den sich die Informationen 
beziehen, 

  b) die Rechtsträgerkennung des Börseunternehmensgemäß Art. 7 Abs. 4 
Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859, 

  c) die Größenklasse des Börseunternehmensgemäß Art. 7 Abs. 4 
Buchstabe d der Verordnung (EU) 2023/2859, 

  d) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 2023/2859 und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

  e) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten 
enthalten. 

 (13) Die FMA kann für die Übermittlung der Daten gemäß Abs. 11 durch 
Verordnung ein bestimmtes Format nach Maßgabe von Abs. 12, zusätzlich 
beizufügende Metadaten und die Übermittlungsmodalitäten festlegen, wenn dies 
unter Berücksichtigung der unionsrechtlichen Vorgaben zweckmäßig erscheint. 
Die FMA ist als datenschutzrechtliche Verantwortliche gemäß Art. 4 Nr. 7 der 
Datenschutz-Grundverordnung im Zusammenhang mit den Aufgaben gemäß 
Abs. 11 zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der 
Datenschutz-Grundverordnung ermächtigt. 

 (14) Für die Zwecke von Abs. 12 Z 2 lit. b sind Börseunternehmen 
verpflichtet, sich eine Rechtsträgerkennung ausstellen zu lassen. 

3. Abschnitt 3. Abschnitt 

Multilaterale Handelssysteme (MTF, OTF) Multilaterale Handelssysteme (MTF, OTF) 

1. Unterabschnitt 1. Unterabschnitt 

Zulassung Zulassung 

 ESAP-Sammelstelle für freiwillige Übermittlungen von Informationen 

 § 75a. (1) Die FMA ist Sammelstelle im Sinne des Art. 2 Nr. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 gemäß Art. 3 Abs. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 für die Erhebung freiwillig übermittelter 
Informationen, die in der Richtlinie 2014/65/EU und der Verordnung (EU) 
Nr. 600/2014 angeführt sind. 

 (2) Die FMA kann für die Übermittlung der Daten gemäß Abs. 1 durch 
Verordnung ein bestimmtes Format, zusätzlich beizufügende Metadaten und die 
Übermittlungsmodalitäten festlegen, wenn dies unter Berücksichtigung der 
unionsrechtlichen Vorgaben zweckmäßig erscheint. Die FMA ist als 
datenschutzrechtliche Verantwortliche gemäß Abs. 4 Nr. 7 der Datenschutz-
Grundverordnung im Zusammenhang mit den Aufgaben gemäß Abs. 1 zur 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der Datenschutz-
Grundverordnung ermächtigt.“ 
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 4. Dem § 82 werden folgende Abs. 8 bis 11 angefügt: 

 „(8) Betreiber eines MTF haben die Informationen gemäß Abs. 2 Z 3, 4 und 6 
gleichzeitig mit der Veröffentlichung zum Zwecke der Zugänglichmachung über 
das zentrale europäische Zugangsportal (European Single Access Point – ESAP) 
an die FMA zu übermitteln. Die FMA ist für diese Informationen ESAP-
Sammelstelle gemäß Art. 2 Nr. 2 der Verordnung (EU) 2023/2859. 

 (9) Die Informationen gemäß Abs. 2 Z 3, 4 und 6 haben folgende 
Anforderungen zu erfüllen: 

  1. Sie sind in einem datenextrahierbaren Format gemäß Art. 2 Nr. 3 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 oder, sofern nach Unionsrecht, 
insbesondere nach den gemäß Art. 87a Abs. 7 der Richtlinie 2014/65/EU 
erlassenen technischen Durchführungsstandards, vorgeschrieben, in 
einem maschinenlesbaren Format gemäß Art. 2 Nr. 4 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 zu übermitteln und 

  2. sie haben folgende Metadaten zu enthalten: 

  a) alle Namen des Betreibers eines MTF, auf den sich die Informationen 
beziehen, 

  b) die Rechtsträgerkennung des Betreibers eines MTF gemäß Art. 7 
Abs. 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859, 

  c) die Größenklasse des Betreibers eines MTF gemäß Art. 7 Abs. 4 
Buchstabe d der Verordnung (EU) 2023/2859, 

  d) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 2023/2859 und 

  e) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten 
enthalten. 

 (10) Die FMA kann für die Übermittlung gemäß Abs. 8 durch Verordnung 
ein bestimmtes Format nach Maßgabe von Abs. 9 und zusätzlich beizufügende 
Metadaten und die Übermittlungsmodalitäten festlegen, wenn dies unter 
Berücksichtigung der unionsrechtlichen Vorgaben zweckmäßig erscheint. Die 
FMA ist als datenschutzrechtliche Verantwortliche gemäß Art. 4 Nr. 7 der 
Datenschutz-Grundverordnung im Zusammenhang mit den Aufgaben gemäß 
Abs. 8 zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der 
Datenschutz-Grundverordnung ermächtigt. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 (11) Für die Zwecke von Abs. 9 Z 2 lit. b sind Betreiber eines MTF 
verpflichtet, sich eine Rechtsträgerkennung ausstellen zu lassen. 

6. Abschnitt 6. Abschnitt 

Aufsichtsbefugnisse Aufsichtsbefugnisse 

1. Unterabschnitt 1. Unterabschnitt 

Aufsicht Aufsicht 

§ 92. (1) bis (5) ... § 92. (1) bis (5) ... 

 (6) Die FMA ist für Informationen gemäß § 17 Abs. 2 und § 81 Abs. 2 und 3 
ESAP-Sammelstelle gemäß Art. 2 Nr. 2 der Verordnung (EU) 2023/2859 und hat 
diese Informationen im ESAP zugänglich zu machen. 

 (7) Die Informationen gemäß § 17 Abs. 2 und § 81 Abs. 2 und 3 haben für 
die Zwecke des Abs. 6 folgende Anforderungen zu erfüllen: 

  1. Sie sind in einem datenextrahierbaren Format gemäß Art. 2 Nr. 3 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 zu übermitteln und 

  2. sie haben folgende Metadaten zu enthalten: 

  a) alle Namen des Marktbetreibers, auf den sich die Informationen 
beziehen, 

  b) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des Marktbetreibers 
gemäß Art. 7 Abs. 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859, 

  c) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 2023/2859 und 

  d) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten 
enthalten. 

 (8) Die FMA kann für die Übermittlung gemäß Abs. 6 durch Verordnung ein 
bestimmtes Format nach Maßgabe von Abs. 7, zusätzlich beizufügende Metadaten 
und die Übermittlungsmodalitäten festlegen, wenn dies unter Berücksichtigung 
der unionsrechtlichen Vorgaben zweckmäßig erscheint. Die FMA ist als 
datenschutzrechtliche Verantwortliche gemäß Art. 4 Nr. 7 der Datenschutz-
Grundverordnung im Zusammenhang mit den Aufgaben gemäß Abs. 6 zur 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der Datenschutz-
Grundverordnung ermächtigt. 

7. Abschnitt 7. Abschnitt 

Sanktionen Sanktionen 

Weitere Strafbestimmungen Weitere Strafbestimmungen 

§ 107. (1) Wer § 107. (1) Wer 

 1. und 2. ...  1. und 2. ... 

 3.   3.  

 a) als Emittent seine Verpflichtung zur Veröffentlichung, Übermittlung 
oder Mitteilung 

 a) als Emittent seine Verpflichtung zur Veröffentlichung, Übermittlung 
oder Mitteilung 

 aa) gemäß § 119 Abs. 1, 7, 8, 10 oder 12, § 122, § 123 Abs. 1 oder 4, 
§ 126 oder § 127 oder 

 aa) gemäß § 119 Abs. 1, 7 bis 9 oder 12, § 122, § 123 Abs. 1 oder 4, 
§ 123a, § 126 oder § 127 oder 

 bb) ...  bb) ... 

[...] [...] 

 b) ...  b) ... 

 4. bis 11. ...  4. bis 11. ... 

  12. gegen die Verpflichtung gemäß § 123a Abs. 3, sich eine 
Rechtsträgerkennung ausstellen zu lassen, verstößt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hinsichtlich der Z 1 bis 6, 9 bis 11 
mit einer Geldstrafe bis zu 60 000 Euro und hinsichtlich Z 7 und 8 mit einer 
Geldstrafe bis 150 000 Euro zu bestrafen. 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hinsichtlich der Z 1 bis 6, 9 bis 12 
mit einer Geldstrafe bis zu 60 000 Euro und hinsichtlich Z 7 und 8 mit einer 
Geldstrafe bis 150 000 Euro zu bestrafen. 

(2) bis (6) ... (2) bis (6) ... 

(7) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Börseunternehmens (7) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Börseunternehmens 

 1. bis 4. ...  1. bis 4. ... 

 5. eine ihm obliegende Veröffentlichungspflicht gemäß § 28 Abs. 4 nicht 
erfüllt, 

 5. eine ihm obliegende Veröffentlichungspflicht gemäß § 28 Abs. 4 nicht 
erfüllt; 

  6. gegen die Verpflichtung zur Übermittlung der in § 48 Abs. 1, 2 und 4 
genannten Informationen an die FMA gemäß § 48 Abs. 11, 12 oder 13 
verstößt; 

  7. gegen die Verpflichtung zur Übermittlung der in § 82 Abs. 2 Z 3, 4 und 6 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
genannten Informationen an die FMA gemäß § 82 Abs. 7, 8 oder 9 
verstößt; 

  8. gegen die Verpflichtung zur Übermittlung der in § 17 Abs. 2 und § 81 
Abs. 2 und 3 genannten Informationen an die FMA gemäß § 92 Abs. 7 
oder 8 verstößt; 

  9. gegen die Verpflichtung, sich eine Rechtsträgerkennung ausstellen zu 
lassen, gemäß § 48 Abs. 14 oder § 82 Abs. 10 verstößt, 

[...] [...] 

(8) ... (8) ... 

Veröffentlichungen von Maßnahmen und Sanktionen Veröffentlichungen von Maßnahmen und Sanktionen 

§ 110. (1) bis (4) ... § 110. (1) bis (4) ... 

(5) Wird einer Beschwerde oder einer Revision gegen einen Bescheid, der 
gemäß Abs. 1 oder 2 bekannt gemacht worden ist, in einem Verfahren vor dem 
Bundesverwaltungsgericht oder den Gerichtshöfen öffentlichen Rechts 
aufschiebende Wirkung zuerkannt, so hat die FMA dies in gleicher Weise 
bekannt zu machen. 

(5) Wird einer Beschwerde oder einer Revision gegen einen Bescheid, der 
gemäß Abs. 1 oder 2 bekannt gemacht worden ist, in einem Verfahren den 
Gerichtshöfen öffentlichen Rechts aufschiebende Wirkung zuerkannt, so hat die 
FMA dies in gleicher Weise bekannt zu machen. 

(6) bis (8) ... (6) bis (8) ... 

 (9) Die FMA ist für Informationen gemäß Abs. 1, 2 und 5 ESAP-
Sammelstelle gemäß Art. 2 Nr. 2 der Verordnung (EU) 2023/2859 und hat diese 
Informationen im ESAP zugänglich zu machen. 

 (10) Die Informationen gemäß Abs. 1, 2 und 5 haben für die Zwecke des 
Abs. 9 folgende Anforderungen zu erfüllen: 

  1. Sie sind in einem datenextrahierbaren Format gemäß Art. 2 Nr. 3 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 zu übermitteln und 

  2. sie haben folgende Metadaten zu enthalten: 

  a) alle Namen des Marktbetreibers, auf den sich die Informationen 
beziehen, 

  b) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des Marktbetreibers 
gemäß Art. 7 Abs. 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859, 

  c) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 2023/2859 und 

  d) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
enthalten. 

 (11) Die FMA kann für die Übermittlung gemäß Abs. 9 durch Verordnung 
ein bestimmtes Format nach Maßgabe von Abs. 10, zusätzlich beizufügende 
Metadaten und die Übermittlungsmodalitäten festlegen, wenn dies unter 
Berücksichtigung der unionsrechtlichen Vorgaben zweckmäßig erscheint. Die 
FMA ist als datenschutzrechtliche Verantwortliche gemäß Art. 4 Nr. 7 der 
Datenschutz-Grundverordnung im Zusammenhang mit den Aufgaben gemäß 
Abs. 9 zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der 
Datenschutz-Grundverordnung ermächtigt. 

2. Hauptstück 2. Hauptstück 

Transparenzvorschriften und sonstige Pflichten der Emittenten Transparenzvorschriften und sonstige Pflichten der Emittenten 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Bestimmungen 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

§ 118. (1) Für die Zwecke dieses Hauptstückes gelten folgende 
Begriffsbestimmungen: 

§ 118. (1) Für die Zwecke dieses Hauptstückes gelten folgende 
Begriffsbestimmungen: 

 1. bis 16. ...  1. bis 16. ... 

 17. geregelter Markt: ein geregelter Markt gemäß § 1 Z 2.  17. geregelter Markt: ein geregelter Markt gemäß § 1 Z 2; 

  18. ESAP: das zentrale europäische Zugangsportal (European Single Access 
Point), das gemäß der Verordnung (EU) 2023/2859 eingerichtet wird; 

  19. datenextrahierbares Format: ein Format gemäß Art. 2 Nr. 3 der 
Verordnung (EU) 2023/2859; 

  20. maschinenlesbares Format: ein Format gemäß Art. 2 Nr. 13 der 
Richtlinie (EU) 2019/1024; 

  21. personenbezogene Daten: Daten gemäß Art. 4 Nr. 1 der Verordnung 
(EU) 2016/679; 

  22. ESAP-Sammelstelle: eine Sammelstelle im Sinne von Art. 2 Nr. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859. 

(2) ... (2) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Speichersystem und Behördenkompetenzen Speichersystem, ESAP-Sammelstelle und Behördenkompetenzen 

§ 123. (1) ... § 123. (1) ... 

(2) Die OeKB hat den Zugang zum Speichersystem auch über das 
europäische elektronische Zugangsportal zu ermöglichen. 

(2) Die OeKB fungiert im Rahmen ihrer Tätigkeit als Speichersystem nach 
Abs. 5 auch als ESAP-Sammelstelle für die Übermittlung von Informationen 
gemäß § 123a. Die OeKB ist als datenschutzrechtliche Verantwortliche gemäß 
Art. 4 Nr. 7 der Datenschutz-Grundverordnung im Zusammenhang mit diesen 
Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der 
Datenschutz-Grundverordnung ermächtigt. 

(3) bis (6) ... (3) bis (6) ... 

 (7) Die FMA ist ESAP-Sammelstelle gemäß Art. 3 Abs. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 für die Erhebung von freiwillig übermittelter, in der 
Richtlinie 2004/109/EG angeführter Informationen. Die FMA kann für die 
Übermittlung dieser Daten durch Verordnung ein bestimmtes Format, zusätzlich 
beizufügende Metadaten und die Übermittlungsmodalitäten festlegen, wenn dies 
unter Berücksichtigung der unionsrechtlichen Vorgaben zweckmäßig erscheint. 
Die FMA ist als datenschutzrechtliche Verantwortliche gemäß Art. 4 Z 7 
Datenschutz-Grundverordnung im Zusammenhang mit diesen Informationen zur 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der Datenschutz-
Grundverordnung ermächtigt. 

 Übermittlung von Informationen für das ESAP 

 § 123a. (1) Der Emittent oder jede andere Person, die ohne Zustimmung des 
Emittenten die Zulassung von dessen Wertpapieren zum Handel an einem 
geregelten Markt beantragt hat, hat die vorgeschriebenen Informationen 
gleichzeitig mit der Veröffentlichung gemäß § 123 Abs. 1 zum Zwecke der 
Zugänglichmachung über das ESAP an die OeKB zu übermitteln. 

 (2) Die vorgeschriebenen Informationen sind in einem datenextrahierbaren 
Format oder, sofern nach Unionsrecht, insbesondere nach den gemäß Art. 23a 
Abs. 5 der Richtlinie 2004/109/EG erlassenen technischen 
Durchführungsstandards, oder nationalem Recht vorgeschrieben, in einem 
maschinenlesbaren Format zu übermitteln und haben folgende Metadaten zu 
enthalten: 

  1. alle Namen des Emittenten, auf den sich die Informationen beziehen, 

  2. die Rechtsträgerkennung des Emittenten gemäß Art. 7 Abs. 4 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859, 

  3. die Größenklasse des Emittenten gemäß Art. 7 Abs. 4 Buchstabe d der 
Verordnung (EU) 2023/2859, 

  4. den Wirtschaftszweig bzw. die Wirtschaftszweige der wirtschaftlichen 
Tätigkeiten des Emittenten gemäß Art. 7 Abs. 4 Buchstabe e der 
Verordnung (EU) 2023/2859, 

  5. die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 2023/2859, 

  6. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten, 

  7. weitere Angaben aufgrund eines gemäß Art. 23a Abs. 5 Buchstabe a der 
Richtlinie 2004/109/EG erlassenen technischen 
Durchführungsstandards. 

 (3) Für die Zwecke von Abs. 2 Z 2 sind Emittenten verpflichtet sich eine 
Rechtsträgerkennung ausstellen zu lassen. 

 (4) Soweit sich aus den Art. 5 Abs. 11, Art. 7 Abs. 4 der 
Verordnung (EU) 2023/2859, Art. 23a Abs. 5 der Richtlinie 2004/109/EG oder 
gemäß diesen Bestimmungen erlassenen technischen Durchführungsstandards 
der Kommission zusätzliche Metadaten oder weitere Spezifikationen zu Art und 
Weise der Übermittlung von Informationen ergeben, können diese von der 
Sammelstelle auch gegenüber den nach Abs. 1 zur Übermittlung Verpflichteten 
vorgesehen werden, wenn dies unter Berücksichtigung der unionsrechtlichen 
Vorgaben zweckmäßig erscheint. 

 (5) Verwirft die OeKB eine nach Abs. 1 übermittelte Information gemäß den 
Bestimmungen des Art. 5 Abs. 2 oder 3 der Verordnung (EU) 2023/2859, so 
bleibt hiervon die Möglichkeit der Speicherung und des Zugangs der Information 
nach § 123 Abs. 5 unberührt. 

4. Abschnitt 4. Abschnitt 

Sanktionen Sanktionen 

Strafbestimmungen Strafbestimmungen 

§ 145. (1) Geldstrafen gegen natürliche und juristische Personen wegen 
Verstößen gegen die in § 141 angeführten Pflichten oder wegen Verstößen gegen 

§ 145. (1) Geldstrafen gegen natürliche und juristische Personen wegen 
Verstößen gegen die in § 141 angeführten Pflichten oder wegen Verstößen gegen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 119 Abs. 7, § 122, § 123 Abs. 1 oder 3 oder § 135 Abs. 1 oder gemäß einer 
aufgrund von § 119 Abs. 8 oder § 123 Abs. 2 oder 5 erlassenen Verordnung der 
FMA sind von der FMA, einschließlich der Identität der betroffenen Personen 
und der Informationen zu Art und Charakter des zu Grunde liegenden Verstoßes 
sowie gegebenenfalls der eingelegten Rechtsmittel, umgehend im Internet 
bekannt zu machen. Wenn ein Rechtsmittel nach der Bekanntmachung eingelegt 
wird, hat die FMA die Bekanntmachung entsprechend zu ändern. 

§ 119 Abs. 7, § 122, § 123 Abs. 1 oder 3, § 123a oder § 135 Abs. 1 oder gemäß 
einer aufgrund von § 119 Abs. 8 oder § 123 Abs. 2 oder 5 erlassenen Verordnung 
der FMA sind von der FMA, einschließlich der Identität der betroffenen Personen 
und der Informationen zu Art und Charakter des zu Grunde liegenden Verstoßes 
sowie gegebenenfalls der eingelegten Rechtsmittel, umgehend im Internet 
bekannt zu machen. Wenn ein Rechtsmittel nach der Bekanntmachung eingelegt 
wird, hat die FMA die Bekanntmachung entsprechend zu ändern. 

(2) bis (4) ... (2) bis (4) ... 

 (5) Die FMA ist ESAP-Sammelstelle für die Informationen gemäß Abs. 1 und 
hat diese Informationen im ESAP zugänglich zu machen. Die Informationen sind 
in einem datenextrahierbaren Format bereitzustellen und haben folgende 
Metadaten zu enthalten: 

  1. alle Namen der natürlichen oder juristischen Personen, auf die sich die 
Informationen beziehen, 

  2. soweit verfügbar die Rechtsträgerkennung der juristischen Person 
gemäß Art. 7 Abs. 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859, 

  3. die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 2023/2859, 

  4. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten. 

 (6) Die FMA ist als datenschutzrechtliche Verantwortliche gemäß Art. 4 
Nr. 7 der Datenschutz-Grundverordnung im Zusammenhang mit den Aufgaben 
gemäß Abs. 5 zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der 
Datenschutz-Grundverordnung ermächtigt. 

3. Hauptstück 3. Hauptstück 

Marktmissbrauch Marktmissbrauch 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 

Aufsichtsbefugnisse Aufsichtsbefugnisse 

 ESAP-Sammelstelle 

 § 152a. (1) Die FMA ist für die Informationen gemäß Art. 17 Abs. 1 und 2 
und Art. 19 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 ESAP-Sammelstelle im 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Sinne des Art. 2 Nr. 2 der Verordnung (EU) 2023/2859 gemäß Art. 21a Abs. 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und hat diese Informationen im ESAP zugänglich 
zu machen. 

 (2) Die FMA ist Sammelstelle im Sinne des Art. 2 Nr. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 gemäß Art. 3 Abs. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 für die Erhebung freiwillig übermittelter 
Informationen, die in der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 angeführt sind. 

 (3) Die FMA kann für die Übermittlung der Daten gemäß Abs. 1 und 2 
durch Verordnung ein bestimmtes Format, zusätzlich beizufügende Metadaten 
und die Übermittlungsmodalitäten festlegen, wenn dies unter Berücksichtigung 
der unionsrechtlichen Vorgaben zweckmäßig erscheint. Die FMA ist als 
datenschutzrechtliche Verantwortliche gemäß Art. 4 Nr. 7 der Datenschutz-
Grundverordnung im Zusammenhang mit den Aufgaben gemäß Abs. 1 und 2 zur 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der Datenschutz-
Grundverordnung ermächtigt. 

3. Abschnitt 3. Abschnitt 

Verwaltungsrechtliche Maßnahmen gegen Marktmissbrauch Verwaltungsrechtliche Maßnahmen gegen Marktmissbrauch 

Andere Verwaltungsübertretungen Andere Verwaltungsübertretungen 

§ 155. (1) Wer § 155. (1) Wer 

 1. bis 5. ...  1. bis 5. ... 

  6. gegen Art. 21a Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 verstößt, 
indem er die Informationen gemäß Art. 17 Abs. 1 und 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 596/2014 nicht oder nicht in der vorgeschriebenen 
Weise gleichzeitig mit der Veröffentlichung dieser Informationen an die 
FMA übermittelt, 

  7. gegen Art. 21a Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 verstößt, 
indem er sich keine Rechtsträgerkennung ausstellen lässt, 

  8. gegen Art. 21a Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 verstößt, 
indem er die Informationen gemäß Art. 19 Abs. 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 596/2014 nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise gleichzeitig 
mit der Veröffentlichung dieser Informationen an die FMA übermittelt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Geldstrafe bis begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA hinsichtlich der Z 6 bis 

366 der B
eilagen X

X
V

III. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

28 von 121

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  29 von 121 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
zum Dreifachen des aus dem Verstoß gezogenen Nutzens einschließlich eines 
vermiedenen Verlustes, soweit sich der Nutzen beziffern lässt oder hinsichtlich 
der Z 1 und 2 mit einer Geldstrafe bis zu 1 Million Euro oder hinsichtlich der Z 3 
bis 5 mit einer Geldstrafe bis zu 500 000 Euro zu bestrafen. 

8 mit einer Geldstrafe bis zu 60 000 Euro, hinsichtlich der Z 1 bis 5 mit einer 
Geldstrafe bis zum Dreifachen des aus dem Verstoß gezogenen Nutzens 
einschließlich eines vermiedenen Verlustes, soweit sich der Nutzen beziffern lässt 
oder hinsichtlich der Z 1 und 2 mit einer Geldstrafe bis zu 1 Million Euro oder 
hinsichtlich der Z 3 bis 5 mit einer Geldstrafe bis zu 500 000 Euro zu bestrafen. 

(3) und (4) ... (3) und (4) ... 

4. Hauptstück 4. Hauptstück 

Leerverkäufe und Credit Default Swaps Leerverkäufe und Credit Default Swaps 

 ESAP-Sammelstelle 

 § 176a. (1) Die FMA ist für die Informationen gemäß Art. 6 Abs. 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 236/2012 die ESAP-Sammelstelle im Sinne des Art. 2 Nr. 2 
der Verordnung (EU) 2023/2859 gemäß Art. 11a Abs. 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 236/2012 und hat diese Informationen im ESAP zugänglich zu machen. 

 (2) Die FMA ist Sammelstelle im Sinne des Art. 2 Nr. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 gemäß Art. 3 Abs. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 für die Erhebung freiwillig übermittelter 
Informationen, die in der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 angeführt sind. 

 (3) Die FMA kann für die Übermittlung der Daten gemäß Abs. 1 und 2 
durch Verordnung ein bestimmtes Format, zusätzlich beizufügende Metadaten 
und die Übermittlungsmodalitäten festlegen, wenn dies unter Berücksichtigung 
der unionsrechtlichen Vorgaben zweckmäßig erscheint. Die FMA ist als 
datenschutzrechtliche Verantwortliche gemäß Art. 4 Nr. 7 der Datenschutz-
Grundverordnung im Zusammenhang mit den Aufgaben gemäß Abs. 1 und 2 zur 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der Datenschutz-
Grundverordnung ermächtigt. 

 (4) Wer 

  1. gegen Art. 11a Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 verstößt, 
indem er die Informationen gemäß Art. 6 Abs. 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 236/2012 nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise gleichzeitig 
mit der Veröffentlichung dieser Informationen an die FMA übermittelt 
oder 

  2. gegen Art. 11a Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 verstößt, 
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indem er sich keine Rechtsträgerkennung ausstellen lässt, 

 begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Geldstrafe bis 
zu 60 000 Euro zu bestrafen. 

6. Hauptstück 6. Hauptstück 

Schlussbestimmungen Schlussbestimmungen 

§ 190. (1) bis (3) ... § 190. (1) bis (3) ... 

(4) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Richtlinien der Europäischen Union 
verwiesen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, in der 
nachfolgend genannten Fassung anzuwenden: 

(4) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Richtlinien der Europäischen Union 
verwiesen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, in der 
nachfolgend genannten Fassung anzuwenden: 

 1. bis 7. ...  1. bis 7. ... 

 8. Richtlinie 2004/109/EG zur Harmonisierung der 
Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen über Emittenten, 
deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen 
sind, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG, ABl. Nr. L 390 vom 
31.12.2004 S. 38, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/50/EU, ABl. 
Nr. L 294 vom 06.11.2013 S. 13; 

 8. Richtlinie 2004/109/EG zur Harmonisierung der 
Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen über Emittenten, 
deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen 
sind, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG, ABl. Nr. L 390 vom 
31.12.2004 S. 38, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2023/2864, ABl. 
Nr. L 2023/2864 vom 20.12.2023, in der Fassung der Berichtigung ABl. 
Nr. L 2024/90411 vom 15.07.2024; 

 9. bis 18. ...  9. bis 18. ... 

  20. Richtlinie (EU) 2023/2864 zur Änderung bestimmter Richtlinien in Bezug 
auf die Einrichtung und die Funktionsweise des zentralen europäischen 
Zugangsportals, ABl. Nr. L 2023/2864 vom 20.12.2023, in der Fassung 
der Berichtigung ABl. Nr. L 2024/90411 vom 15.07.2024;“ 

  21. Richtlinie (EU) 2019/1024 über offene Daten und die Weiterverwendung 
von Informationen des öffentlichen Sektors, ABl. L 172 vom 26.06.2019, 
S. 56. 

(5) ... (5) ... 

 1. bis 11. ...  1. bis 11. ... 

  12. Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch 
(Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2003/6/EG und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG 
und 2004/72/EG ABl. Nr. L 173 vom 12.06.2014 S. 1, in der Fassung der 
Verordnung (EU) 2023/2869, ABl. Nr. L 2023/2869 vom 20.12.2023; 
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 12. Richtlinie Richtlinie Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über 
Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung 
der Richtlinie 2003/6/EG und der Richtlinien 2003/124/EG, 
2003/125/EG und 2004/72/EG ABl. Nr. L 173 vom 12.06.2014 S. 1, 
zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 2019/2115, ABl. 
Nr. L 320 vom 11.12.2019 S. 1. 

 

 13. bis 16. ...  13. bis 16. ... 

 17. Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1; 

 17. Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, in der Fassung 
der Berichtigung ABl. Nr. L 74 vom 04.03.2021 S. 35; 

 18. bis 20. ...  18. bis 20. ... 

  22. Verordnung (EU) 2023/2859 zur Einrichtung eines zentralen 
europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf 
öffentlich verfügbare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und 
Nachhaltigkeit relevante Informationen, ABl. Nr. L 2023/2859 vom 
20.12.2023, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2024/1760, ABl. 
Nr. L 2024/1760 vom 05.07.2024; 

  23. Verordnung (EU) 2023/2869 zur Änderung bestimmter Verordnungen in 
Bezug auf die Einrichtung und die Funktionsweise des zentralen 
europäischen Zugangsportals, ABl. Nr. L 2023/2869 vom 20.12.2023. 

(6) ... (6) ... 

Umsetzungshinweis Umsetzungshinweis 

§ 192a. (1) bis (10) ... § 192a. (1) bis (10) ... 

 (11) Das Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/202X dient der Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2023/2864 und dem wirksamen Vollzug der 
Verordnung (EU) 2023/2859 sowie der Verordnung (EU) 2023/2869. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 194. (1) bis (15) ... § 194. (1) bis (15) ... 

 (16) Das Inhaltsverzeichnis hinsichtlich des § 123 und § 123a, § 107 Abs. 1 
Z 3 lit. a sublit. aa, Z 12, § 107 Abs. 1 Schlussteil, § 118 Abs. 1 Z 18 bis 22, die 
Überschrift zu § 123 und § 123 Abs. 2 und Abs. 7, § 123a samt Überschrift, § 145 
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Abs. 1, 5 und 6, § 190 Abs. 4 Z 8, 20 und 21 und Abs. 5 Z 17, Z 22 und 23 und 
§ 192a Abs. 11 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202X treten 
mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. § 123a, § 145 Abs. 1, 
Abs. 5 und 6 sind ab 10. Juli 2026 anzuwenden. Das Inhaltsverzeichnis 
hinsichtlich der §§ 75a, 152a und 176a, § 48 Abs. 11 bis 14, § 75a samt 
Überschrift, § 82 Abs. 8 bis 11, § 92 Abs. 6 bis 8, § 110 Abs. 9 bis 11, § 152a 
samt Überschrift, § 155 Abs. 1, § 176a samt Überschrift und § 190 Abs. 5 Z 12 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202X treten mit 10. Jänner 2026 
in Kraft. § 152a und § 155 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/202X sind ab dem 10. Jänner 2028 anzuwenden. § 48 Abs. 11 bis 14, 
§ 75a, § 82 Abs. 8 bis 11, § 92 Abs. 6 bis 8, § 110 Abs. 9 bis 11, § 123 Abs. 7 und 
§ 176a Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202X sind ab 
dem 10. Jänner 2030 anzuwenden. Die FMA hat der ESMA bis zum 
9. Jänner 2028 mitzuteilen, dass sie Sammelstelle gemäß Art. 21a Abs. 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 596/2014 ist. Die FMA hat der ESMA bis zum 
9. Jänner 2030 mitzuteilen, dass sie Sammelstelle gemäß Art. 87a Abs. 3 erster 
Unterabsatz der Richtlinie 2014/65/EU und Sammelstelle gemäß Art. 3 Abs. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 für die Erhebung freiwillig übermittelter 
Informationen ist, die in der Richtlinie 2004/109/EG, der Verordnung (EU) 
Nr. 236/2012, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, der Richtlinie 2014/65/EU 
und der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 angeführt sind. 
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Artikel 6 

Änderung des Finalitätsgesetzes 

Anwendungsbereich Anwendungsbereich 

§ 2. (1) bis (4) ... § 2. (1) bis (4) ... 

 (4a) Systeme aus Drittstaaten stehen den Systemen gemäß Abs. 1 gleich, 
sofern sie im Wesentlichen den Anforderungen von Art. 2 Buchstabe a erster 
Spiegelstrich der Richtlinie 98/26/EG entsprechen. Die Oesterreichische 
Nationalbank hat über Antrag eines Teilnehmers diese Gleichwertigkeit durch 
Bescheid festzustellen. 

(5) ... (5) ... 

§ 3. (1) Institute sind: § 3. (1) Institute sind: 

 1. Österreichische Kreditinstitute und Kreditinstitute im Sinne des Art. 3 Z 
1 der Richtlinie 2013/36/EU über den Zugang zur Tätigkeit von 
Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und 
Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur 
Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG, ABl. Nr. L 176 
vom 27.06.2013 S. 338, einschließlich der in Art. 2 Abs. 5 derselben 
Richtlinie bezeichneten Institute; 

 1. Österreichische Kreditinstitute und Kreditinstitute im Sinne des Art. 4 
Abs. 1 Nr. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über 
Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 1, 
einschließlich der in Art. 2 Abs. 5 der Richtlinie 2013/36/EU über den 
Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von 
Kreditinstituten, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur 
Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG, ABl. Nr. L 176 
vom 27.06.2013 S.338, angeführten Einrichtungen; 

 2. und 3. ...  2. und 3. ... 

 4. Unternehmen mit Hauptverwaltung außerhalb der Gemeinschaft, deren 
Tätigkeit der eines Kreditinstituts oder einer Wertpapierfirma der 
Gemeinschaft im Sinne von Z 1 und 2 entspricht, 

 4. Unternehmen mit Hauptverwaltung außerhalb der Union, deren Tätigkeit 
der eines Kreditinstituts oder einer Wertpapierfirma der Union im Sinne 
von Z 1 und 2 entspricht; 

  5. Zahlungsinstitute im Sinne des Art. 4 Nr. 4 der Richtlinie (EU) 
2015/2366 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der 
Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 
2007/64/EG, ABl. Nr. L 337 vom 23.12.2015 S. 35, ausgenommen 
natürliche oder juristische Personen, für die eine Ausnahme gemäß Art. 
32 oder 33 der Richtlinie (EU) 2015/2366 gilt; 

  6. E-Geld-Institute im Sinne des Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie 2009/110/EG 
über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der Tätigkeit von E-
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Geld-Instituten, zur Änderung der Richtlinien 2005/60/EG und 
2006/48/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2000/46/EG, ABl. 
Nr. L 267 vom 10.10.2009 S. 7, ausgenommen juristische Personen, für 
die eine Ausnahme gemäß Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2009/110/EG gilt. 

die Teilnehmer eines Systems sind und für die Erfüllung der finanziellen 
Verpflichtungen auf Grund von Zahlungs- und Übertragungsaufträgen innerhalb 
dieses Systems haften. 

 

 (1a) Ein Institut gemäß Abs. 1 Z 1 bis 4, das Teilnehmer eines Systems ist, 
haftet für die Erfüllung der finanziellen Verpflichtungen aufgrund von Zahlungs- 
bzw. Übertragungsaufträgen innerhalb dieses Systems. Ein Institut gemäß Abs. 1 
Z 5 und 6, das an einem System beteiligt ist, dessen Geschäft darin besteht, 
Zahlungs- bzw. Übertragungsaufträge gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 auszuführen, haftet 
für die Erfüllung der finanziellen Verpflichtungen aufgrund dieser Zahlungs- bzw. 
Übertragungsaufträge innerhalb dieses Systems. 

(2) Führt ein dem inländischen Recht unterliegendes System ausschließlich 
Übertragungsaufträge gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 durch, können auch andere als in 
Abs. 1 genannte Unternehmen, die für die Erfüllung der finanziellen 
Verpflichtungen auf Grund von Zahlungs- bzw. Überweisungsaufträgen innerhalb 
des Systems haften, als Institute anerkannt werden. Dies ist jedoch nur möglich, 
wenn dem System sonst mindestens drei Teilnehmer angehören, die unter eine 
der in Abs. 1 genannten Kategorien fallen, und die Oesterreichische Nationalbank 
dies über den Antrag der Teilnehmer im Einzelfall unter dem Aspekt des 
Systemsrisikos bewilligt. 

(2) Führt ein dem inländischen Recht unterliegendes System ausschließlich 
Zahlungs- bzw. Übertragungsaufträge gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 durch, können auch 
andere als in Abs. 1 genannte Unternehmen, die für die Erfüllung der finanziellen 
Verpflichtungen auf Grund von Zahlungs- bzw. Überweisungsaufträgen innerhalb 
des Systems haften, als Institute anerkannt werden. Dies ist jedoch nur möglich, 
wenn dem System sonst mindestens drei Teilnehmer angehören, die unter eine 
der in Abs. 1 genannten Kategorien fallen, und die Oesterreichische Nationalbank 
dies über den Antrag der Teilnehmer im Einzelfall unter dem Aspekt des 
Systemsrisikos bewilligt. 

§ 7. Teilnehmer ist ein Institut, eine zentrale Gegenpartei, eine 
Verrechnungsstelle, eine Clearingstelle, ein Systembetreiber oder ein 
Clearingmitglied einer zentralen Gegenpartei mit Zulassung gemäß Art. 17 der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012. 

§ 7. Teilnehmer ist ein Institut, eine zentrale Gegenpartei, eine 
Verrechnungsstelle, eine Clearingstelle, ein Systembetreiber oder ein 
Clearingmitglied einer zentralen Gegenpartei mit Zulassung gemäß Art. 17 der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012. Je nach den Regeln des Systems kann ein und 
derselbe Teilnehmer als zentrale Gegenpartei, als Verrechnungsstelle oder als 
Clearingstelle auftreten oder alle diese Funktionen ganz oder teilweise ausüben. 

Straf- und Schlußbestimmungen Straf- und Schlußbestimmungen 

§ 21. Der Systembetreiber hat der Oesterreichischen Nationalbank 
mitzuteilen, wer seine Teilnehmer, einschließlich etwaiger indirekter Teilnehmer, 
sind, und hat ihr jede diesbezügliche Änderung unverzüglich mitzuteilen. Ein 
Systembetreiber, der diese Mitteilungen unterlässt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde mit Geldstrafe bis zu 

§ 21. (1) Der Systembetreiber gemäß § 2 Abs. 1 hat der Oesterreichischen 
Nationalbank mitzuteilen, wer seine Teilnehmer, einschließlich etwaiger 
indirekter Teilnehmer, sind, und hat ihr jede diesbezügliche Änderung 
unverzüglich mitzuteilen. Ein Systembetreiber, der diese Mitteilungen unterlässt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde mit Geldstrafe bis 
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30 000 Euro zu bestrafen. zu 30 000 Euro zu bestrafen. 

 (2) Ein in Österreich niedergelassener Teilnehmer eines Systems aus einem 
Drittstaat gemäß § 2 Abs. 4a hat der Oesterreichischen Nationalbank seine 
Teilnahme an einem solchen System mitzuteilen und hat ihr jede diesbezügliche 
Änderung unverzüglich mitzuteilen. 

§ 23. (1) bis (4) … § 23. (1) bis (4) … 

 (5) § 3 Abs. 1 Z 1, 4 bis 6, Abs. 1a, Abs. 2 sowie § 7 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202X treten mit dem auf die Kundmachung 
folgenden Tag in Kraft. 
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Artikel 7 

Änderung des Finanzkonglomerategesetzes – FKG 

1. HAUPTSTÜCK 1. HAUPTSTÜCK 

ZIEL UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN ZIEL UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

§ 2. Für die Zwecke dieses Bundesgesetzes gelten folgende 
Begriffsbestimmungen: 

§ 2. Für die Zwecke dieses Bundesgesetzes gelten folgende 
Begriffsbestimmungen: 

 1. „und 2. ...  1. „und 2. ... 

 3. „Wertpapierfirma“ ist eine Wertpapierfirma im Sinne des Art. 4 Abs. 1 
Z 1 der Richtlinie 2004/39/EG (ABl. Nr. L 145 vom 30. April 2004, S. 1) 
in der Fassung der Richtlinie 2010/78/EU (ABl. Nr. L 331 vom 
15. Dezember 2010, S. 120), einschließlich der in Art. 4 Nummer 25 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Unternehmen, oder ein 
Unternehmen, das seinen Sitz in einem Drittland hat und das gemäß der 
Richtlinie 2004/39/EG eine Zulassung benötigen würde, wenn sich sein 
Sitz in einem Vertragsstaat befände. 

 3. „Wertpapierfirma“ ist eine Wertpapierfirma im Sinne des Art. 4 Abs. 1 
Z 1 der 2014/65/EU (ABl. Nr. L 173 vom 12.06.2014 S. 349) in der 
Fassung der Richtlinie (EU) 2023/2864 (ABl. Nr. L 2023/2864 vom 
20.12.2023), einschließlich der in Art. 4 Nummer 25 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Unternehmen, oder ein 
Unternehmen, das seinen Sitz in einem Drittland hat und das gemäß der 
Richtlinie 2014/65/EU eine Zulassung benötigen würde, wenn sich sein 
Sitz in einem Vertragsstaat befände. 

 3a. „bis 21. ...  3a. „bis 21. ... 

2. HAUPTSTÜCK 2. HAUPTSTÜCK 

ZUSÄTZLICHE BEAUFSICHTIGUNG ZUSÄTZLICHE BEAUFSICHTIGUNG 

ABSCHNITT 2 ABSCHNITT 2 

FINANZLAGE FINANZLAGE 

Interne Kontrollmechanismen und Risikomanagement Interne Kontrollmechanismen und Risikomanagement 

§ 11. (1) bis (5) ... § 11. (1) bis (5) ... 

 (6) Die beaufsichtigten Unternehmen haben die Beschreibung ihrer 
Rechtsstruktur sowie Governance- und Organisationsstruktur gleichzeitig mit der 
Veröffentlichung gemäß Abs. 5 zum Zwecke der Zugänglichmachung über das 
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zentrale europäische Zugangsportal (European Single Access Point – ESAP) an 
die FMA zu übermitteln. Die FMA ist für diese Informationen Sammelstelle 
gemäß Art. 2 Nr. 2 der Verordnung (EU) 2023/2859. 

 (7) Die Informationen gemäß Abs. 6 sind in einem datenextrahierbaren 
Format gemäß Art. 2 Nr. 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 oder, sofern nach 
Unionsrecht, insbesondere nach den gemäß Art. 30b Abs. 4 der Richtlinie 
2002/87/EG erlassenen technischen Durchführungsstandards, vorgeschrieben, in 
einem maschinenlesbaren Format gemäß Art. 2 Nr. 4 der Verordnung (EU) 
2023/2859 an die FMA zu übermitteln und haben folgende Metadaten zu 
enthalten: 

  1. alle Namen des beaufsichtigten Unternehmens, auf das sich die 
Informationen beziehen, 

  2. die Rechtsträgerkennung des beaufsichtigten Unternehmens gemäß 
Art. 7 Abs. 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859, 

  3. die Größenklasse des beaufsichtigten Unternehmens gemäß Art. 7 Abs. 4 
Buchstabe d der Verordnung (EU) 2023/2859, 

  4. die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 2023/2859, 

  5. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten, 

  6. weitere Angaben aufgrund eines gemäß Art. 30b Abs. 4 Buchstabe a der 
Richtlinie 2002/87/EG erlassenen technischen Durchführungsstandards. 

 (8) Für die Zwecke von Abs. 7 Z 2 sind die beaufsichtigten Unternehmen 
verpflichtet sich eine Rechtsträgerkennung ausstellen zu lassen. 

 (9) Die FMA kann für die Übermittlung der Daten gemäß § 11 Abs. 6 und 
§ 14 Abs. 7 durch Verordnung ein bestimmtes Format, zusätzlich beizufügende 
Metadaten und die Übermittlungsmodalitäten festlegen, wenn dies unter 
Berücksichtigung der unionsrechtlichen Vorgaben zweckmäßig erscheint. 
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ABSCHNITT 3 ABSCHNITT 3 

MASSNAHMEN ZUR ERLEICHTERUNG DER ZUSÄTZLICHEN 
BEAUFSICHTIGUNG 

MASSNAHMEN ZUR ERLEICHTERUNG DER ZUSÄTZLICHEN 
BEAUFSICHTIGUNG 

Meldungen und Zugang zu Informationen Meldungen und Zugang zu Informationen 

§ 14. (1) bis (6) ... § 14. (1) bis (6) ... 

 (7) Die FMA ist Sammelstelle gemäß Art. 3 Abs. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 für die Erhebung freiwillig übermittelter, in der 
Richtlinie 2002/87/EG angeführter Informationen. 

3. HAUPTSTÜCK 3. HAUPTSTÜCK 

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 18. (1) bis (12) ... § 18. (1) bis (12) ... 

 (13) § 11 Abs. 6 bis 9, § 14 Abs. 7 und § 20 Abs. 2 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202X treten mit 10. Jänner 2026 in Kraft. § 11 
Abs. 6 bis 8 sind ab 10. Jänner 2030 anzuwenden. Die FMA hat der 
Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) bis zum 9. Jänner 
2030 mitzuteilen, dass sie Sammelstelle gemäß Art. 3 Abs. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 für die Erhebung von freiwillig übermittelter, in der 
Richtlinie 2002/87/EG angeführter Informationen ist. 

§ 20. (1) ... § 20. (1) ... 

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Richtlinie 2002/87/EG verwiesen 
wird, so ist, sofern nicht Anderes angeordnet ist, die Richtlinie 2002/87/EG über 
die zusätzliche Beaufsichtigung der Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen 
und Wertpapierfirmen eines Finanzkonglomerats und zur Änderung der 
Richtlinien 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG und 
93/22/EWG und der Richtlinien 98/78/EG und 2000/12/EG, ABl. Nr. L 35 vom 
11.02.2003 S. 1, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2019/2034, ABl. Nr. L 314 
vom 05.12.2019 S. 64, anzuwenden. 

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Rechtsakte der Europäischen Union 
verwiesen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, in der 
nachfolgend genannten Fassung anzuwenden: 

  1. Richtlinie 2002/87/EG über die zusätzliche Beaufsichtigung der 
Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen und Wertpapierfirmen eines 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Finanzkonglomerats und zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG, 
79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG und 93/22/EWG und 
der Richtlinien 98/78/EG und 2000/12/EG, ABl. Nr. L 35 vom 
11.02.2003 S. 1, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2023/2864, ABl. 
Nr. L 2023/2864 vom 20.12.2023, 

  2. Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), 
ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, in der Fassung der Berichtigung 
ABl. Nr. L 074 vom 04.03.2021 S. 35,  

  3. Verordnung (EU) 2023/2859 zur Einrichtung eines zentralen 
europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf 
öffentlich verfügbare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und 
Nachhaltigkeit relevante Informationen, ABl. Nr. L 2023/2859 vom 
20.12.2023, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2024/1760, ABl. 
Nr. L 2024/1760 vom 05.07.2024, anzuwenden. 

  4. Richtlinie (EU) 2023/2864 zur Änderung bestimmter Richtlinien in Bezug 
auf die Einrichtung und die Funktionsweise des zentralen europäischen 
Zugangsportals, ABl. Nr. L 2023/2864 vom 20.12.2023, in der Fassung 
der Berichtigung ABl. Nr. L 2024/90411 vom 15.07.2024 
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Artikel 8 

Änderung des Finanzmarktaufsichtsbehördengesetzes 

Finanzmarktaufsichtsbehörde Finanzmarktaufsichtsbehörde 

§ 2. (1) und (2) ... § 2. (1) und (2) ... 

(3) Zur Wertpapieraufsicht zählt die Wahrnehmung der behördlichen 
Aufgaben und Befugnisse, die 

(3) Zur Wertpapieraufsicht zählt die Wahrnehmung der behördlichen 
Aufgaben und Befugnisse, die 

 1. bis 25. ...  1. bis 25. ... 

  26. in der Verordnung (EU) 2023/2631 über europäische grüne Anleihen 
sowie fakultative Offenlegungen zu als ökologisch nachhaltig 
vermarkteten Anleihen und zu an Nachhaltigkeitsziele geknüpften 
Anleihen ABl. Nr. L 2023/2631 vom 30.11.2023 in der Fassung der 
Verordnung (EU) 2023/2869, ABl. Nr. L 2023/2869 vom 20.12.2023, und 
im EuGB-Verordnung-Vollzugsgesetz – EuGB-VVG, BGBl. I 
Nr. xxx/202X, 

geregelt und der FMA zugewiesen sind. geregelt und der FMA zugewiesen sind. 

(4) bis (6) ... (4) bis (6) ... 

§ 8. (1) Der Aufsichtsrat der FMA besteht aus dem Vorsitzenden, dem 
Stellvertreter des Vorsitzenden, sechs weiteren Mitgliedern sowie zwei 
kooptierten Mitgliedern. Der Vorsitzende, der Stellvertreter und die weiteren 
Mitglieder des Aufsichtsrates, ausgenommen die kooptierten Mitglieder, sind 
vom Bundesminister für Finanzen zu bestellen. Für die Funktion des 
Stellvertreters des Vorsitzenden sowie dreier weiterer Mitglieder des 
Aufsichtsrates sind von der Oesterreichischen Nationalbank Personen namhaft zu 
machen. Der Aufsichtsrat hat zusätzlich zwei von der Wirtschaftskammer 
Österreich namhaft gemachte Mitglieder zu kooptieren, denen jedoch kein 
Stimmrecht zukommt. Zu Mitgliedern des Aufsichtsrates dürfen nur geeignete 
und zuverlässige Personen bestellt oder kooptiert werden, die nicht vom 
Wahlrecht in den Nationalrat ausgeschlossen sind. 

§ 8. (1) Der Aufsichtsrat der FMA besteht aus dem Vorsitzenden, dem 
Stellvertreter des Vorsitzenden, sechs weiteren Mitgliedern sowie zwei 
kooptierten Mitgliedern. Der Vorsitzende, der Stellvertreter und die weiteren 
Mitglieder des Aufsichtsrates, ausgenommen die kooptierten Mitglieder, sind 
vom Bundesminister für Finanzen zu bestellen. Für die Funktion des 
Stellvertreters des Vorsitzenden sowie dreier weiterer Mitglieder des 
Aufsichtsrates sind von der Oesterreichischen Nationalbank Personen namhaft zu 
machen. Der Aufsichtsrat hat zusätzlich zwei von der Wirtschaftskammer 
Österreich namhaft gemachte Mitglieder zu kooptieren, denen jedoch kein 
Stimmrecht zukommt. Zu Mitgliedern des Aufsichtsrates dürfen nur geeignete 
und zuverlässige Personen bestellt oder kooptiert werden, die nicht vom 
Wahlrecht in den Nationalrat ausgeschlossen sind. Die Mitglieder des 
Aufsichtsrates sind bei der Ausübung ihres Mandats an keine Weisungen der sie 
entsendenden Institutionen gebunden. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

 Mehrjähriger Finanzplan 
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 § 17a. (1) Der Vorstand der FMA hat einen Finanzplan mit einem 
Planungshorizont von drei Jahren (mehrjähriger Finanzplan) aufzustellen, der 
bei der Haushaltsführung und Personalbewirtschaftung einen mittelfristigen 
strategischen Planungshorizont sicherstellen soll und dem Aufsichtsrat zur 
Kenntnisnahme vorzulegen ist. 

(2) In den mehrjährigen Finanzplan sind sämtliche im Planungshorizont 
(Abs. 1) zu erwartenden Einnahmen und voraussichtlich zu leistenden Ausgaben 
der FMA voneinander getrennt in voller Höhe (brutto) aufzunehmen. Die 
Voranschlagsbeträge sind zu errechnen oder, wenn dies nicht möglich ist, zu 
schätzen. Durch Angaben im mehrjährigen Finanzplan werden Ansprüche oder 
Verbindlichkeiten weder begründet noch aufgehoben. 

(3) Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat jährlich über die Einhaltung des 
mehrjährigen Finanzplanes zu berichten und gegebenenfalls Anpassungen 
vorzuschlagen. Der mehrjährige Finanzplan ist samt Erläuterungen dem 
Aufsichtsrat erstmalig zum 31. Oktober 2026 und die aktualisierte Version bis 
längstens 31. Oktober des laufenden Geschäftsjahres zur Kenntisnahme 
vorzulegen. Der Aufsichtsrat hat ehestmöglich, jedoch spätestens bis 
15. Dezember des laufenden Geschäftsjahres über die Kenntnisnahme des 
mehrjährigen Finanzplans zu beschließen. 

Jahresabschluss Jahresabschluss 

§ 18. (1) Die FMA hat für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss 
in Form der Jahresbilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung unter Beachtung 
der Fristen gemäß Abs. 3 aufzustellen. Im Übrigen sind die Bestimmungen des 
dritten Buches des Unternehmensgesetzbuches – UGB, DRGBl. 1897 S 219, auf 
den Jahresabschluss anzuwenden, sofern in diesem Bundesgesetz nichts anderes 
bestimmt ist. Die von der Oesterreichischen Nationalbank mitgeteilten Kosten der 
Bankenaufsicht gemäß § 79 Abs. 4b BWG, soweit sie acht Millionen Euro nicht 
übersteigen, sowie gemäß § 3 Abs. 5 BaSAG in Verbindung mit § 79 Abs. 4b 
BWG, soweit sie zwei Millionen Euro nicht übersteigen, sowie gemäß § 6 Abs. 6 
ESAEG, soweit sie 500 000 Euro nicht übersteigen, und der 
Versicherungsaufsicht gemäß § 182 Abs. 7 VAG 2016, soweit sie 500 000 Euro 
nicht übersteigen, und der gemäß § 5 Abs. 3 DORA-VG mitgeteilten Kosten, 
soweit sie 500 000 Euro nicht übersteigen, und der Wertpapieraufsicht gemäß 
§ 26 Abs. 4 WPFG, soweit sie 500 000 Euro nicht übersteigen, und der 
Wertpapieraufsicht gemäß § 22 Abs. 5 MiCA-VVG, sind in der Gewinn- und 

§ 18. (1) Die FMA hat für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss 
in Form der Jahresbilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung unter Beachtung 
der Fristen gemäß Abs. 3 aufzustellen. Im Übrigen sind die Bestimmungen des 
dritten Buches des Unternehmensgesetzbuches – UGB, DRGBl. 1897 S 219, auf 
den Jahresabschluss anzuwenden, sofern in diesem Bundesgesetz nichts anderes 
bestimmt ist. Die von der Oesterreichischen Nationalbank mitgeteilten Kosten der 
Bankenaufsicht gemäß § 79 Abs. 4b BWG, soweit sie acht Millionen Euro nicht 
übersteigen, sowie gemäß § 3 Abs. 5 BaSAG in Verbindung mit § 79 Abs. 4b 
BWG, soweit sie zwei Millionen Euro nicht übersteigen, sowie gemäß § 6 Abs. 6 
ESAEG, soweit sie 500 000 Euro nicht übersteigen, und der 
Versicherungsaufsicht gemäß § 182 Abs. 7 VAG 2016, soweit sie 500 000 Euro 
nicht übersteigen, und der gemäß § 5 Abs. 3 DORA-VG mitgeteilten Kosten, 
soweit sie 500 000 Euro nicht übersteigen, und der Wertpapieraufsicht gemäß 
§ 26 Abs. 4 WPFG, soweit sie 500 000 Euro nicht übersteigen, und der 
Wertpapieraufsicht gemäß § 22 Abs. 5 MiCA-VVG, soweit sie 500 000 Euro 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verlustrechnung der FMA unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen 
gesondert auszuweisen. 

nicht übersteigen, sind in der Gewinn- und Verlustrechnung der FMA unter den 
sonstigen betrieblichen Aufwendungen gesondert auszuweisen. 

(2) bis (6) ... (2) bis (6) ... 

Kosten der Aufsicht Kosten der Aufsicht 

§ 19. (1) bis (4) ... § 19. (1) bis (4) ... 

(5) Die FMA hat auf der Grundlage eines jeden Jahresabschlusses 
unverzüglich die auf die einzelnen Kostenpflichtigen gemäß Abs. 4 letzter Satz 
entfallenden Kosten für das vorangegangene Geschäftsjahr zu errechnen. Der 
errechnete Betrag ist mit den erhaltenen Vorauszahlungen für das 
vorangegangene Geschäftsjahr gegenzurechnen. Der Differenzbetrag hieraus ist 
zur Zahlung vorzuschreiben, sofern sich nicht ein Guthaben zugunsten des 
Kostenpflichtigen ergibt; Guthaben sind auszuzahlen. Für das nächstfolgende 
FMA-Geschäftsjahr sind den Kostenpflichtigen Vorauszahlungen in Höhe von 
105 vH des gemäß dem ersten Satz jeweils errechneten Betrages vorzuschreiben; 
sofern jedoch die folgenden im Jahresabschluss der FMA gesondert 
ausgewiesenen und von der Oesterreichischen Nationalbank 

 1. gemäß § 79 Abs. 4b BWG mitgeteilten Kosten der Bankenaufsicht den 
Betrag von acht Millionen Euro, oder 

 2. gemäß § 3 Abs. 5 BaSAG in Verbindung mit § 79 Abs. 4b BWG 
mitgeteilten Kosten der Bankenaufsicht den Betrag von zwei Millionen 
Euro, oder 

 3. gemäß § 6 Abs. 6 ESAEG mitgeteilten Kosten der Bankenaufsicht den 
Betrag von 500 000 Euro, oder 

 4. gemäß § 182 Abs. 7 VAG 2016 mitgeteilten Kosten der 
Versicherungsaufsicht den Betrag von 500 000 Euro, oder 

 5. gemäß § 26 Abs. 4 WPFG mitgeteilten Kosten der Wertpapieraufsicht 
den Betrag von 500 000 Euro 

erreicht haben, ist abweichend vom ersten Satzteil jeweils dieser Teilbetrag in der 
Vorauszahlung mit 100 vH vorzuschreiben. Auf Grund dieser Vorschreibungen 
haben die Kostenpflichtigen den vorgeschriebenen Betrag in vier gleichen Teilen 
jeweils bis spätestens 15. Jänner, April, Juli und Oktober des betreffenden Jahres 
zu leisten. 

 

(5) Die FMA hat auf der Grundlage eines jeden Jahresabschlusses 
unverzüglich die auf die einzelnen Kostenpflichtigen gemäß Abs. 4 letzter Satz 
entfallenden Kosten für das vorangegangene Geschäftsjahr zu errechnen. Der 
errechnete Betrag ist mit den erhaltenen Vorauszahlungen für das 
vorangegangene Geschäftsjahr gegenzurechnen. Der Differenzbetrag hieraus ist 
zur Zahlung vorzuschreiben, sofern sich nicht ein Guthaben zugunsten des 
Kostenpflichtigen ergibt; Guthaben sind auszuzahlen. Für das nächstfolgende 
FMA-Geschäftsjahr sind den Kostenpflichtigen Vorauszahlungen in Höhe von 
105 vH des gemäß dem ersten Satz jeweils errechneten Betrages vorzuschreiben; 
sofern jedoch die folgenden im Jahresabschluss der FMA gesondert 
ausgewiesenen und von der Oesterreichischen Nationalbank 

 1. gemäß § 79 Abs. 4b BWG mitgeteilten Kosten der Bankenaufsicht den 
Betrag von acht Millionen Euro, oder 

 2. gemäß § 3 Abs. 5 BaSAG in Verbindung mit § 79 Abs. 4b BWG 
mitgeteilten Kosten der Bankenaufsicht den Betrag von zwei Millionen 
Euro, oder 

 3. gemäß § 6 Abs. 6 ESAEG mitgeteilten Kosten der Bankenaufsicht den 
Betrag von 500 000 Euro, oder 

 4. gemäß § 182 Abs. 7 VAG 2016 mitgeteilten Kosten der 
Versicherungsaufsicht den Betrag von 500 000 Euro, oder 

 5. gemäß § 26 Abs. 4 WPFG mitgeteilten Kosten der Wertpapieraufsicht 
den Betrag von 500 000 Euro, oder 

 6. gemäß § 22 Abs. 5 MiCA-VVG mitgeteilte Kosten der Wertpapieraufsicht 
den Betrag von 500 000 Euro 

erreicht haben, ist abweichend vom ersten Satzteil jeweils dieser Teilbetrag in der 
Vorauszahlung mit 100 vH vorzuschreiben. Auf Grund dieser Vorschreibungen 
haben die Kostenpflichtigen den vorgeschriebenen Betrag in vier gleichen Teilen 
jeweils bis spätestens 15. Jänner, April, Juli und Oktober des betreffenden Jahres 
zu leisten. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 

(5a) bis (5e) ... (5a) bis (5e) ... 

(5f) Die FMA hat der Oesterreichischen Nationalbank für die Kosten ihrer 
Aufgaben und Tätigkeiten nach dem MiCA-VVG Erstattungsbeträge zu leisten. 
Die Erstattungsbeträge sind auf Grund der für das jeweils vorangegangene 
Geschäftsjahr gemäß § 22 Abs. 5 MiCA-VVG mitgeteilten und der 
Wertpapieraufsicht zuzuordnenden Kosten zu bemessen. Die Erstattung erfolgt 
bis spätestens Ende März des nächstfolgenden Geschäftsjahres. 

(5f) Die FMA hat der Oesterreichischen Nationalbank für die Kosten ihrer 
Aufgaben und Tätigkeiten nach dem MiCA-VVG Erstattungsbeträge zu leisten. 
Die Erstattungsbeträge sind auf Grund der für das jeweils vorangegangene 
Geschäftsjahr gemäß § 22 Abs. 5 MiCA-VVG mitgeteilten und der 
Wertpapieraufsicht zuzuordnenden Kosten zu bemessen und betragen höchstens 
500 000 Euro. Die Erstattung erfolgt bis spätestens Ende März des 
nächstfolgenden Geschäftsjahres. 

(5g) … (5g) … 

 § 26f. Abweichend von § 19 Abs. 1, Abs. 5 Z 1 und Abs. 5a gilt für die 
Geschäftsjahre 2026, 2027 und 2028 anstatt des dort jeweils genannten Betrags 
von „acht Millionen Euro“ ein Betrag von „sieben Millionen Euro“. Die FMA 
kann in diesen Geschäftsjahren den Erstattungsbetrag darüber hinaus in 
Ausnahmefällen auch von sieben Millionen Euro auf 6,5 Millionen Euro 
reduzieren, wenn die aufgrund der in diesen Geschäftsjahren gemäß § 69a Abs. 6 
BWG jeweils geltenden Kostendeckel nicht ausreichen, um eine 
Unterfinanzierung der FMA im Rechnungskreis 1 zu verhindern. 

 § 26g. Der Bundesminister für Finanzen hat bis zum 30. November 2027 die 
einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften betreffend die Bankenaufsicht im 
Hinblick auf die Identifikation von gegebenenfalls bestehenden, zusätzlichen 
Synergien zu evaluieren und in einem Bericht festzuhalten. Im Rahmen dieser 
Evaluierung sind auch die aktuellen und prognostizierten Kosten der 
Bankenaufsicht zu erheben und zu bewerten, wobei insbesondere die Anzahl der 
Kreditinstitute sowie deren Bilanzsumme zu berücksichtigen sind. Darüber 
hinaus sind im Bericht mögliche Synergien insbesondere bei der FMA und OeNB 
sowie allenfalls vorhandene Kostenersparnispotenziale zu identifizieren und 
mögliche gesetzliche Anpassungen für das Jahr 2027 zu berichten.. 

In-Kraft-Treten und Vollziehung In-Kraft-Treten und Vollziehung 

§ 28. (1) bis (56) ... § 28. (1) bis (56) ... 

 (57) § 2 Abs 3 Z 26, § 8 Abs. 1, § 17a samt Überschrift, § 18 Abs. 1, § 19 
Abs. 5f, § 26f und § 26g in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. xxx/20XX 
treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. 
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Artikel 9 

Änderung des Investmentfondsgesetzes 2011 
 

Inhaltsverzeichnis 

2.Teil 
Verwaltung und Beaufsichtigung von OGAW 

1. Hauptstück 
Verwaltungsgesellschaften 

1. Abschnitt 
Bedingungen für die Aufnahme der Tätigkeit 

§ 5. bis § 7 … 
  

5. Hauptstück  
Aufsicht und Europäische und Internationale Zusammenarbeit 

1. Abschnitt 
Aufsichtsbestimmungen 

§ 143. Aufsicht 
  
§ 144. bis § 156 … 
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2.Teil 
Verwaltung und Beaufsichtigung von OGAW 
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Verwaltungsgesellschaften 

1. Abschnitt 
Bedingungen für die Aufnahme der Tätigkeit 

§ 5. bis § 7 … 
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2.Teil 2.Teil 

Verwaltung und Beaufsichtigung von OGAW Verwaltung und Beaufsichtigung von OGAW 

1. Hauptstück 1. Hauptstück 

Verwaltungsgesellschaften Verwaltungsgesellschaften 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 

Bedingungen für die Aufnahme der Tätigkeit Bedingungen für die Aufnahme der Tätigkeit 

 Veröffentlichung im ESAP 

 § 7a. (1) Die Informationen über jede gemäß § 6 Abs. 3 erteilte Konzession 
sind von der FMA im europäischen Zugangsportal (European Single Access 
Point – ESAP) zugänglich zu machen, wobei die FMA Sammelstelle im Sinne von 
Art. 2 Nr. 2 der Verordnung (EU) 2023/2859 ist. 

 (2) Die Informationen gemäß Abs. 1 haben die folgenden Anforderungen zu 
erfüllen: 

  1. Sie sind in einem datenextrahierenden Format im Sinne von Art. 2 Nr. 3 
der Verordnung (EU) 2023/2859 zu übermitteln und 

  2. sie haben die folgenden Metadaten zu enthalten: 

  a) alle Namen der Verwaltungsgesellschaft, auf die sich die 
Informationen beziehen; 

  b) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung der 
Verwaltungsgesellschaft gemäß Art. 7 Abs. 4 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) 2023/2859; 

  c) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 2023/2859; 

  d) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten 
enthalten. 

 (3) Die FMA kann für die Übermittlung der Daten gemäß Abs. 1 durch 
Verordnung nach Maßgabe von Abs. 2 ein bestimmtes Format, zusätzlich 
beizufügende Metadaten und die Übermittlungsmodalitäten festlegen, wenn dies 
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unter Berücksichtigung der unionsrechtlichen Vorgaben zweckmäßig erscheint. 

4. Abschnitt 4. Abschnitt 

Veröffentlichungen und Informationsmodalitäten Veröffentlichungen und Informationsmodalitäten 

Veröffentlichungen Veröffentlichungen 

§ 136. (1) bis (3) ... § 136. (1) bis (3) ... 

(4) Durch dieses Bundesgesetz angeordnete Veröffentlichungen können 
erfolgen: 

(4) Durch dieses Bundesgesetz angeordnete Veröffentlichungen können 
erfolgen: 

 1. im Amtsblatt zur Wiener Zeitung oder sonst in wenigstens einer Zeitung 
mit Verbreitung im gesamten Bundesgebiet oder 

 1. auf der elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des 
Bundes (EVI) oder sonst in wenigstens einer Zeitung mit Verbreitung im 
gesamten Bundesgebiet oder 

 2. bis 4. …  2. bis 4. … 

(5) … (5) … 

Information an die FMA Information an die FMA 

§ 137. (1) bis (3) ... § 137. (1) bis (3) ... 

 (3a) Die Informationen gemäß Abs. 1 sind der FMA als ESAP-Sammelstelle 
jedoch jedenfalls gleichzeitig mit deren Veröffentlichung zum Zwecke der 
Zugänglichmachung über das zentrale europäische Zugangsportal (European 
Single Access Point – ESAP) zu übermitteln. Die Informationen sind selbst dann 
spätestens gleichzeitig mit deren Veröffentlichung an die FMA zu übermitteln, 
wenn dies zu einer Unterschreitung der unter Abs. 3 angeführten Fristen führt. 
Die FMA fungiert betreffend diese Informationen als Sammelstelle im Sinne des 
Art. 2 Nr. 2 der Verordnung (EU) 2023/2859. Die FMA ist als 
datenschutzrechtliche Verantwortliche gemäß Art. 4 Nr. 7 der Datenschutz-
Grundverordnung im Zusammenhang mit diesen Informationen zur Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung 
ermächtigt. 

 (3b) Die FMA kann für die Übermittlung der Daten gemäß Abs. 3a durch 
Verordnung, nach Maßgabe von Abs. 138 Abs. 9 ein bestimmtes Format, 
zusätzlich beizufügende Metadaten und die Übermittlungsmodalitäten festlegen, 
wenn dies unter Berücksichtigung der unionsrechtlichen Vorgaben zweckmäßig 
erscheint. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(4) ... (4) ... 

Zeitpunkt und Art der Bereitstellung von Prospekt, KID und 
Rechenschaftsberichten für die Anleger 

Zeitpunkt und Art der Bereitstellung von Prospekt, KID und 
Rechenschaftsberichten für die Anleger 

§ 138. (1) bis (8) ... § 138. (1) bis (8) ... 

 (9) Die Informationen gemäß § 137 Abs. 1 haben für die Zwecke des § 137 
Abs. 3a die nachstehenden Anforderungen zu erfüllen: 

  1. Sie sind in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Art. 2 Nr. 3 
der Verordnung (EU) 2023/2859 oder, sofern nach Unionsrecht, 
insbesondere nach den gemäß Art. 82b Abs. 6 der Richtlinie 2009/65/EG 
erlassenen technischen Durchführungsstandards, vorgeschrieben, in 
einem maschinenlesbaren Format gemäß Art. 2 Nr. 4 der genannten 
Verordnung zu übermitteln; 

  2. sie haben die folgenden Metadaten zu enthalten: 

  a) alle Namen des OGAW, auf den sich die Informationen beziehen; 

  b) die Rechtsträgerkennung des OGAW gemäß Art. 7 Abs. 4 Buchstabe b 
der Verordnung (EU) 2023/2859; 

  c) die Größenklasse des OGAW gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe d 
der Verordnung (EU) 2023/2859; 

  d) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 2023/2859; 

  e) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten 
enthalten. 

 (10) Für die Zwecke des Abs. 9 Z 2 lit. b sind OGAW verpflichtet, sich eine 
Rechtsträgerkennung ausstellen zu lassen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

5. Hauptstück 5. Hauptstück 

Aufsicht und Europäische und Internationale Zusammenarbeit Aufsicht und Europäische und Internationale Zusammenarbeit 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 

Aufsicht Aufsicht 

 ESAP-Sammelstelle für die Verordnung (EU) 2019/2088 und freiwillig 
übermittelte Informationen 

 § 143a. (1) Die FMA ist Sammelstelle im Sinne des Art. 2 Nr. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 gemäß Art. 18a Abs. 1 und 3 der 
Verordnung (EU) 2019/2088 für Verwaltungsgesellschaften und hat diese 
Informationen im ESAP zugänglich zu machen. Die FMA ist als 
datenschutzrechtliche Verantwortliche gemäß Art. 4 Nr. 7 der Datenschutz-
Grundverordnung im Zusammenhang mit diesen Informationen zur Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung 
ermächtigt. 

 (2) Die FMA ist Sammelstelle im Sinne des Art. 2 Nr. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 gemäß Art. 3 Abs. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 für die Erhebung freiwillig übermittelter 
Informationen, die in der Richtlinie 2009/65/EG und der 
Verordnung (EU) 2019/2088, sofern die Informationen von 
Verwaltungsgesellschaften übermittelt wurden, angeführt sind. 

 (3) Die FMA kann für die Übermittlung der Daten gemäß Abs. 1 und 2 
durch Verordnung ein bestimmtes Format, zusätzlich beizufügende Metadaten 
und die Übermittlungsmodalitäten festlegen, wenn dies unter Berücksichtigung 
der unionsrechtlichen Vorgaben zweckmäßig erscheint. 

Veröffentlichungen Veröffentlichungen 

§ 150. (1) bis (3) ... § 150. (1) bis (3) ... 

 (3a) Die Informationen gemäß Abs. 1 bis 3 sind von der FMA im ESAP 
zugänglich zu machen, wobei die FMA Sammelstelle im Sinne des Art. 2 Nr. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 ist. 

 (3b) Die Informationen gemäß Abs. 1 bis 3 haben für die Zwecke des Abs. 3a 

366 der B
eilagen X

X
V

III. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

48 von 121

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  49 von 121 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
die folgenden Anforderungen zu erfüllen: 

  1. Sie sind in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Art. 2 Nr. 3 
der Verordnung (EU) 2023/2859 zu übermitteln; 

  2. sie haben die folgenden Metadaten zu enthalten: 

  a) alle Namen der Verwaltungsgesellschaft, auf die sich die 
Informationen beziehen; 

  b) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung der 
Verwaltungsgesellschaft gemäß Art. 7 Abs. 4 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) 2023/2859; 

  c) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 2023/2859; 

  d) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten 
enthalten. 

 (3c) Die FMA kann für die Übermittlung der Daten gemäß Abs. 3a durch 
Verordnung, nach Maßgabe des Abs. 3b, ein bestimmtes Format, zusätzlich 
beizufügende Metadaten und die Übermittlungsmodalitäten festlegen, wenn dies 
unter Berücksichtigung der unionsrechtlichen Vorgaben zweckmäßig erscheint. 
Die FMA ist als datenschutzrechtliche Verantwortliche gemäß Art. 4 Nr. 7 der 
Datenschutz-Grundverordnung im Zusammenhang mit den Aufgaben gemäß 
Abs. 3a zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der 
Datenschutz-Grundverordnung ermächtigt. 

(4) bis (6) ... (4) bis (6) ... 

5. Teil 5. Teil 

Strafbestimmungen, Übergangs- und Schlussbestimmungen Strafbestimmungen, Übergangs- und Schlussbestimmungen 

1. Hauptstück 1. Hauptstück 

Strafbestimmungen Strafbestimmungen 

Verwaltungsstrafen Verwaltungsstrafen 

§ 190. (1) ... § 190. (1) ... 

(2) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) einer Kapitalanlagegesellschaft (2) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) einer Kapitalanlagegesellschaft 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
oder einer Verwaltungsgesellschaft, oder einer Verwaltungsgesellschaft, 

 1. die Anzeigepflichten gemäß §§ 37, 113 Abs. 1, 125 Abs. 3, 137 oder 151 
verletzt; 

 1. die Anzeigepflichten gemäß §§ 37, 113 Abs. 1, 125 Abs. 3, 137, 138 
Abs. 9 oder 151 verletzt; 

 2. bis 19. ...  2. bis 19. ... 

  19a. gegen die Verpflichtung zur Übermittlung der in Art. 3 Abs. 1 und 2, 
Art. 4 Abs. 1, 3 und 4, Art. 5 Abs. 1 und Art. 10 Abs. 1 der 
Verordnung (EU) 2019/2088 genannten Informationen gleichzeitig mit 
deren Veröffentlichung an die FMA gemäß Art. 18a der 
Verordnung (EU) 2019/2088 verstößt; 

  19b. gegen die Verpflichtung, sich eine Rechtsträgerkennung ausstellen zu 
lassen, gemäß Art. 18a Abs. 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 verstößt; 

 20. gegen die Verpflichtung zur Transparenz in vorvertraglichen 
Informationen und regelmäßigen Berichten 

 20. gegen die Verpflichtung zur Transparenz in vorvertraglichen 
Informationen und regelmäßigen Berichten 

 a) bei ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Art. 5 der 
Verordnung (EU) 2020/852, 

 a) bei ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Art. 5 der 
Verordnung (EU) 2020/852, 

 b) bei Finanzprodukten, mit denen ökologische Merkmale gemäß Art. 6 
der Verordnung (EU) 2020/852 beworben werden oder 

 b) bei Finanzprodukten, mit denen ökologische Merkmale gemäß Art. 6 
der Verordnung (EU) 2020/852 beworben werden oder 

 c) bei anderen Finanzprodukten gemäß Art. 7 der Verordnung (EU) 
2020/852 

 c) bei anderen Finanzprodukten gemäß Art. 7 der Verordnung (EU) 
2020/852 

verstößt, verstößt; 

  21. gegen die Verpflichtung, sich gemäß § 138 Abs. 10 eine 
Rechtsträgerkennung ausstellen zu lassen, verstößt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hiefür von der FMA mit einer 
Geldstrafe bis zu 60 000 Euro zu bestrafen. 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hiefür von der FMA mit einer 
Geldstrafe bis zu 60 000 Euro zu bestrafen. 

(2a) bis (7) ... (2a) bis (7) ... 

2. Hauptstück 2. Hauptstück 

Übergangs- und Schlussbestimmungen Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Verweise und Verordnungen Verweise und Verordnungen 

§ 196. (1) ... § 196. (1) ... 

(2) Wenn in diesem Bundesgesetz auf folgende Rechtsakte der Europäischen 
Union verwiesen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, jeweils in 

(2) Wenn in diesem Bundesgesetz auf folgende Rechtsakte der Europäischen 
Union verwiesen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, jeweils in 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
der folgenden Fassung anzuwenden: der folgenden Fassung anzuwenden: 

 1. Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für 
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), ABl. Nr. L 302 vom 
17.11.2009 S. 32, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2021/2261 zur 
Änderung der Richtlinie 2009/65/EG im Hinblick auf die Verwendung 
von Basisinformationsblättern durch Verwaltungsgesellschaften von 
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), ABl. 
Nr. L 455 vom 20.12.2021 S. 15; 

 1. Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für 
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), ABl. Nr. L 302 vom 
17.11.2009 S. 32, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2023/2864, ABl. 
Nr. L 2023/2864 vom 20.12.2023; 

 2. bis 23. ...  2. bis 23. ... 

 24. Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, ABl. Nr. L 17 
vom 09.12.2019 S. 1, in der Fassung der Verordnung (EU) 2020/852, 
ABl. Nr. L 198 vom 22.06.2020 S. 13; 

 24. Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, ABl. Nr. L 17 
vom 09.12.2019 S. 1, in der Fassung der Verordnung (EU) 2023/2869, 
ABl. Nr. L 2023/2869 vom 20.12.2023; 

 25. bis 30. ...  25. bis 30. ... 

  31. Verordnung (EU) 2023/2859 zur Einrichtung eines zentralen 
europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf 
öffentlich verfügbare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und 
Nachhaltigkeit relevante Informationen, ABl. Nr. L 2023/2859 vom 
20.12.2023, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2024/1760, ABl. 
Nr. L 2024/1760 vom 05.07.2024; 

  32. Richtlinie (EU) 2023/2864 zur Änderung bestimmter Richtlinien in Bezug 
auf die Einrichtung und die Funktionsweise des zentralen europäischen 
Zugangsportals, ABl. Nr. L 2023/2864 vom 20.12.2023, in der Fassung 
der Berichtigung ABl. Nr. L 2024/90411 vom 15.07.2024; 

  33. Verordnung (EU) 2023/2869 zur Änderung bestimmter Verordnungen in 
Bezug auf die Einrichtung und die Funktionsweise des zentralen 
europäischen Zugangsportals, ABl. Nr. L 2023/2869 vom 20.12.2023. 

(3) und (4) ... (3) und (4) ... 

Umsetzungshinweis Umsetzungshinweis 

§ 196a. (1) bis (9) ... § 196a. (1) bis (9) ... 

(11) Das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 49/2025 dient der Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2024/2994 zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG, 
2013/36/EU und (EU) 2019/2034 hinsichtlich der Behandlung des 

(10) Das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 49/2025 dient der Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2024/2994 zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG, 
2013/36/EU und (EU) 2019/2034 hinsichtlich der Behandlung des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Konzentrationsrisikos, das aus Risikopositionen gegenüber zentralen 
Gegenparteien erwächst, und des Ausfallrisikos bei zentral geclearten 
Derivategeschäften, ABl. Nr. L 2024/2994 vom 04.12.2024. 

Konzentrationsrisikos, das aus Risikopositionen gegenüber zentralen 
Gegenparteien erwächst, und des Ausfallrisikos bei zentral geclearten 
Derivategeschäften, ABl. Nr. L 2024/2994 vom 04.12.2024. 

 (11) Das Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/202x dient der Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2023/2864 und dem wirksamen Vollzug der 
Verordnung (EU) 2023/2859 sowie der Verordnung (EU) 2023/2869. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 200. (1) bis (40) ... § 200. (1) bis (40) ... 

 (41) Das Inhaltsverzeichnis hinsichtlich der §§ 7a und 143a, § 7a samt 
Überschrift, § 137 Abs. 3a und 3b, § 138 Abs. 9 und 10, § 143a samt Überschrift, 
die Überschrift zu § 150, § 150 Abs. 3a bis 3c, § 190 Abs. 2 Z 1, 19a, 19b, 20 und 
21, § 196 Abs. 2 Z 1, 24, 31 bis 33 und § 196a Abs. 11 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202X treten mit 10. Jänner 2026 in Kraft. § 7a, 
§ 138 Abs. 9 und 10, § 143a Abs. 1, § 150 Abs. 3a bis 3c und § 190 Abs. 2 Z 1, 
19a, 19b und 21 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202X sind ab 
dem 10. Jänner 2028 anzuwenden. § 143a Abs. 2 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202X ist ab dem 10. Jänner 2030 anzuwenden. 
Die FMA hat der ESMA bis zum 9. Jänner 2030 mitzuteilen, dass sie 
Sammelstelle gemäß Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2023/2859 für die 
Erhebung freiwillig übermittelter Informationen ist, die in der 
Richtlinie 2009/65/EG und der Verordnung (EU) 2019/2088 angeführt sind 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 10 

Änderung des Kapitalmarktgesetzes 2019 

2. Hauptstück 2. Hauptstück 

Öffentliches Angebot von Wertpapieren Öffentliches Angebot von Wertpapieren 

Anwendung der Verordnung (EU) 2017/1129 Anwendung der Verordnung (EU) 2017/1129 

Zuständige Behörde Zuständige Behörde 

§ 13. (1) bis (3) ... § 13. (1) bis (3) ... 

 (3a) Die Meldestelle kann im Rahmen ihrer Tätigkeit gemäß § 23 Abs. 1 
über die in Abs. 3 genannten Aufgaben hinaus auch Aufgaben einer Sammelstelle 
gemäß Art. 5 der Verordnung (EU) 2023/2859 übernehmen, sofern und soweit ihr 
solche Aufgaben im Rahmen einer Vereinbarung nach Art. 5 Abs. 8 dieser 
Verordnung übertragen werden. 

(4) bis (6) ... (4) bis (6) ... 

 (7) Die FMA ist Sammelstelle im Sinne des Art. 2 Nr. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 gemäß Art. 3 Abs. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 für die Erhebung freiwillig übermittelter 
Informationen, die in der Verordnung (EU) 2017/1129 angeführt sind. Die FMA 
ist als datenschutzrechtliche Verantwortliche gemäß Art. 4 Nr. 7 der 
Verordnung (EU) 2016/679 im Zusammenhang mit diesen Informationen zur 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der 
Verordnung (EU) 2016/679 ermächtigt. 

 (8) Die FMA kann für die Übermittlung der Daten gemäß Abs. 7 durch 
Verordnung ein bestimmtes Format, zusätzlich beizufügende Metadaten und die 
Übermittlungsmodalitäten festlegen, wenn dies unter Berücksichtigung der 
unionsrechtlichen Vorgaben zweckmäßig erscheint. 

4. Hauptstück 4. Hauptstück 

Übergangs- und Schlussbestimmungen Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 29. (1) und (2) ... § 29. (1) und (2) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 (5) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EU) 2016/679 
verwiesen wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die 
Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. 
L 119 vom 04.05.2016 S. 1, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 74 vom 
04.03.2021 S. 35, anzuwenden. 

 (6) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EU) 2023/2859 
verwiesen wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die 
Verordnung (EU) 2023/2859 zur Einrichtung eines zentralen europäischen 
Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für 
Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante 
Informationen, ABl. Nr. L 2023/2859 vom 20.12.2023, in der Fassung der 
Richtlinie (EU) 2024/1760, ABl. Nr. L 2024/1760 vom 05.07.2024, anzuwenden. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 30. (1) bis (4) ... § 30. (1) bis (4) ... 

 (6) § 13 Abs. 7 und 8 sowie § 29 Abs. 5 und 6 treten in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202X mit 10. Jänner 2026 in Kraft. § 13 Abs. 7 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202X ist ab dem 
10. Jänner 2030 anzuwenden. Die FMA hat der ESMA bis zum 9. Jänner 2030 
mitzuteilen, dass sie Sammelstelle gemäß Art. 3 Abs. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 für die Erhebung freiwillig übermittelter 
Informationen ist, die in der Verordnung (EU) 2017/1129 angeführt sind. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 11 

Änderung des MiCA-Verordnung-Vollzugsgesetzes 

Inhaltsverzeichnis 

5. Abschnitt 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 23. Übergangsbestimmung zur Erbringung von Kryptowerte-
Dienstleistungen 

 

Inhaltsverzeichnis 

5. Abschnitt 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 23. Übergangsbestimmungen 
 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 

Behörden Behörden 

Zuständige Behörde Zuständige Behörde 

§ 1. (1) und (2) ... § 1. (1) und (2) ... 

 (3) Die FMA ist für die Informationen gemäß Art. 88 Abs. 1 der 
Verordnung (EU) 2023/1114 die ESAP-Sammelstelle im Sinne von Art. 2 Nr. 2 
der Verordnung (EU) 2023/2859 gemäß Art. 110a Abs. 3 der 
Verordnung (EU) 2023/1114 und hat diese Informationen im ESAP zugänglich zu 
machen. 

 (4) Die FMA ist Sammelstelle im Sinne des Art. 2 Nr. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 gemäß Art. 3 Abs. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 für die Erhebung freiwillig übermittelter 
Informationen, die in der Verordnung (EU) 2023/1114 angeführt sind. 

 (5) Die FMA kann für die Übermittlung der Daten gemäß Abs. 3 und 4 
durch Verordnung ein bestimmtes Format, zusätzlich beizufügende Metadaten 
und die Übermittlungsmodalitäten festlegen, wenn dies unter Berücksichtigung 
der unionsrechtlichen Vorgaben zweckmäßig erscheint. 

 (6) Die FMA ist als datenschutzrechtliche Verantwortliche gemäß Art. 4 
Nr. 7 der Verordnung (EU) 2016/679 im Zusammenhang mit den Aufgaben 
gemäß Abs. 3 und 4 zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verordnung (EU) 2016/679 ermächtigt. 

3. Abschnitt 3. Abschnitt 

Verwaltungsrechtliche Maßnahmen Verwaltungsrechtliche Maßnahmen 

Andere Verwaltungsstrafbestimmungen gegen Marktmissbrauch Andere Verwaltungsstrafbestimmungen gegen Marktmissbrauch 

§ 14. (1) Wer § 14. (1) Wer 

 1. ...  1. ... 

 2. die Verpflichtungen in Bezug auf die Veröffentlichung von 
Insiderinformationen gemäß Art. 88 Abs. 1 oder Abs. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/1114 oder Art. 88 Abs. 3 der 
Verordnung (EU) 2023/1114 in Verbindung mit § 10 Abs. 3 und einer 
Verordnung gemäß § 10 Abs. 4 Z 2 nicht erfüllt oder gegen daran 
anknüpfende Verpflichtungen gemäß der aufgrund Art. 88 Abs. 4 der 
Verordnung (EU) 2023/1114 erlassenen technischen 
Durchführungsstandards verstößt, 

 2. die Verpflichtungen in Bezug auf die Veröffentlichung von 
Insiderinformationen gemäß Art. 88 Abs. 1 oder Abs. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/1114 oder Art. 88 Abs. 3 der 
Verordnung (EU) 2023/1114 in Verbindung mit § 10 Abs. 3 und einer 
Verordnung gemäß § 10 Abs. 4 Z 2 nicht erfüllt oder gegen daran 
anknüpfende Verpflichtungen gemäß der aufgrund Art. 88 Abs. 4 der 
Verordnung (EU) 2023/1114 erlassenen technischen 
Durchführungsstandards verstößt, oder 

  3. gegen Art. 110a Abs. 1 der Verordnung (EU) 2023/1114 verstößt, indem 
er die Informationen gemäß Art. 88 Abs. 1 der 
Verordnung (EU) 2023/1114 nicht oder nicht in der vorgeschriebenen 
Weise gleichzeitig mit der Veröffentlichung dieser Informationen an die 
FMA übermittelt, 

  4. gegen Art. 110a Abs. 2 der Verordnung (EU) 2023/1114 verstößt, indem 
er keine Rechtsträgerkennung ausstellen lässt,  

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Geldstrafe bis 
zu dem Dreifachen des aus dem Verstoß gezogenen Nutzens einschließlich eines 
vermiedenen Verlustes, soweit sich der Nutzen beziffern lässt, oder hinsichtlich 
der Z 1 mit einer Geldstrafe bis zu 5 Millionen Euro oder hinsichtlich der Z 2 mit 
einer Geldstrafe bis zu 1 Million Euro zu bestrafen. 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA hinsichtlich der Z 3 
und 4 mit einer Geldstrafe bis zu 60 000 Euro, hinsichtlich der Z 1 und 2 mit 
einer Geldstrafe bis zu dem Dreifachen des aus dem Verstoß gezogenen Nutzens 
einschließlich eines vermiedenen Verlustes, soweit sich der Nutzen beziffern 
lässt, oder hinsichtlich der Z 1 mit einer Geldstrafe bis zu 5 Millionen Euro oder 
hinsichtlich der Z 2 mit einer Geldstrafe bis zu 1 Million Euro zu bestrafen. 

(2) ... (2) ... 
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5. Abschnitt 5. Abschnitt 

Übergangs- und Schlussbestimmungen Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Übergangsbestimmung zur Erbringung von Kryptowerte-Dienstleistungen Übergangsbestimmungen 

§ 23. Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die ihre Dienste nach 
geltendem Recht als registrierte Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen 
gemäß § 2 Z 22 Finanzmarkt-Geldwäschegesetz – FM-GwG, BGBl. I 
Nr. 118/2016, vor dem 30. Dezember 2024 erbracht haben, dürfen damit bis zum 
31. Dezember 2025 oder bis zu dem Zeitpunkt fortfahren, zu dem sie eine 
Zulassung oder Verweigerung nach Art. 63 der Verordnung (EU) 2023/1114 
erhalten, je nachdem, welcher Zeitpunkt zuerst eintritt. 

§ 23. (1) Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die ihre Dienste nach 
geltendem Recht als registrierte Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen 
gemäß § 2 Z 22 Finanzmarkt-Geldwäschegesetz – FM-GwG, BGBl. I 
Nr. 118/2016, vor dem 30. Dezember 2024 erbracht haben, dürfen damit bis zum 
31. Dezember 2025 oder bis zu dem Zeitpunkt fortfahren, zu dem sie eine 
Zulassung oder Verweigerung nach Art. 63 der Verordnung (EU) 2023/1114 
erhalten, je nachdem, welcher Zeitpunkt zuerst eintritt. 

 (2) Für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 sind Kosten, die dem gemäß § 22 
Abs. 3 gebildeten Subrechnungskreis zurechenbar sind, in Höhe von jährlich 
1 800 000 Euro aus der gemäß § 20 Abs. 1 FMABG gebildeten Rücklage sowie in 
Höhe von jährlich weiteren 700 000 Euro aus der gemäß § 23a Abs. 8 FMABG 
gebildeten Rücklage zu bedecken. Der jährliche Gesamtbetrag ist von den 
Gesamtkosten des gemäß § 22 Abs. 3 gebildeten Subrechnungskreises 
abzuziehen, bevor der verbleibende Differenzbetrag auf die Kostenpflichtigen 
gemäß § 22 Abs. 2 umgelegt wird. 

 (3) Linear verteilt über die Geschäftsjahre 2028 bis 2031 sind die gemäß 
§ 20 Abs. 1 und § 23a Abs. 8 FMABG gebildeten Rücklagen in Höhe der gemäß 
Abs. 2 entnommenen Beträge neu zu dotieren. Abweichend von § 19 Abs. 2 dritter 
Satz FMABG zählen diese Rücklagendotierungen zu den Kosten, die dem gemäß 
§ 22 Abs. 3 gebildeten Subrechnungskreis zurechenbar sind, und werden nicht 
auf die Dotierungsgrenze gemäß § 20 Abs. 2 FMABG angerechnet. Abweichend 
von § 19 Abs. 5 FMABG ist der auf jeden einzelnen Kostenpflichtigen im 
vorgenannten Subrechnungskreis entfallende Anteil an den in diesem Absatz 
geregelten Dotierungskosten für die Geschäftsjahre 2028 bis 2031 mit 
Kostenbescheid zeitgleich zur IST-Kostenverrechnung für das Geschäftsjahr 2028 
vorzuschreiben, aufgrund dessen die Kostenpflichtigen den vorgeschriebenen 
Gesamtbetrag in vier gleichen Teilen jeweils bis spätestens 15. Jänner der Jahre 
2030 bis 2033 zu leisten haben. Die geleisteten Kostenbeiträge sind 
ausschließlich zur Rücklagendotierung zu verwenden.“ 
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Verweise Verweise 

§ 26. (1) und (2) ... § 26. (1) und (2) ... 

 (3) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EU) 2023/2859 
verwiesen wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die 
Verordnung (EU) 2023/2859 zur Einrichtung eines zentralen europäischen 
Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für 
Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante 
Informationen, ABl. Nr. L 2023/2859 vom 20.12.2023, in der Fassung der 
Richtlinie (EU) 2024/1760, ABl. Nr. L 2024/1760 vom 05.07.2024, anzuwenden. 

 (4) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EU) 2023/2869 
verwiesen wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die 
Verordnung (EU) 2023/2869 zur Änderung bestimmter Verordnungen in Bezug 
auf die Einrichtung und die Funktionsweise des zentralen europäischen 
Zugangsportals, ABl. Nr. L 2023/2869 vom 20.12.2023, anzuwenden. 

 (5) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EU) 2016/679 
verwiesen wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die 
Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. 
L 119 vom 04.05.2016 S. 1, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 74 vom 
04.03.2021 S. 35, anzuwenden. 

Umsetzungshinweis Umsetzungshinweis 

§ 27. Dieses Bundesgesetz dient dem Wirksamwerden der 
Verordnung (EU) 2023/1114 über Märkte für Kryptowerte und zur Änderung der 
Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 sowie der 
Richtlinien 2013/36/EU und (EU) 2019/1937, ABl. Nr. L 150 vom 09.06.2023 
S. 40, zuletzt berichtigt durch ABl. L, 2024/90275, 2.5.2024. 

§ 27. (1) Dieses Bundesgesetz dient dem Wirksamwerden der 
Verordnung (EU) 2023/1114 über Märkte für Kryptowerte und zur Änderung der 
Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 sowie der 
Richtlinien 2013/36/EU und (EU) 2019/1937, ABl. Nr. L 150 vom 09.06.2023 
S. 40, zuletzt berichtigt durch ABl. L, 2024/90275, 2.5.2024. 

 (2) Das Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/202X dient dem wirksamen Vollzug 
der Verordnung (EU) 2023/2859 sowie der Verordnung (EU) 2023/2869. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 28. Dieses Bundesgesetz tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden 
Tag in Kraft. 

§ 28. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden 
Tag in Kraft. 

 (2) § 1 Abs. 3 bis 6, § 14 Abs. 1 Z 2 bis 4, der Schlussteil des § 14 Abs. 1 und 
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§ 26 Abs. 3 bis 5 und § 27 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/202X treten mit 10. Jänner 2026 in Kraft. § 1 Abs. 3 bis 6, § 14 Abs. 1 Z 3 
und 4 sowie der Schlussteil des § 14 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xxx/202X sind ab dem 10. Jänner 2030 anzuwenden. Die FMA hat 
der ESMA bis zum 9. Jänner 2030 mitzuteilen, dass sie ESAP-Sammelstelle 
gemäß Art. 110a Abs. 3 der Verordnung (EU) 2023/1114 ist und dass sie 
Sammelstelle gemäß Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2023/2859 für die 
Erhebung freiwillig übermittelter Informationen ist, die in der 
Verordnung (EU) 2023/1114 angeführt sind. 
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Artikel 12 

Änderung des Pensionskassengesetzes – PKG 

ABSCHNITT I ABSCHNITT I 

Pensionskassengesetz Pensionskassengesetz 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

§ 5. Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind: § 5. Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind: 

 1. bis 7. ...  1. bis 7. ... 

 8. dauerhafter Datenträger: ein Medium, das es dem Anwartschafts- oder 
Leistungsberechtigten gestattet, an ihn persönlich gerichtete 
Informationen derart zu speichern, dass er sie in der Folge für eine für die 
Zwecke der Informationen angemessene Dauer einsehen kann, und das 
die unveränderte Wiedergabe der gespeicherten Informationen 
ermöglicht. 

 8. dauerhafter Datenträger: ein Medium, das es dem Anwartschafts- oder 
Leistungsberechtigten gestattet, an ihn persönlich gerichtete 
Informationen derart zu speichern, dass er sie in der Folge für eine für die 
Zwecke der Informationen angemessene Dauer einsehen kann, und das 
die unveränderte Wiedergabe der gespeicherten Informationen 
ermöglicht; 

  9. ESAP: das zentrale europäische Zugangsportal (European Single Access 
Point), das gemäß der Verordnung (EU) 2023/2859 eingerichtet wird; 

  10. datenextrahierbares Format: ein Format gemäß Art. 2 Nr. 3 der 
Verordnung (EU) 2023/2859; 

  11. maschinenlesbares Format: ein Format gemäß Art. 2 Nr. 13 der 
Richtlinie (EU) 2019/1024; 

  12. ESAP-Sammelstelle: eine Sammelstelle im Sinne von Art. 2 Nr. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859. 

Grundsätze der Vergütungspolitik Grundsätze der Vergütungspolitik 

§ 11g. (1) bis (3) ... § 11g. (1) bis (3) ... 

 (4) Die Pensionskasse hat ihre Vergütungspolitik gleichzeitig mit der 
Veröffentlichung gemäß Abs. 3 unter Berücksichtigung von § 36b zum Zwecke der 
Zugänglichmachung über das ESAP an die FMA zu übermitteln. Die FMA ist für 
diese Informationen ESAP-Sammelstelle. 

Erklärung über die Grundsätze der Veranlagungspolitik Erklärung über die Grundsätze der Veranlagungspolitik 

§ 25a. (1) bis (3) ... § 25a. (1) bis (3) ... 
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 (4) Die Pensionskasse hat ihre Erklärung über die Grundsätze der 
Veranlagungspolitik gleichzeitig mit der Veröffentlichung gemäß Abs. 3 unter 
Berücksichtigung von § 36b zum Zwecke der Zugänglichmachung über das ESAP 
an die FMA zu übermitteln. Die FMA ist für diese Informationen ESAP-
Sammelstelle. 

Jahresabschluß und Rechenschaftsbericht Jahresabschluß und Rechenschaftsbericht 

§ 30a. (1) bis (3) ... § 30a. (1) bis (3) ... 

 (4) Die Pensionskasse hat ihren Jahresabschluss und Lagebericht 
gleichzeitig mit der Offenlegung gemäß § 277 UGB unter Berücksichtigung von 
§ 36b zum Zwecke der Zugänglichmachung über das ESAP an die FMA zu 
übermitteln. Die FMA ist für diese Informationen ESAP-Sammelstelle. 

Form der Kommunikation mit der FMA – elektronische Übermittlung Form der Kommunikation mit der FMA – elektronische Übermittlung 

§ 36a. Die FMA kann durch Verordnung vorschreiben, dass die Anzeigen 
und Übermittlungen gemäß § 6a Abs. 1 und 2, § 7 Abs. 7, § 11f Abs. 3, § 11h 
Abs. 4, § 12 Abs. 5, § 12a Abs. 1 Z 6, § 21e Abs. 5, § 22a Abs. 4, § 26 Abs. 1, 
§ 30a Abs. 1 und 1a, § 31 Abs. 2, § 33b Abs. 1 und 2 und § 36 Abs. 1 und 2 
ausschließlich in elektronischer Form zu erfolgen haben sowie bestimmten 
Gliederungen, technischen Mindestanforderungen und Übermittlungsmodalitäten 
zu entsprechen haben. Die FMA hat sich dabei an den Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu orientieren und dafür zu sorgen, dass 
die jederzeitige elektronische Verfügbarkeit der Daten für die FMA gewährleistet 
bleibt und Aufsichtsinteressen nicht beeinträchtigt werden. Die FMA hat 
geeignete Vorkehrungen dafür zu treffen, dass sich die Meldepflichtigen oder 
gegebenenfalls ihre Einbringungsverantwortlichen während eines angemessenen 
Zeitraums im System über die Richtigkeit und Vollständigkeit der von ihnen oder 
ihren Einbringungsverantwortlichen erstatteten Meldedaten vergewissern können. 

§ 36a. (1) Die FMA kann durch Verordnung vorschreiben, dass die 
Anzeigen und Übermittlungen gemäß § 6a Abs. 1 und 2, § 7 Abs. 7, § 11f Abs. 3, 
§ 11h Abs. 4, § 12 Abs. 5, § 12a Abs. 1 Z 6, § 21e Abs. 5, § 22a Abs. 4, § 26 
Abs. 1, § 30a Abs. 1 und 1a, § 31 Abs. 2, § 33b Abs. 1 und 2 und § 36 Abs. 1 und 
2 ausschließlich in elektronischer Form zu erfolgen haben sowie bestimmten 
Gliederungen, technischen Mindestanforderungen und Übermittlungsmodalitäten 
zu entsprechen haben. Die FMA hat sich dabei an den Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu orientieren und dafür zu sorgen, dass 
die jederzeitige elektronische Verfügbarkeit der Daten für die FMA gewährleistet 
bleibt und Aufsichtsinteressen nicht beeinträchtigt werden. Die FMA hat 
geeignete Vorkehrungen dafür zu treffen, dass sich die Meldepflichtigen oder 
gegebenenfalls ihre Einbringungsverantwortlichen während eines angemessenen 
Zeitraums im System über die Richtigkeit und Vollständigkeit der von ihnen oder 
ihren Einbringungsverantwortlichen erstatteten Meldedaten vergewissern können. 

 (2) Die FMA kann für die Übermittlung der Daten gemäß § 11g Abs. 4, 
§ 25a Abs. 4, § 30a Abs. 4 und § 36c Abs. 1 und 2 durch Verordnung ein 
bestimmtes Format, zusätzlich beizufügende Metadaten und die 
Übermittlungsmodalitäten festlegen, wenn dies unter Berücksichtigung der 
unionsrechtlichen Vorgaben zweckmäßig erscheint. 

 Übermittlung von Informationen für das ESAP 

 § 36b. (1) Die Informationen gemäß § 11g Abs. 4, § 25a Abs. 4 und § 30a 
Abs. 4 sind in einem datenextrahierbaren Format oder, sofern nach Unionsrecht, 
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insbesondere nach den gemäß Art. 63a Abs. 5 der Richtlinie  (EU) 2016/2341 
erlassenen technischen Durchführungsstandards, vorgeschrieben, in einem 
maschinenlesbaren Format an die jeweilige ESAP-Sammelstelle zu übermitteln 
und haben folgende Metadaten zu enthalten: 

  1. alle Namen der Pensionskasse, auf die sich die Informationen beziehen, 

  2. die Rechtsträgerkennung der Pensionskasse gemäß Art. 7 Abs. 4 
Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859, 

  3. die Größenklasse der Pensionskasse gemäß Art. 7 Abs. 4 Buchstabe d 
der Verordnung (EU) 2023/2859, 

  4. die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 2023/2859, 

  5. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten, 

  6. weitere Angaben aufgrund eines gemäß Art. 63a Abs. 5 Buchstabe a der 
Richtlinie (EU) 2016/2341 erlassenen technischen 
Durchführungsstandards. 

 (2) Für die Zwecke von Abs. 1 Z 2 sind Pensionskassen verpflichtet sich eine 
Rechtsträgerkennung ausstellen zu lassen. 

 (3) Die FMA ist als datenschutzrechtliche Verantwortliche gemäß Art. 4 Z 7 
Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. 
Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, im Zusammenhang mit den Aufgaben gemäß 
§ 11g Abs. 4, § 25a Abs. 4 und § 30a Abs. 4 zur Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung 
ermächtigt. 

 § 36c. (1) Die FMA ist ESAP-Sammelstelle gemäß Art. 18a Abs. 3 der 
Verordnung (EU) 2019/2088 für Pensionskassen. 

 (2) Die FMA ist ESAP-Sammelstelle gemäß Art. 3 Abs. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 für die Erhebung freiwillig übermittelter, in der 
Richtlinie (EU) 2016/2341 angeführter, sowie für die Erhebung freiwillig 
übermittelter, in der Verordnung (EU) 2019/2088 angeführter Informationen, 
sofern diese von Pensionskassen übermittelt werden. 

 (3) Die FMA ist als datenschutzrechtliche Verantwortliche gemäß Art. 4 Z 7 
der Datenschutz-Grundverordnung im Zusammenhang mit den Aufgaben gemäß 
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Abs. 1 und 2 zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der 
Datenschutz-Grundverordnung ermächtigt. 

Erwerbsverbote Erwerbsverbote 

§ 46a. (1) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) einer Pensionskasse § 46a. (1) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) einer Pensionskasse 

 1. bis 18. ...  1. bis 18. ... 

 19. ...  19. ... 

 a) bis c) ...  a) bis c) ... 

verstößt, verstößt; 

  „20. der Pflicht zur Übermittlung der Vergütungspolitik gemäß § 11g Abs. 4, 
der Veranlagungspolitik gemäß § 25a Abs. 4 und des Jahresabschlusses 
und Lageberichts gemäß § 30a Abs. 4 jeweils in dem gemäß § 36b 
vorgeschriebenen Format an die FMA nicht nachkommt; 

  21. der Pflicht, sich gemäß § 36b Abs. 2 eine Rechtsträgerkennung 
ausstellen zu lassen, nicht nachkommt; 

  22. der Pflicht zur Übermittlung der in Art. 3 Abs. 1 und 2, Art. 4 Abs. 1, 3 
und 4, Art. 5 Abs. 1 und Art. 10 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 
genannten Informationen gemäß Art. 18a Abs. 1 der Verordnung (EU) 
2019/2088 an die FMA nicht nachkommt; oder 

  23. der Pflicht, sich gemäß Art. 18a Abs. 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 
eine Rechtsträgerkennung ausstellen zu lassen, nicht nachkommt,“ 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA hinsichtlich der Z 1, 2, 
4, 6 bis 8, 10, 12, 13 und 15 bis 17 mit Geldstrafe bis zu 6 000 Euro, hinsichtlich 
der Z 3, 5, 9, 11 und 14 mit Geldstrafe bis zu 30 000 Euro und hinsichtlich der 
Z 18 und 19 mit Geldstrafe bis zu 60 000 Euro zu bestrafen. 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA hinsichtlich der Z 1, 2, 
4, 6 bis 8, 10, 12, 13 und 15 bis 17 mit Geldstrafe bis zu 6 000 Euro, hinsichtlich 
der Z 3, 5, 9, 11 und 14 mit Geldstrafe bis zu 30 000 Euro und hinsichtlich der 
Z 18 bis 23 mit Geldstrafe bis zu 60 000 Euro zu bestrafen. 

(2) bis (5) ... (2) bis (5) ... 

Veröffentlichung von Maßnahmen und Sanktionen Veröffentlichung von Maßnahmen und Sanktionen 

§ 47b. (1) bis (5) ... § 47b. (1) bis (5) ... 

 (6) Die FMA ist ESAP-Sammelstelle für die Informationen gemäß Abs. 1 
und 2 und hat diese Informationen im ESAP zugänglich zu machen. Die 
Informationen sind in einem datenextrahierbaren Format bereitzustellen und 
haben folgende Metadaten zu enthalten: 

  1. alle Namen der Personen, gegen die die Sanktion oder andere 
Maßnahme verhängt wurde und auf die sich die Informationen beziehen, 

366 der B
eilagen X

X
V

III. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

63 von 121

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  64 von 121 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

  2. soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung gemäß Art. 7 Abs. 4 
Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859 der Person, gegen die die 
Sanktion oder andere Maßnahme verhängt wurde, 

  3. die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 2023/2859 und 

  4. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten. 

 (7) Die FMA ist als datenschutzrechtliche Verantwortliche gemäß Art. 4 Z 7 
Datenschutz-Grundverordnung im Zusammenhang mit den Aufgaben gemäß 
Abs. 6 zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der 
Datenschutz-Grundverordnung ermächtigt. 

Verweise und Verordnungen Verweise und Verordnungen 

§ 49b. (1) ... § 49b. (1) ... 

(1a) Soweit in diesem Bundesgesetz auf folgende Rechtsakte der 
Europäischen Union verwiesen wird, sind diese, sofern nichts Anderes 
angeordnet ist, in der nachfolgend genannten Fassung anzuwenden: 

(1a) Soweit in diesem Bundesgesetz auf folgende Rechtsakte der 
Europäischen Union verwiesen wird, sind diese, sofern nichts Anderes 
angeordnet ist, in der nachfolgend genannten Fassung anzuwenden: 

 1. Richtlinie (EU) 2016/2341 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung 
von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung, ABl. Nr. L 354 
vom 23.12.2016 S. 37; 

 1. Richtlinie (EU) 2016/2341 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung 
von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung, ABl. Nr. L 354 
vom 23.12.2016 S. 37, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2023/2864, 
ABl. Nr. L 2023/2864 vom 20.12.2023; 

 2. bis 7. ...  2. bis 7. ... 

 8. Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1; 

 8. Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1, in der Fassung 
der Berichtigung ABl. Nr. L 74 vom 04.03.2021 S. 35; 

 9. ...  9. ... 

 10. Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, ABl. Nr. L 17 
vom 09.12.2019 S. 1, in der Fassung der Verordnung (EU) 2020/852, 
ABl. Nr. L 198 vom 22.06.2020 S. 13; 

 10. Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, ABl. Nr. L 17 
vom 09.12.2019 S. 1, in der Fassung der Verordnung (EU) 2023/2869, 
ABl. Nr. L 2023/2869 vom 20.12.2023; 

 11. ...  11. ... 

 12. Verordnung (EU) 2022/2554 über die digitale operationale Resilienz im 
Finanzsektor und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009, 

 12. Verordnung (EU) 2022/2554 über die digitale operationale Resilienz im 
Finanzsektor und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009, 

366 der B
eilagen X

X
V

III. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

64 von 121

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  65 von 121 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(EU) Nr. 648/2012, (EU) Nr. 600/2014, (EU) Nr. 909/2014 und (EU) 
2016/1011, ABl. Nr. L 333 vom 27.12.2022 S. 1. 

(EU) Nr. 648/2012, (EU) Nr. 600/2014, (EU) Nr. 909/2014 und (EU) 
2016/1011, ABl. Nr. L 333 vom 27.12.2022 S. 1, 

  13. Verordnung (EU) 2023/2859 zur Einrichtung eines zentralen 
europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf 
öffentlich verfügbare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und 
Nachhaltigkeit relevante Informationen, ABl. Nr. L 2023/2859 vom 
20.12.2023, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2024/1760, ABl. 
Nr. L 2024/1760 vom 05.07.2024; 

  14. Richtlinie (EU) 2023/2864 zur Änderung bestimmter Richtlinien in Bezug 
auf die Einrichtung und die Funktionsweise des zentralen europäischen 
Zugangsportals, ABl. Nr. L 2023/2864 vom 20.12.2023, in der Fassung 
der Berichtigung ABl. Nr. L 2024/90411 vom 15.07.2024. 

(2) ... (2) ... 

Umsetzungshinweis Umsetzungshinweis 

§ 49c. (1) bis (5) ... § 49c. (1) bis (5) ... 

 (6) Das Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/202X dient der Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2023/2864 zur Änderung bestimmter Richtlinien in Bezug auf die 
Einrichtung und die Funktionsweise des zentralen europäischen Zugangsportals, 
ABl. Nr. L 2023/2864 vom 20.12.2023, in der Fassung der Berichtigung ABl. 
Nr. L 2024/90411 vom 15.07.2024, und dem wirksamen Vollzug der 
Verordnung (EU) 2023/2859. 

Inkrafttreten; Außerkrafttreten Inkrafttreten; Außerkrafttreten 

§ 51. (1) bis (45) ... § 51. (1) bis (45) ... 

 (46) § 5 Z 8 bis 12, § 11g Abs. 4, § 25a Abs. 4, § 30a Abs. 4, § 36a, § 36b, 
§ 36c, § 46a Abs. 1 Z 19 bis 23, § 46a Abs. 1 Schlussteil, § 47b Abs. 6 und 7, 
§ 49b Abs. 1a Z 1, 8, 10, 12 bis 14 und § 49c Abs. 6 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202X treten mit 10. Jänner 2026 in Kraft. § 11g 
Abs. 4, § 25a Abs. 4, § 30a Abs. 4, § 36b Abs. 1 und 2 und § 47b Abs. 6 in der 
Fassung BGBl. I Nr. xxx/202X sind ab 10. Jänner 2030 anzuwenden. Die FMA 
hat der Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) bis zum 
9. Jänner 2028 mitzuteilen, dass sie ESAP-Sammelstelle gemäß Art. 18a Abs. 3 
der Verordnung (EU) 2019/2088 für Pensionskassen ist und bis zum 9. Jänner 
2030 mitzuteilen, dass sie ESAP-Sammelstelle für die Informationen gemäß 
Art. 63a Abs. 3 der Richtlinie (EU) 2016/2341 ist und dass sie ESAP-
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Sammelstelle gemäß Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2023/2859 für die 
Erhebung von freiwillig übermittelter, in der Richtlinie (EU) 2016/2341, sowie 
für die Erhebung von freiwillig übermittelter, in der Verordnung (EU) 2019/2088 
angeführter Informationen, sofern sie von Pensionskassen übermittelt werden, ist. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 13 

Änderung des PEPP-Vollzugsgesetzes 

Zweck dieses Gesetzes Zweck dieses Gesetzes 

§ 1. Dieses Bundesgesetz dient dem Wirksamwerden der 
Verordnung (EU) 2019/1238 über ein Paneuropäisches Privates Pensionsprodukt 
(PEPP), ABl. Nr. L 198 vom 25.07.2019 S. 1. 

§ 1. Dieses Bundesgesetz dient dem Wirksamwerden der 
Verordnung (EU) 2019/1238 über ein Paneuropäisches Privates Pensionsprodukt 
(PEPP), ABl. Nr. L 198 vom 25.07.2019 S. 1, in der Fassung der 
Verordnung (EU) 2023/2869 zur Änderung bestimmter Verordnungen in Bezug 
auf die Einrichtung und die Funktionsweise des zentralen europäischen 
Zugangsportals, ABl. Nr. L 2023/2869 vom 20.12.2023. 

 ESAP-Sammelstelle 

 § 2a. (1) Die FMA ist die Sammelstelle im Sinne von Art. 2 Nr. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 (ESAP-Sammelstelle) gemäß Art. 70a Abs. 3 der 
Verordnung (EU) 2019/1238. 

 (2) Die FMA ist Sammelstelle gemäß Art. 3 Abs. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 für die Erhebung von freiwillig übermittelter, in der 
Verordnung (EU) 2019/1238 angeführter Informationen. 

 (3) Die FMA ist als datenschutzrechtliche Verantwortliche gemäß Art. 4 Z 7 
Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. 
Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, im Zusammenhang mit den Aufgaben gemäß 
Abs. 1 und 2 sowie Art. 70a Abs. 5 der Verordnung (EU) 2019/1238 zur 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der Datenschutz-
Grundverordnung ermächtigt. 

Befugnisse der FMA Befugnisse der FMA 

§ 3. (1) und (2) ... § 3. (1) und (2) ... 

 (3) Die FMA ist in ihrem Zuständigkeitsbereich gemäß § 2a bei Verstößen 
gegen Art. 70a Abs. 1 und 2 der Verordnung (EU) 2019/1238 gegenüber 
Rechtsträgern befugt, unter Androhung einer Zwangsstrafe mit Bescheid 
aufzutragen, den rechtmäßigen Zustand binnen jener Frist herzustellen, die im 
Hinblick auf die Umstände des Falles angemessen ist. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Strafbestimmungen Strafbestimmungen 

§ 4. (1) bis (10) ... § 4. (1) bis (10) ... 

 (11) Wer gegen Art. 70a Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/1238 verstößt, 
indem er das in Art. 26 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/1238 genannte PEPP-
Basisinformationsblatt nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise 
gleichzeitig mit der Veröffentlichung dieses PEPP-Basisinformationsblatts an die 
FMA übermittelt oder gegen Art. 70a Abs. 2 der Verordnung (EU) 2019/1238 
verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer 
Geldstrafe bis zu 60 000 Euro zu bestrafen. 

Form der Kommunikation mit der FMA – elektronische Übermittlung Form der Kommunikation mit der FMA – elektronische Übermittlung 

§ 14. Die FMA kann durch Verordnung vorschreiben, dass die Anzeigen und 
Übermittlungen gemäß § 13 Abs. 2 und 3 und gemäß Art. 6, Art. 8 Abs. 1 lit. a 
und Art. 21 der Verordnung (EU) 2019/1238 ausschließlich in elektronischer 
Form zu erfolgen haben sowie bestimmten Gliederungen, technischen 
Mindestanforderungen und Übermittlungsmodalitäten zu entsprechen haben. Die 
FMA hat sich dabei an den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit zu orientieren und dafür zu sorgen, dass die jederzeitige 
elektronische Verfügbarkeit der Daten für die FMA gewährleistet bleibt und 
Aufsichtsinteressen nicht beeinträchtigt werden. Die FMA hat geeignete 
Vorkehrungen dafür zu treffen, dass sich die Meldepflichtigen oder 
gegebenenfalls ihre Einbringungsverantwortlichen während eines angemessenen 
Zeitraums im System über die Richtigkeit und Vollständigkeit der von ihnen oder 
ihren Einbringungsverantwortlichen erstatteten Meldedaten vergewissern können. 

§ 14. Die FMA kann durch Verordnung vorschreiben, dass die Anzeigen und 
Übermittlungen gemäß § 2a Abs. 2, § 13 Abs. 2 und 3 und gemäß Art. 6, Art. 8 
Abs. 1 lit. a, Art. 21 und Art. 70a Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/1238 
ausschließlich in elektronischer Form zu erfolgen haben sowie bestimmten 
Gliederungen, technischen Mindestanforderungen und Übermittlungsmodalitäten 
zu entsprechen haben. Die FMA hat sich dabei an den Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu orientieren und dafür zu sorgen, dass 
die jederzeitige elektronische Verfügbarkeit der Daten für die FMA gewährleistet 
bleibt und Aufsichtsinteressen nicht beeinträchtigt werden. Die FMA hat 
geeignete Vorkehrungen dafür zu treffen, dass sich die Meldepflichtigen oder 
gegebenenfalls ihre Einbringungsverantwortlichen während eines angemessenen 
Zeitraums im System über die Richtigkeit und Vollständigkeit der von ihnen oder 
ihren Einbringungsverantwortlichen erstatteten Meldedaten vergewissern können. 

Verweise Verweise 

§ 21. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwiesen 
wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

§ 21. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze 
verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

 (2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf folgende Rechtsakte der 
Europäischen Union verwiesen wird, sind diese, sofern nichts anderes 
angeordnet ist, in der nachfolgend genannten Fassung anzuwenden: 

  1. Verordnung (EU) 2019/1238 über ein Paneuropäisches Privates 
Pensionsprodukt (PEPP), ABl. Nr. L 198 vom 25.07.2019 S. 1, in der 
Fassung der Verordnung (EU) 2023/2869 zur Änderung bestimmter 
Verordnungen in Bezug auf die Einrichtung und die Funktionsweise des 
zentralen europäischen Zugangsportals, ABl. Nr. L 2023/2869 vom 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
20.12.2023; 

  2. Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), 
ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, in der Fassung der Berichtigung 
ABl. Nr. L 74 vom 04.03.2021 S. 35; 

  3. Verordnung (EU) 2023/2859 zur Einrichtung eines zentralen 
europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf 
öffentlich verfügbare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und 
Nachhaltigkeit relevante Informationen, ABl. Nr. L 2023/2859 vom 
20.12.2023, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2024/1760, ABl. 
Nr. L 2024/1760 vom 05.07.2024. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 22. (1) und (2) ... § 22. (1) und (2) ... 

 (3) § 1, § 2a samt Überschrift, § 3 Abs. 3, § 4 Abs. 11, § 14 und § 21 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202X treten mit 10. Jänner 2026 in 
Kraft. Die FMA hat der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 
(ESMA) bis zum 9. Jänner 2028 mitzuteilen, dass sie Sammelstelle im Sinne von 
Art. 2 Nr. 2 der Verordnung (EU) 2023/2859 gemäß Art. 70a Abs. 3 der 
Verordnung (EU) 2019/1238 ist. Die FMA hat der ESMA bis zum 9. Jänner 2030 
mitzuteilen, dass sie Sammelstelle gemäß Art. 3 Abs. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 für die Erhebung freiwillig übermittelter, in der 
Verordnung (EU) 2019/1238 angeführter Informationen ist. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 14 

Änderung des Pfandbriefgesetzes 

4. Hauptstück 4. Hauptstück 

Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen, 
verwaltungsrechtliche Sanktionen und sonstige Maßnahmen 

Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen, 
verwaltungsrechtliche Sanktionen und sonstige Maßnahmen 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 

Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen 

 Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal 

 § 29a. (1) Kreditinstitute, die gedeckte Schuldverschreibungen begeben 
dürfen, haben die Informationen gemäß § 23 zum Zwecke der 
Zugänglichmachung über das zentrale europäische Zugangsportal (European 
Single Access Point – ESAP) gleichzeitig mit ihrer Offenlegung an die FMA als 
ESAP-Sammelstelle gemäß Art. 2 Nr. 2 der Verordnung (EU) 2023/2859 zu 
übermitteln. 

 (2) Die Informationen sind in einem datenextrahierbaren Format gemäß 
Art. 2 Nr. 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 oder, sofern nach Unionsrecht, 
insbesondere nach den gemäß Art. 26a Abs. 5 der Richtlinie (EU) 2019/2162 
erlassenen technischen Durchführungsstandards, vorgeschrieben, in einem 
maschinenlesbaren Format gemäß Art. 2 Nr. 4 der Verordnung (EU) 2023/2859 
zu übermitteln und haben folgende Metadaten zu enthalten: 

  1. alle Namen des Kreditinstituts, das gedeckte Schuldverschreibungen 
begeben darf und auf das sich die Informationen beziehen; 

  2. die Rechtsträgerkennung des Kreditinstituts, das gedeckte 
Schuldverschreibungen begeben darf, gemäß Art. 7 Abs. 4 Buchstabe b 
der Verordnung (EU) 2023/2859; 

  3. die Größenklasse des Kreditinstituts, das gedeckte 
Schuldverschreibungen begeben darf, gemäß Art. 7 Abs. 4 Buchstabe d 
der Verordnung (EU) 2023/2859; 

  4. die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 2023/2859; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

  5. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten. 

 (3) Für die Zwecke von Abs. 2 Z 2 ist das Kreditinstitut, das gedeckte 
Schuldverschreibungen begeben darf, dazu verpflichtet, sich eine 
Rechtsträgerkennung ausstellen zu lassen. 

 (4) Die FMA ist ESAP-Sammelstelle gemäß Art. 2 Nr. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 für Informationen gemäß § 32 Abs. 1 Z 2 und 3 und 
§ 37 Abs. 1. Sie hat diese über das zentrale europäische Zugangsportal 
zugänglich zu machen. Dabei sind die Informationen in einem 
datenextrahierbaren Format im Sinne von Art. 2 Nr. 3 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 zu übermitteln und haben folgende Metadaten zu 
enthalten: 

  1. alle Namen des Kreditinstituts, das gedeckte Schuldverschreibungen 
begeben darf und auf das sich die Informationen beziehen; 

  2. soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des Kreditinstituts, das 
gedeckte Schuldverschreibungen begeben darf, gemäß Art. 7 Abs. 4 
Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859; 

  3. die Art der Information gemäß der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 2023/2859; 

  4. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten. 

 (5) Die FMA ist Sammelstelle gemäß Art. 3 Abs. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 für die Erhebung freiwillig übermittelter, in der 
Richtlinie (EU) 2019/2162 aufgeführter Informationen. 

 (6) Die FMA ist ermächtigt, durch Verordnung die Datenformate der nach 
Abs. 2 und 5 übermittelten Informationen sowie beizufügende Metadaten und die 
Übermittlungsmodalitäten festzulegen, wenn dies unter Berücksichtigung der 
unionsrechtlichen Vorgaben zweckmäßig erscheint. 

 (7) Die FMA ist als datenschutzrechtliche Verantwortliche gemäß Art. 4 Z 7 
Verordnung (EU) 2016/679 in ihrer Funktion als ESAP-Sammelstelle gemäß 
Abs. 1, 4 und 5 zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der 
Datenschutz-Grundverordnung ermächtigt. 
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2. Abschnitt 2. Abschnitt 

Verfahrens- und Strafbestimmungen Verfahrens- und Strafbestimmungen 

Strafbestimmungen Strafbestimmungen 

§ 33. (1) ... § 33. (1) ... 

 1. bis 11. ...  1. bis 11. ... 

  12. gegen die Übermittlungspflicht gemäß § 29a Abs. 1 verstößt; 

  13. gegen die Verpflichtung, sich gemäß § 29a Abs. 3 eine 
Rechtsträgerkennung ausstellen zu lassen, verstößt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA, je nachdem welcher 
Betrag höher ist, mit einer Geldstrafe bis zu 150 000 Euro oder bis zu dem 
Zweifachen des aus dem Verstoß gezogenen Vorteils, soweit sich dieser beziffern 
lässt, zu bestrafen. 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA, je nachdem welcher 
Betrag höher ist, mit einer Geldstrafe bis zu 150 000 Euro oder bis zu dem 
Zweifachen des aus dem Verstoß gezogenen Vorteils, soweit sich dieser beziffern 
lässt, in den Fällen der Z 12 und 13 jedoch mit bis zu 60 000 Euro zu bestrafen. 

(2) ... (2) ... 

5. Hauptstück 5. Hauptstück 

Übergangs- und Schlussbestimmungen Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Verweise und Verordnungen Verweise und Verordnungen 

§ 41. (1) ... § 41. (1) ... 

(2) ... (2) ... 

 1. bis 4. ...  1. bis 4. ... 

 5. Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 zur Übertragung besonderer Aufgaben 
im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf die 
Europäische Zentralbank; ABl. Nr. L 287 vom 29.10.2013 S. 63. 

 5. Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 zur Übertragung besonderer Aufgaben 
im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf die 
Europäische Zentralbank; ABl. Nr. L 287 vom 29.10.2013 S. 63; 

  6. Verordnung (EU) 2023/2859 zur Einrichtung eines zentralen 
europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf 
öffentlich verfügbare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und 
Nachhaltigkeit relevante Informationen, ABl. Nr. L 2023/2859 vom 
20.12.2023, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2024/1760, ABl. 
Nr. L 2024/1760 vom 05.07.2024. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(3) und (4) ... (3) und (4) ... 

Umsetzungshinweis Umsetzungshinweis 

§ 42. Mit dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 199/2021 wird die Richtlinie 
(EU) 2019/2162 über die Emission gedeckter Schuldverschreibungen und die 
öffentliche Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen und zur Änderung der 
Richtlinien 2009/65/EG und 2014/59/EU, ABl. Nr. L 328 vom 18.12.2019 S. 29, 
umgesetzt. 

§ 42. (1) Mit dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 199/2021 wird die Richtlinie 
(EU) 2019/2162 über die Emission gedeckter Schuldverschreibungen und die 
öffentliche Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen und zur Änderung der 
Richtlinien 2009/65/EG und 2014/59/EU, ABl. Nr. L 328 vom 18.12.2019 S. 29, 
umgesetzt. 

 (2) Mit dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. yyy/202Y wird die 
Richtlinie (EU) 2023/2864 zur Änderung bestimmter Richtlinien in Bezug auf die 
Einrichtung und die Funktionsweise des zentralen europäischen Zugangsportals, 
ABl. Nr. L 2023/2864 vom 20.12.2023, in der Fassung der Berichtigung ABl. 
Nr. L 2024/90411 vom 15.07.2024 umgesetzt. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 44. Dieses Bundesgesetz tritt mit 8. Juli 2022 in Kraft. Ab 1. Jänner 2022 
können Anträge zur Bewilligung von Programmen für gedeckte 
Schuldverschreibungen gemäß § 30 gestellt und solche Bewilligungen erteilt 
werden. 

§ 44. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 8. Juli 2022 in Kraft. Ab 1. Jänner 
2022 können Anträge zur Bewilligung von Programmen für gedeckte 
Schuldverschreibungen gemäß § 30 gestellt und solche Bewilligungen erteilt 
werden. 

 (2) Das Inhaltsverzeichnis hinsichtlich § 29a sowie § 29a samt Überschrift, 
§ 33 Abs. 1 Z 11 bis 13 und Schlussteil, § 41 Abs. 2 Z 5 und 6 und § 42 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. yyy/202Y treten mit 10. Jänner 2026 in 
Kraft. § 29a Abs. 4 erster Satz ist ab dem 9. Jänner 2030 anzuwenden. § 29a 
Abs. 1 bis 3, Abs. 4 zweiter und dritter Satz und Abs. 7 und § 33 Abs. 1 Z 11 bis 
13 und Schlussteil in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. yyy/202Y sind 
ab dem 10. Jänner 2030 anzuwenden. Die FMA hat der ESMA bis zum 9. Jänner 
2030 mitzuteilen, dass sie Sammelstelle gemäß Art. 26a Abs. 3 der Richtlinie 
(EU) 2019/2162 ist und dass sie Sammelstelle gemäß Art. 3 Abs. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 für die Erhebung freiwillig übermittelter, in der 
Richtlinie (EU) 2019/2162 angeführter Informationen ist. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 15 

Änderung des PRIIP-Vollzugsgesetzes 

Zweck dieses Gesetzes Zweck dieses Gesetzes 

§ 1. Dieses Bundesgesetz dient dem Wirksamwerden der Verordnung (EU) 
Nr. 1286/2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für 
Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP), ABl. Nr. L 352 vom 
09.12.2014 S. 1, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2016/2340 zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 über Basisinformationsblätter für 
verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte im 
Hinblick auf den Geltungsbeginn, ABl. Nr. L 354 vom 23.12.2016 S. 35. 

§ 1. Dieses Bundesgesetz dient dem Wirksamwerden der Verordnung (EU) 
Nr. 1286/2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für 
Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP), ABl. Nr. L 352 vom 
09.12.2014 S. 1, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2023/2869 zur 
Änderung bestimmter Verordnungen in Bezug auf die Einrichtung und die 
Funktionsweise des zentralen europäischen Zugangsportals, ABl. 
Nr. L 2023/2869 vom 20.12.2023. 

Zuständige Behörde Zuständige Behörde und ESAP-Sammelstelle 

§ 3. (1) und (2) ... § 3. (1) und (2) ... 

 (3) Die FMA ist die Sammelstelle im Sinne von Art. 2 Nr. 2 der Verordnung 
(EU) 2023/2859 gemäß Art. 29a Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. 

 (4) Die FMA ist Sammelstelle gemäß Art. 3 Abs. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 für die Erhebung von freiwillig übermittelter, in der 
Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 angeführter Informationen. 

 (5) Die FMA ist als datenschutzrechtliche Verantwortliche gemäß Art. 4 Z 7 
Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. 
Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, im Zusammenhang mit den Aufgaben gemäß 
Abs. 3 und 4 sowie gemäß Art. 29a Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 
zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der Datenschutz-
Grundverordnung ermächtigt. 

Aufsichtsmaßnahmen und -befugnisse Aufsichtsmaßnahmen und -befugnisse 

§ 4. (1) ... § 4. (1) ... 

(2) Die FMA ist in ihrem Zuständigkeitsbereich gemäß § 3 Abs. 1 bei 
Verstößen gegen Art. 5 Abs. 1, Art. 6, Art. 7, Art. 8 Abs. 1 bis 3, Art. 9, Art. 10 
Abs. 1, Art. 13 Abs. 1, 3 und 4, Art. 14 und Art. 19 der Verordnung (EU) 
Nr. 1286/2014 gegenüber Rechtsträgern befugt, 

(2) Die FMA ist in ihrem Zuständigkeitsbereich gemäß § 3 Abs. 1 und 3 bei 
Verstößen gegen Art. 5 Abs. 1, Art. 6, Art. 7, Art. 8 Abs. 1 bis 3, Art. 9, Art. 10 
Abs. 1, Art. 13 Abs. 1, 3 und 4, Art. 14, Art. 19 und Art. 29a Abs. 1 und 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 gegenüber Rechtsträgern befugt, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 1. ...  1. ... 

 2. die Bereitstellung eines Basisinformationsbatts zu untersagen, das nicht 
den Anforderungen der Art. 6, 7, 8 oder 10 der Verordnung (EU) 
Nr. 1286/2014 genügt, und zugleich aufzutragen, eine im Einklang mit 
der Verordnung stehende neue Fassung des Basisinformationsblatts zu 
veröffentlichen; 

 2. die Bereitstellung eines Basisinformationsblatts zu untersagen, das nicht 
den Anforderungen der Art. 6, 7, 8 oder 10 der Verordnung (EU) 
Nr. 1286/2014 genügt, und zugleich aufzutragen, eine im Einklang mit 
der Verordnung stehende neue Fassung des Basisinformationsblatts zu 
veröffentlichen; 

 3. bis 5. ...  3. bis 5. ... 

(3) ... (3) ... 

(4) Die FMA ist befugt, in ihrem Zuständigkeitsbereich gemäß § 3 Abs. 1 
Z 1, soweit dieser Tätigkeiten der Versicherungsvermittlung gemäß § 21 Abs 1 
Z 8 BWG in Verbindung mit § 137 der Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994, 
BGBl. Nr. 194/1994, betrifft, Aufsichtsmaßnahmen gemäß Art. 17 Abs. 1 lit. a 
der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 durch Verordnung oder Bescheid 
festzusetzen. 

(4) Die FMA ist befugt, in ihrem Zuständigkeitsbereich gemäß § 3 Abs. 1 
Z 1, soweit dieser Tätigkeiten der Versicherungsvermittlung gemäß § 21 Abs. 1 
Z 8 BWG in Verbindung mit § 137 der Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994, 
BGBl. Nr. 194/1994, betrifft, Aufsichtsmaßnahmen gemäß Art. 17 Abs. 1 lit. a 
der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 durch Verordnung oder Bescheid 
festzusetzen. 

(5) und (6) ... (5) und (6) ... 

 (7) Die FMA kann für die Übermittlung der Daten gemäß § 3 Abs. 4 und 
Art. 29a Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 durch Verordnung ein 
bestimmtes Format, zusätzlich beizufügende Metadaten und die 
Übermittlungsmodalitäten festlegen, wenn dies unter Berücksichtigung der 
unionsrechtlichen Vorgaben zweckmäßig erscheint. 

Strafbestimmungen betreffend juristische Personen Strafbestimmungen betreffend juristische Personen 

§ 6. (1) und (2) ... § 6. (1) und (2) ... 

(3) ... (3) ... 

 1. bis 3. ...  1. bis 3. ... 

Der jährliche Gesamtumsatz gemäß Z 2 bestimmt sich nach dem letzten 
festgestellten Jahresabschluss. Handelt es sich bei der juristischen Person um eine 
Muttergesellschaft oder eine Tochtergesellschaft der Muttergesellschaft, die einen 
konsolidierten Abschluss nach der Richtlinie 2013/34/EU über den 
Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte 
von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der 
Richtlinie 2006/43/EG und zur Aufhebung der Richtlinie 78/660/EWG und 
83/349/EWG, ABl. L 182 vom 29.6.2013 S. 19, zuletzt geändert durch die 
Richtlinie 2014/102/EU, ABl. Nr. L 334 vom 21.11.2014 S. 86, aufzustellen hat, 

Der jährliche Gesamtumsatz gemäß Z 2 bestimmt sich nach dem letzten 
festgestellten Jahresabschluss. Handelt es sich bei der juristischen Person um eine 
Muttergesellschaft oder eine Tochtergesellschaft der Muttergesellschaft, die einen 
konsolidierten Abschluss nach der Richtlinie 2013/34/EU über den 
Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte 
von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der 
Richtlinie 2006/43/EG und zur Aufhebung der Richtlinie 78/660/EWG und 
83/349/EWG, ABl. L 182 vom 29.6.2013 S. 19, aufzustellen hat, so ist der 
maßgebliche jährliche Gesamtumsatz der jährliche Gesamtumsatz oder die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
so ist der maßgebliche jährliche Gesamtumsatz der jährliche Gesamtumsatz oder 
die entsprechende Einkunftsart gemäß den einschlägigen 
Rechnungslegungsvorschriften, der oder die im letzten verfügbaren 
konsolidierten Abschluss ausgewiesen ist, der vom zuständigen Organ der 
Muttergesellschaft an der Spitze festgestellt wurde. Soweit die FMA die 
Grundlagen für den jährlichen Gesamtumsatz nicht ermitteln oder berechnen 
kann, hat sie diese zu schätzen. Dabei sind alle Umstände zu berücksichtigen, die 
für die Schätzung von Bedeutung sind. 

entsprechende Einkunftsart gemäß den einschlägigen 
Rechnungslegungsvorschriften, der oder die im letzten verfügbaren 
konsolidierten Abschluss ausgewiesen ist, der vom zuständigen Organ der 
Muttergesellschaft an der Spitze festgestellt wurde. Soweit die FMA die 
Grundlagen für den jährlichen Gesamtumsatz nicht ermitteln oder berechnen 
kann, hat sie diese zu schätzen. Dabei sind alle Umstände zu berücksichtigen, die 
für die Schätzung von Bedeutung sind. 

 (4) Wer gegen Art. 29a Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 verstößt, 
indem er das in Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 genannte 
Basisinformationsblatt nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise 
gleichzeitig mit der Veröffentlichung dieses Basisinformationsblatts an die FMA 
übermittelt oder gegen Art. 29a Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 
verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer 
Geldstrafe bis zu 60 000 Euro zu bestrafen. 

Verweise Verweise 

§ 16. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwiesen 
wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

§ 16. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze 
verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

 (2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf folgende Rechtsakte der 
Europäischen Union verwiesen wird, sind diese, sofern nichts anderes 
angeordnet ist, in der nachfolgend genannten Fassung anzuwenden: 

  1. Richtlinie 2013/34/EU über den Jahresabschluss, den konsolidierten 
Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter 
Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG und zur 
Aufhebung der Richtlinie 78/660/EWG und 83/349/EWG, ABl. L 182 vom 
29.6.2013 S. 19, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2024/1306, ABl. 
Nr. L 2024/1306 vom 8.5.2024; 

  2. Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 über Basisinformationsblätter für 
verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und 
Versicherungsanlageprodukte (PRIIP), ABl. Nr. L 352 vom 9.12.2014 
S. 1, in der Fassung der Verordnung (EU) 2023/2869, ABl. 
Nr. L 2023/2869 vom 20.12.2023; 

  3. Verordnung (EU) 2023/2859 zur Einrichtung eines zentralen 
europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf 
öffentlich verfügbare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Nachhaltigkeit relevante Informationen, ABl. Nr. L 2023/2859 vom 
20.12.2023, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2024/1760, ABl. 
Nr. L 2024/1760 vom 05.07.2024. 

 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

 § 17. § 1, die Überschrift zu § 3, § 3 Abs. 3 bis 5, § 4 Abs. 2, 4 und 7, § 6 
Abs. 3 und 4 und § 16 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202X 
treten mit 10. Jänner 2026 in Kraft. Die FMA hat der Europäischen Wertpapier- 
und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) bis zum 9. Jänner 2028 mitzuteilen, dass sie 
Sammelstelle im Sinne von Art. 2 Nr. 2 der Verordnung (EU) 2023/2859 gemäß 
Art. 29a Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 ist. Die FMA hat der ESMA 
bis zum 9. Jänner 2030 mitzuteilen, dass sie Sammelstelle gemäß Art. 3 Abs. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 für die Erhebung von freiwillig übermittelter, in der 
Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 angeführter Informationen ist. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 16 

Änderung des Ratingagenturenvollzugsgesetzes 

Zuständige und sektoral zuständige Behörde Zuständige und sektoral zuständige Behörde 

§ 2. Die FMA ist für den EWR-Mitgliedstaat Österreich sowohl die 
zuständige Behörde als auch die jeweils sektoral zuständige Behörde für die 
Zwecke der EG-Verordnung. Sie nimmt unbeschadet der ihr in anderen 
Bundesgesetzen zugewiesenen Aufgaben die einer zuständigen bzw. sektoral 
zuständigen Behörde gemäß der EG-Verordnung zukommenden Aufgaben und 
Befugnisse wahr. Im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit als zuständige oder sektoral 
zuständige Behörde hat sie insbesondere auch ihre Rolle im Hinblick auf 
übermäßige Rückgriffe auf Ratings durch Finanzinstitute gemäß Art. 5a und die 
Leitlinien nach Art. 21 der EG-Verordnung zu berücksichtigen. 

§ 2. (1) Die FMA ist für den EWR-Mitgliedstaat Österreich sowohl die 
zuständige Behörde als auch die jeweils sektoral zuständige Behörde für die 
Zwecke der EG-Verordnung. Sie nimmt unbeschadet der ihr in anderen 
Bundesgesetzen zugewiesenen Aufgaben die einer zuständigen bzw. sektoral 
zuständigen Behörde gemäß der EG-Verordnung zukommenden Aufgaben und 
Befugnisse wahr. Im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit als zuständige oder sektoral 
zuständige Behörde hat sie insbesondere auch ihre Rolle im Hinblick auf 
übermäßige Rückgriffe auf Ratings durch Finanzinstitute gemäß Art. 5a und die 
Leitlinien nach Art. 21 der EG-Verordnung zu berücksichtigen. 

 (2) Die FMA ist Sammelstelle im Sinne des Art. 2 Nr. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 gemäß Art. 3 Abs. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 für die Erhebung freiwillig übermittelter 
Informationen, die in der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 angeführt sind. Die 
FMA ist als datenschutzrechtliche Verantwortliche gemäß Art. 4 Z 7 
Verordnung (EU) 2016/679 im Zusammenhang mit diesen Informationen zur 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der Datenschutz-
Grundverordnung ermächtigt. 

Verweise und Verordnungen Verweise und Verordnungen 

§ 7. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Richtlinie 95/46/EG 
verwiesen wird, ist diese in der Fassung der Richtlinie 95/46/EG des 
Europäischen Parlamentes und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. 
Nr. L 281 vom 23.11.1995, S. 31) anzuwenden. 

„§ 7. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EU) 2016/679 
verwiesen wird, so ist, sofern nichts anderes angeordnet ist, die Verordnung (EU) 
2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 
04.05.2016 S. 1, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 74 vom 04.03.2021 
S. 35, anzuwenden. 

 (2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EU) 2023/2859 
verwiesen wird, so ist, sofern nichts anderes angeordnet ist, die 
Verordnung (EU) 2023/2859 zur Einrichtung eines zentralen europäischen 
Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für 
Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante 
Informationen, ABl. Nr. L 2023/2859 vom 20.12.2023, in der Fassung der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Richtlinie (EU) 2024/1760, ABl. Nr. L 2024/1760 vom 05.07.2024, anzuwenden.“ 

  

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 11. (1) bis (4) ... § 11. (1) bis (4) ... 

 (5) § 2 Abs. 1 und 2 sowie § 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/202X treten mit 10. Jänner 2026 in Kraft. § 2 Abs. 2 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202X ist ab dem 10. Jänner 2030 anzuwenden. 
Die FMA hat der ESMA bis zum 9. Jänner 2030 mitzuteilen, dass sie 
Sammelstelle gemäß Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2023/2859 für die 
Erhebung freiwillig übermittelter Informationen, die in der Verordnung (EG) 
Nr. 1060/2009 angeführt sind, ist. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 17 

Änderung des Referenzwerte-Vollzugsgesetzes 

Zweck dieses Gesetzes Zweck dieses Gesetzes 

§ 1. (1) und (2) ... § 1. (1) und (2) ... 

 (4) Das Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/202x dient dem wirksamen Vollzug 
der Verordnung (EU) 2023/2859 zur Einrichtung eines zentralen europäischen 
Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für 
Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante 
Informationen, ABl. Nr. L 2023/2859 vom 20.12.2023, in der Fassung der 
Richtlinie (EU) 2024/1760, ABl. Nr. L 2024/1760 vom 05.07.2024, sowie der 
Verordnung (EU) 2023/2869 zur Änderung bestimmter Verordnungen in Bezug 
auf die Einrichtung und die Funktionsweise des zentralen europäischen 
Zugangsportals, ABl. Nr. L 2023/2869 vom 20.12.2023. 

Zuständige Behörde Zuständige Behörde 

§ 2. (1) bis (3) ... § 2. (1) bis (3) ... 

 (4) Die FMA ist für die Informationen gemäß Art. 4 Abs. 5, Art. 11 Abs. 1 
Buchstabe c, Art. 12 Abs. 3, Art. 13 Abs. 1, Art. 25 Abs. 7, Art. 26 Abs. 3, Art. 27 
Abs. 1 und Art. 28 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/1011 die ESAP-
Sammelstelle im Sinne des Art. 2 Nr. 2 der Verordnung (EU) 2023/2859 gemäß 
Art. 28a Abs. 3 der Verordnung (EU) 2016/1011 und hat diese Informationen im 
ESAP zugänglich zu machen. 

 (5) Die FMA ist Sammelstelle im Sinne des Art. 2 Nr. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 gemäß Art. 3 Abs. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 für die Erhebung freiwillig übermittelter 
Informationen, die in der Verordnung (EU) 2016/1011 angeführt sind. 

 (6) Die FMA kann für die Übermittlung der Daten gemäß Abs. 4 und 5 
durch Verordnung ein bestimmtes Format, zusätzlich beizufügende Metadaten 
und die Übermittlungsmodalitäten festlegen, wenn dies unter Berücksichtigung 
der unionsrechtlichen Vorgaben zweckmäßig erscheint. Die FMA ist als 
datenschutzrechtliche Verantwortliche gemäß Art. 4 Nr. 7 der 
Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 74 
vom 04.03.2021 S. 35, im Zusammenhang mit den Aufgaben gemäß Abs. 4 und 5 
zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der 
Verordnung (EU) 2016/679 ermächtigt. 

Strafbestimmungen Strafbestimmungen 

§ 4. (1) ... § 4. (1) ... 

(2) ... (2) ... 

 1. bis 11. ...  1. bis 11. ... 

  13. gegen die Verpflichtung zur Übermittlung der in Art. 4 Abs. 5, Art. 11 
Buchstabe c, Art. 12 Abs. 3, Art. 13 Abs. 1, Art. 25 Abs. 7, Art. 26 Abs. 3, 
Art. 27 Abs. 1 und Art. 28 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/2011 
genannten Informationen gleichzeitig mit deren Veröffentlichung an die 
FMA gemäß Art. 28a der Verordnung (EU) 2016/1011 oder 

  14. gegen die Verpflichtung, sich eine Rechtsträgerkennung ausstellen zu 
lassen, gemäß Art. 28a Abs. 2 der Verordnung (EU) 2016/1011 

verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA hinsichtlich 
der Z 3 mit Geldstrafe bis zu 100 000 Euro und hinsichtlich der Z 1, 2 und 4 bis 
11 mit Geldstrafe bis zu 500 000 Euro oder in beiden Fällen bis zu dem 
Dreifachen des aus dem Verstoß erzielten Gewinns oder vermiedenen Verlustes, 
soweit sich dieser beziffern lässt, zu bestrafen. 

verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA hinsichtlich 
der Z 13 und 14 mit Geldstrafe bis zu 60 000 Euro, hinsichtlich der Z 3 mit 
Geldstrafe bis zu 100 000 Euro und hinsichtlich der Z 1, 2 und 4 bis 11 mit 
Geldstrafe bis zu 500 000 Euro oder in beiden Fällen bis zu dem Dreifachen des 
aus dem Verstoß erzielten Gewinns oder vermiedenen Verlustes, soweit sich 
dieser beziffern lässt, zu bestrafen. 

(3) bis (6) ... (3) bis (6) ... 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 16. (1) und (2) ... § 16. (1) und (2) ... 

 (4) § 1 Abs. 4 und § 2 Abs. 4 bis 6 sowie § 4 Abs. 2 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202X treten mit 10. Jänner 2026 in Kraft. § 2 
Abs. 4 und § 4 Abs. 2 Z 13 und 14 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/202X sind ab dem 10. Jänner 2028 anzuwenden. § 2 Abs. 5 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202X ist ab dem 10. Jänner 2030 
anzuwenden. Die FMA hat der ESMA bis zum 9. Jänner 2030 mitzuteilen, dass 
sie Sammelstelle gemäß Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2023/2859 für die 
Erhebung freiwillig übermittelter Informationen ist, die in der 
Verordnung (EU) 2016/1011 angeführt sind. 

  

366 der B
eilagen X

X
V

III. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

81 von 121

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  82 von 121 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 18 

Änderung des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes 

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 

9. Teil 
Kosten, Übergangs- und Schlussbestimmungen 

9. Teil 
Kosten, Übergangs- und Schlussbestimmungen 

  § 162a. Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen 
Zugangsportal 

2. Teil 2. Teil 

Vorbereitung Vorbereitung 

1. Hauptstück 1. Hauptstück 

Sanierungs- und Abwicklungsplanung Sanierungs- und Abwicklungsplanung 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Bestimmungen 

Festlegung der Planinhalte Festlegung der Planinhalte 

§ 4. (1) und (2) ... § 4. (1) und (2) ... 

(3) Die FMA und die Abwicklungsbehörde haben bei der Festlegung gemäß 
Abs. 1 und 2 eine gutachterliche Äußerung der Oesterreichischen Nationalbank 
einzuholen. Die FMA kann zum Zwecke der Festlegung gemäß Abs. 1 und 2 und 
die Abwicklungsbehörde zum Zwecke der Festlegung gemäß Abs. 1 Z 3 und 
Abs. 2 eine Verordnung erlassen, sofern diese Festlegungen für ein Vielzahl von 
Instituten erfolgen. 

(3) Die FMA und die Abwicklungsbehörde haben bei der Festlegung gemäß 
Abs. 1 und 2 eine gutachterliche Äußerung der Oesterreichischen Nationalbank 
einzuholen. Diese Verpflichtung besteht nicht bei der Festlegung gemäß Abs. 1 
und 2 in Bezug auf CRR-Wertpapierfirmen gemäß § 2 Z 3. Die FMA kann zum 
Zwecke der Festlegung gemäß Abs. 1 und 2 und die Abwicklungsbehörde zum 
Zwecke der Festlegung gemäß Abs. 1 Z 3 und Abs. 2 eine Verordnung erlassen, 
sofern diese Festlegungen für eine Vielzahl von Instituten erfolgen. 

(4) ... (4) ... 
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4. Teil 4. Teil 

Abwicklung Abwicklung 

5. Hauptstück 5. Hauptstück 

Abwicklungsinstrumente Abwicklungsinstrumente 

7. Abschnitt 7. Abschnitt 

Mindestbetrag an Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen 
Verbindlichkeiten 

Mindestbetrag an Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen 
Verbindlichkeiten 

Mindestbetrag an Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen 
Verbindlichkeiten bei Unternehmen, die selbst keine Abwicklungseinheiten 

sind 

Mindestbetrag an Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen 
Verbindlichkeiten bei Unternehmen, die selbst keine Abwicklungseinheiten 

sind 

§ 105. (1) bis (3) ... § 105. (1) bis (3) ... 

(3a) Abweichend von Abs. 1 und 2 kann die Abwicklungsbehörde 
beschließen, die in § 102 festgelegte Anforderung für die in der Z 1 genannten 
Tochterunternehmen auf konsolidierter Basis festzulegen, wenn die 
Abwicklungsbehörde zum Schluss kommt, dass alle folgenden Bedingungen 
erfüllt sind: 

(3a) Abweichend von Abs. 1 und 2 kann die Abwicklungsbehörde 
beschließen, die in § 102 festgelegte Anforderung für die in Abs. 1 und 2 
genannten Tochterunternehmen auf konsolidierter Basis festzulegen, wenn die 
Abwicklungsbehörde zum Schluss kommt, dass alle folgenden Bedingungen 
erfüllt sind: 

 1. ...  1. ... 

 a) ...  a) ... 

 b) das Tochterunternehmen unterliegt der Anforderung gemäß 
§ 70b BWG nur auf konsolidierter Basis und die Festlegung der 
Anforderung gemäß § 102 auf konsolidierter Basis führt nicht dazu, 
dass der Rekapitalisierungsbedarf der Teilgruppe, die aus 
Unternehmen innerhalb des betreffenden Konsolidierungskreises 
besteht, für die Zwecke des § 102 Abs. 1 Z 2 zu hoch angesetzt wird, 
insbesondere wenn im selben Konsolidierungskreis vorwiegend 
Abwicklungseinheiten vertreten sind oder 

 b) das Tochterunternehmen unterliegt der Anforderung gemäß 
§ 70b BWG nur auf konsolidierter Basis und die Festlegung der 
Anforderung gemäß § 102 auf konsolidierter Basis führt nicht dazu, 
dass der Rekapitalisierungsbedarf der Teilgruppe, die aus 
Unternehmen innerhalb des betreffenden Konsolidierungskreises 
besteht, für die Zwecke des § 102 Abs. 1 Z 2 zu hoch angesetzt wird, 
insbesondere wenn im selben Konsolidierungskreis vorwiegend 
Liquidationseinheiten vertreten sind oder 

 2. ...  2. ... 

(4) und (5) ... (4) und (5) ... 
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(5a) Erfüllt ein in Abs. 1 genanntes Unternehmen die in § 100 Abs. 1 
genannte Anforderung auf konsolidierter Basis, so umfasst der Mindestbetrag an 
Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten dieses 
Unternehmens die folgenden Verbindlichkeiten, die gemäß Abs. 8 Z 1 von einem 
in der Union niedergelassenen und in die Konsolidierung dieses Unternehmens 
einbezogenen Tochterunternehmen begeben wurden: 

(5a) Erfüllt ein in Abs. 1 und 2 genanntes Unternehmen die in § 100 Abs. 1 
genannte Anforderung auf konsolidierter Basis, so umfasst der Mindestbetrag an 
Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten dieses 
Unternehmens die folgenden Verbindlichkeiten, die gemäß Abs. 8 Z 1 von einem 
in der Union niedergelassenen und in die Konsolidierung dieses Unternehmens 
einbezogenen Tochterunternehmen begeben wurden: 

 1. und 2. ...  1. und 2. ... 

(5b) bis (9) ... (5b) bis (9) ... 

9. Teil 9. Teil 

Kosten, Übergangs- und Schlussbestimmungen Kosten, Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Sprachliche Gleichbehandlung Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal 

 § 162a. (1) Das betreffende Unternehmen hat die Informationen gemäß § 43 
und § 105c Abs. 3 zum Zwecke der Zugänglichmachung über das zentrale 
europäische Zugangsportal (European Single Access Point – ESAP) gleichzeitig 
mit ihrer Offenlegung an die FMA als ESAP-Sammelstelle gemäß Art. 2 Nr. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 zu übermitteln. 

 (2) Die Informationen sind in einem datenextrahierbaren Format gemäß 
Art. 2 Nr. 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 oder, sofern nach Unionsrecht, 
insbesondere nach den gemäß Art. 128a Abs. 6 der Richtlinie 2014/59/EU 
erlassenen technischen Durchführungsstandards, vorgeschrieben, in einem 
maschinenlesbaren Format gemäß Art. 2 Nr. 4 der Verordnung (EU) 2023/2859 
zu übermitteln und haben folgende Metadaten zu enthalten: 

  1. alle Namen des betreffenden Unternehmens, auf das sich die 
Informationen beziehen; 

  2. die Rechtsträgerkennung des betreffenden Unternehmens gemäß Art. 7 
Abs. 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859; 

  3. die Größenklasse des betreffenden Unternehmens gemäß Art. 7 Abs. 4 
Buchstabe d der Verordnung (EU) 2023/2859; 

  4. die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 2023/2859; 

  5. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten. 
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 (3) Für die Zwecke von Abs. 2 Z 2 ist das betreffende Unternehmen 
verpflichtet, sich eine Rechtsträgerkennung ausstellen zu lassen. 

 (4) Die FMA ist ESAP-Sammelstelle gemäß Art. 2 Nr. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 für Informationen gemäß § 46 Abs. 5, § 47a Abs. 8, 
§ 68 Abs. 1, § 116 Abs. 2 Z 3 und 4 und § 155. Sie hat diese über das zentrale 
europäische Zugangsportal zugänglich zu machen. Dabei sind die Informationen 
in einem datenextrahierbaren Format gemäß Art. 2 Nr. 3 der 
Verordnung (EU) 2023/2869 zu übermitteln und haben folgende Metadaten zu 
enthalten: 

  1. alle Namen des betreffenden Instituts, auf das sich die Informationen 
beziehen; 

  2. soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des Instituts gemäß Art. 7 
Abs. 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859; 

  3. die Art der Information gemäß der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 2023/2859; 

  4. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten. 

 (5) Die FMA ist Sammelstelle gemäß Art. 3 Abs. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 für die Erhebung freiwillig übermittelter, in der 
Richtlinie 2014/59/EU angeführter Informationen. 

 (6) Die FMA ist ermächtigt, durch Verordnung die Datenformate der nach 
Abs. 2 und 5 übermittelten Informationen sowie beizufügende Metadaten und die 
Übermittlungsmodalitäten festzulegen, wenn dies unter Berücksichtigung der 
unionsrechtlichen Vorgaben zweckmäßig erscheint. 

 (7) Die FMA ist als datenschutzrechtliche Verantwortliche gemäß Art. 4 
Nummer 7 der Verordnung (EU) 2016/679 in ihrer Funktion als ESAP-
Sammelstelle gemäß Abs. 1, 4 und 5 zur Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung ermächtigt. 

 

Sprachliche Gleichbehandlung 

Verweise Verweise 

§ 164. (1) ... § 164. (1) ... 

(2) ... (2) ... 
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 1. bis 10. ...  1. bis 10. ... 

 11. Verordnung (EU) 2022/2554 über die digitale operationale Resilienz im 
Finanzsektor und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009, 
(EU) Nr. 648/2012, (EU) Nr. 600/2014, (EU) Nr. 909/2014 und (EU) 
2016/1011, ABl. Nr. L 333 vom 27.12.2022 S. 1. 

 11. Verordnung (EU) 2022/2554 über die digitale operationale Resilienz im 
Finanzsektor und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009, 
(EU) Nr. 648/2012, (EU) Nr. 600/2014, (EU) Nr. 909/2014 und (EU) 
2016/1011, ABl. Nr. L 333 vom 27.12.2022 S. 1; 

  12. Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), 
ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, in der Fassung der Berichtigung 
ABl. Nr. L 74 vom 04.03.2021 S. 35; 

  13. Verordnung (EU) 2023/2859 zur Einrichtung eines zentralen 
europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf 
öffentlich verfügbare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und 
Nachhaltigkeit relevante Informationen, ABl. Nr. L 2023/2859 vom 
20.12.2023, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2024/1760, ABl. 
Nr. L 2024/1760 vom 05.07.2024. 

[...] [...] 

Inkrafttreten und Anwendung Inkrafttreten und Anwendung 

§ 167. (1) bis (14) ... § 167. (1) bis (14) ... 

 (15) Das Inhaltsverzeichnis hinsichtlich § 162a sowie § 105 Abs. 3a, Abs. 3a 
Z 1 lit. b und Abs. 5a, § 152 Abs. 2 Z 5 bis 7, § 162a samt Überschrift, § 164 
Abs. 2 Z 11 und 12 und § 168 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. yyy/202Y treten mit 10. Jänner 2026 in Kraft. § 162a Abs. 4 erster Satz ist ab 
dem 9. Jänner 2030 anzuwenden. § 162a Abs. 1 bis 3, Abs. 4 zweiter und dritter 
Satz und Abs. 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. yyy/202Y sind ab 
dem 10. Jänner 2030 anzuwenden. Die FMA hat der ESMA bis zum 9. Jänner 
2030 mitzuteilen, dass sie Sammelstelle gemäß Art. 3 Abs. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 für die Erhebung freiwillig übermittelter, in der 
Richtlinie 2014/59/EU angeführter Informationen ist. 

Umsetzungshinweis Umsetzungshinweis 

§ 168. (1) bis (4) ... § 168. (1) bis (4) ... 

 (5) Mit dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. XX/202X wird die 
Richtlinie (EU) 2023/2864 zur Änderung bestimmter Richtlinien in Bezug auf die 
Einrichtung und die Funktionsweise des zentralen europäischen Zugangsportals, 
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ABl. Nr. L 2023/2864 vom 20.12.2023, in der Fassung der Berichtigung ABl. 
Nr. L 2024/90411 vom 15.07.2024 umgesetzt. 
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Artikel 19 

Änderung des SFT-Vollzugsgesetzes 

Aufsicht Aufsicht 

§ 2. Die FMA hat als zuständige Behörde gemäß Art. 16 Abs. 1 der 
Verordnung (EU) 2015/2365 die Einhaltung der Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes und der Verordnung (EU) 2015/2365 durch finanzielle 
Gegenparteien gemäß Art. 3 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2015/2365 
(finanzielle Gegenpartei) zu überwachen. Sie nimmt diese Überwachung als 
Aufsichtsaufgabe nach den für die jeweilige finanzielle Gegenpartei 
einschlägigen Aufsichtsgesetzen wahr, die zur Umsetzung oder zum 
Wirksamwerden der in Art. 3 Nummer 3 Buchstabe a bis i der Verordnung (EU) 
2015/2365 genannten Unionsrechtsakte erlassen worden sind. Hierbei stehen ihr 
in gleicher Art und in gleichem Umfang die Aufsichtsbefugnisse und –mittel aus 
den jeweils einschlägigen Aufsichtsgesetzen zur Verfügung, derer sie sich bei der 
Durchsetzung sonstiger Pflichten nach diesen Aufsichtsgesetzen bedienen kann. 

§ 2. (1) Die FMA hat als zuständige Behörde gemäß Art. 16 Abs. 1 der 
Verordnung (EU) 2015/2365 die Einhaltung der Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes und der Verordnung (EU) 2015/2365 durch finanzielle 
Gegenparteien gemäß Art. 3 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2015/2365 
(finanzielle Gegenpartei) zu überwachen. Sie nimmt diese Überwachung als 
Aufsichtsaufgabe nach den für die jeweilige finanzielle Gegenpartei 
einschlägigen Aufsichtsgesetzen wahr, die zur Umsetzung oder zum 
Wirksamwerden der in Art. 3 Nummer 3 Buchstabe a bis i der Verordnung (EU) 
2015/2365 genannten Unionsrechtsakte erlassen worden sind. Hierbei stehen ihr 
in gleicher Art und in gleichem Umfang die Aufsichtsbefugnisse und –mittel aus 
den jeweils einschlägigen Aufsichtsgesetzen zur Verfügung, derer sie sich bei der 
Durchsetzung sonstiger Pflichten nach diesen Aufsichtsgesetzen bedienen kann. 

 (2) Die FMA ist Sammelstelle im Sinne des Art. 2 Nr. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 gemäß Art. 3 Abs. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 für die Erhebung freiwillig übermittelter 
Informationen, die in der Verordnung (EU) 2015/2365 angeführt sind. Die FMA 
ist als datenschutzrechtliche Verantwortliche gemäß Art. 4 Nr. 7 der 
Datenschutz-Grundverordnung im Zusammenhang mit diesen Informationen zur 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der Datenschutz-
Grundverordnung ermächtigt. 

 (3) Die FMA kann für die Übermittlung der Daten gemäß Abs. 2 durch 
Verordnung ein bestimmtes Format, zusätzlich beizufügende Metadaten und die 
Übermittlungsmodalitäten festlegen, wenn dies unter Berücksichtigung der 
unionsrechtlichen Vorgaben zweckmäßig erscheint. 

Verweise Verweise 

§ 13. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwiesen 
wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

§ 13. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze 
verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

 (2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EU) 2016/679 
verwiesen wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die 
Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
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Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. 
Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 74 
vom 04.03.2021 S. 35, anzuwenden. 

 (3) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EU) 2023/2859 
verwiesen wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die 
Verordnung (EU) 2023/2859 zur Einrichtung eines zentralen europäischen 
Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für 
Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante 
Informationen, ABl. Nr. L 2023/2859 vom 20.12.2023, in der Fassung der 
Richtlinie (EU) 2024/1760, ABl. Nr. L 2024/1760 vom 05.07.2024, anzuwenden. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 14. (1) bis (3) ... § 14. (1) bis (3) ... 

 (4) § 2 Abs. 1 bis 3 sowie § 13 Abs. 1 bis 3 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202X treten mit 10. Jänner 2026 in Kraft. § 2 
Abs. 1 bis 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202X ist ab dem 
10. Jänner 2030 anzuwenden. Die FMA hat der ESMA bis zum 9. Jänner 2030 
mitzuteilen, dass sie Sammelstelle gemäß Art. 3 Abs. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 für die Erhebung freiwillig übermittelter 
Informationen ist, die in der Verordnung (EU) 2015/2365 angeführt sind. 
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Artikel 20 

Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes 2016 – VAG 2016 

Inhaltsverzeichnis 

10. Hauptstück 
Informationen 

1. Abschnitt 
Veröffentlichungspflichten der Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen 

§ 246a. Übermittlung von Informationen für Zwecke des ESAP 

1. Abschnitt 
Veröffentlichungspflichten der Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen 

§ 252 ESAP-Sammelstelle für Informationen gemäß 
Offenlegungsverordnung 

§ 253 ESAP-Sammelstelle für freiwillige Übermittlungen von 
Informationen 

 

Inhaltsverzeichnis 

10. Hauptstück 
Informationen 

1. Abschnitt 
Veröffentlichungspflichten der Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen 

§ 246a. Übermittlung von Informationen für Zwecke des ESAP 

1. Abschnitt 
Veröffentlichungspflichten der Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen 

§ 252 ESAP-Sammelstelle für Informationen gemäß 
Offenlegungsverordnung 

§ 253 ESAP-Sammelstelle für freiwillige Übermittlungen von 
Informationen 

  
 

1. Hauptstück 1. Hauptstück 

Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Bestimmungen 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

§ 5. Für die Zwecke dieses Bundesgesetzes bezeichnet der Ausdruck § 5. Für die Zwecke dieses Bundesgesetzes bezeichnet der Ausdruck 

 1. bis 65. ...  1. bis 65. ... 

  66. ESAP: das zentrale europäische Zugangsportal (European Single Access 
Point), das gemäß der Verordnung (EU) 2023/2859 eingerichtet wird; 
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  67. ESAP-Sammelstelle: eine Sammelstelle im Sinne von Art. 2 Nr. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859. 

10. Hauptstück 10. Hauptstück 

Informationen Informationen 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 

Veröffentlichungspflichten der Versicherungs- und 
Rückversicherungsunternehmen 

Veröffentlichungspflichten der Versicherungs- und 
Rückversicherungsunternehmen 

 Übermittlung von Informationen für Zwecke des ESAP 

 § 246a. (1) Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen haben den 
Bericht über die Solvabilität und Finanzlage gemäß § 241 Abs. 1 und den Bericht 
über die Solvabilität und Finanzlage auf Gruppenebene gemäß § 245 Abs. 1 
gleichzeitig mit der Veröffentlichung zum Zwecke der Zugänglichmachung über 
das ESAP an die FMA zu übermitteln. Die FMA ist für diese Informationen 
ESAP-Sammelstelle. 

 (2) Die Informationen gemäß Abs. 1 sind in einem datenextrahierbaren 
Format gemäß Art. 2 Nr. 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 oder, sofern nach 
Unionsrecht, insbesondere nach den gemäß Art. 304b Abs. 6 der Richtlinie 
2009/138/EG erlassenen technischen Durchführungsstandards, vorgeschrieben, 
in einem maschinenlesbaren Format gemäß Art. 2 Nr. 4 der Verordnung (EU) 
2023/2859 zu übermitteln und haben folgende Metadaten zu enthalten: 

  1. alle Namen des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens, 
auf das sich die Informationen beziehen, 

  2. die Rechtsträgerkennung des Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmens gemäß Art. 7 Abs. 4 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) 2023/2859, 

  3. die Größenklasse des Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmens gemäß Art. 7 Abs. 4 Buchstabe d der 
Verordnung (EU) 2023/2859, 

  4. die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 2023/2859, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

  5. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten, 

  6. weitere Angaben aufgrund eines gemäß Art. 304b Abs. 6 Buchstabe a der 
Richtlinie 2009/138/EG erlassenen technischen 
Durchführungsstandards. 

 (3) Für die Zwecke von Abs. 2 Z 2 sind Versicherungs- und 
Rückversicherungsunternehmens verpflichtet sich eine Rechtsträgerkennung 
ausstellen zu lassen. 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 

Meldepflichten der Versicherungs- und 
Rückversicherungsunternehmen an die FMA 

Meldepflichten der Versicherungs- und 
Rückversicherungsunternehmen an die FMA 

 ESAP-Sammelstelle für Informationen gemäß Offenlegungsverordnung 

 § 252. Die FMA ist ESAP-Sammelstelle gemäß Art. 18a Abs. 3 der 
Verordnung (EU) 2019/2088 für Versicherungsunternehmen. 

 ESAP-Sammelstelle für freiwillige Übermittlungen von Informationen 

 § 253. Die FMA ist ESAP-Sammelstelle gemäß Art. 3 Abs. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 für die Erhebung freiwillig übermittelter, in der 
Richtlinie 2009/138/EG und der Richtlinie (EU) 2016/97 angeführter 
Informationen, sowie für Erhebung freiwillig übermittelter, in der Verordnung 
(EU) 2019/2088 angeführter Informationen, sofern sie von 
Versicherungsunternehmen übermittelt werden. 

4. Abschnitt 4. Abschnitt 

Offenlegungspflichten der FMA Offenlegungspflichten der FMA 

Veröffentlichung von Sanktionen und Maßnahmen“ Veröffentlichung von Sanktionen und Maßnahmen“ 

§ 256a. (1) bis (5) ... § 256a. (1) bis (5) ... 

 (6) Die FMA ist ESAP-Sammelstelle für die Informationen gemäß Abs. 1 bis 
4 und hat diese Informationen im ESAP zugänglich zu machen. Diese 
Informationen sind in einem datenextrahierbaren Format gemäß Art. 2 Nr. 3 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 im ESAP bereitzustellen und haben folgende 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Metadaten zu enthalten: 

  1. alle Namen des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens, 
auf das sich die Informationen beziehen, 

  2. soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des Unternehmens gemäß 
Art. 7 Abs. 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859, 

  3. die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 2023/2859 und 

  4. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten. 

11. Hauptstück 11. Hauptstück 

Aufsichtsbehörde und Verfahren Aufsichtsbehörde und Verfahren 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften Allgemeine Vorschriften 

Form der Kommunikation mit der FMA – elektronische Übermittlung Form der Kommunikation mit der FMA – elektronische Übermittlung 

§ 269. Die FMA kann durch Verordnung vorschreiben, dass die Anzeigen, 
Vorlagen und Meldungen gemäß § 11 Abs. 2, § 21 Abs. 1, § 23 Abs. 1 und 5, 
§ 24 Abs. 1 bis 3, § 63 Abs. 5, § 65 Abs. 3, § 66 Abs. 3 Z 4, § 79 Abs. 3, § 85 
Abs. 2, § 86 Abs. 1, 4 und 5, § 87 Abs. 4, § 92 Abs. 1, 2 und 5, § 100 Abs. 4, 
§ 102 Abs. 1, § 109 Abs. 2 und 4, § 115 Abs. 2 und 4, § 122 Abs. 1 und 3, § 123 
Abs. 3 und 4, § 127 Abs. 1 bis 3, § 176 Abs. 1, § 185 Abs. 2, § 193 Abs. 3, § 194 
Abs. 2 und 3, § 196 Abs. 3, § 202 Abs. 4, § 203 Abs. 2 und 3, § 220 Abs. 1, § 221 
Abs. 1 und 3, § 224 Abs. 2, § 225 Abs. 1 und 2, § 248 Abs. 2 bis 6 und 8, § 249 
Abs. 1 und 2, § 250 Abs. 1 und 2, § 260 Abs. 1, § 265 Abs. 1, § 272 Abs. 2, § 273 
Abs. 4, § 278 Abs. 1, § 279 Abs. 1, § 280 Abs. 1 und 3, § 300 Abs. 3, § 305 
Abs. 1 Z  3 und Abs. 6, § 306 Abs. 1 und § 309 Abs. 1, gemäß Art. 300 Z. 2, 
Art. 312, Art. 362, Art. 368, Art. 373 der Durchführungsverordnung (EU) 
ausschließlich in elektronischer Form zu erfolgen haben sowie bestimmten 
Gliederungen, technischen Mindestanforderungen und Übermittlungsmodalitäten 
zu entsprechen haben. Die FMA hat sich dabei an den Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu orientieren und dafür zu sorgen, dass 
die jederzeitige elektronische Verfügbarkeit der Daten für die FMA gewährleistet 
bleibt und Aufsichtsinteressen nicht beeinträchtigt werden. Die FMA hat 

§ 269. Die FMA kann durch Verordnung vorschreiben, dass die Anzeigen, 
Vorlagen und Meldungen gemäß § 11 Abs. 2, § 21 Abs. 1, § 23 Abs. 1 und 5, 
§ 24 Abs. 1 bis 3, § 63 Abs. 5, § 65 Abs. 3, § 66 Abs. 3 Z 4, § 79 Abs. 3, § 85 
Abs. 2, § 86 Abs. 1, 4 und 5, § 87 Abs. 4, § 92 Abs. 1, 2 und 5, § 100 Abs. 4, 
§ 102 Abs. 1, § 109 Abs. 2 und 4, § 115 Abs. 2 und 4, § 122 Abs. 1 und 3, § 123 
Abs. 3 und 4, § 127 Abs. 1 bis 3, § 176 Abs. 1, § 185 Abs. 2, § 193 Abs. 3, § 194 
Abs. 2 und 3, § 196 Abs. 3, § 202 Abs. 4, § 203 Abs. 2 und 3, § 220 Abs. 1, § 221 
Abs. 1 und 3, § 224 Abs. 2, § 225 Abs. 1 und 2, § 246a, § 248 Abs. 2 bis 6 und 8, 
§ 249 Abs. 1 und 2, § 250 Abs. 1 und 2, § 253, § 260 Abs. 1, § 265 Abs. 1, § 272 
Abs. 2, § 273 Abs. 4, § 278 Abs. 1, § 279 Abs. 1, § 280 Abs. 1 und 3, § 300 
Abs. 3, § 305 Abs. 1 Z  3 und Abs. 6, § 306 Abs. 1 und 6 und § 309 Abs. 1, 
gemäß Art. 300 Z. 2, Art. 312, Art. 362, Art. 368, Art. 373 der 
Durchführungsverordnung (EU) ausschließlich in elektronischer Form zu 
erfolgen haben sowie bestimmten Gliederungen, technischen 
Mindestanforderungen und Übermittlungsmodalitäten zu entsprechen haben. Die 
FMA hat sich dabei an den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit zu orientieren und dafür zu sorgen, dass die jederzeitige 
elektronische Verfügbarkeit der Daten für die FMA gewährleistet bleibt und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
geeignete Vorkehrungen dafür zu treffen, dass sich die Meldepflichtigen oder 
gegebenenfalls ihre Einbringungsverantwortlichen während eines angemessenen 
Zeitraums im System über die Richtigkeit und Vollständigkeit der von ihnen oder 
ihren Einbringungsverantwortlichen erstatteten Meldedaten vergewissern können. 

Aufsichtsinteressen nicht beeinträchtigt werden. Die FMA hat geeignete 
Vorkehrungen dafür zu treffen, dass sich die Meldepflichtigen oder 
gegebenenfalls ihre Einbringungsverantwortlichen während eines angemessenen 
Zeitraums im System über die Richtigkeit und Vollständigkeit der von ihnen oder 
ihren Einbringungsverantwortlichen erstatteten Meldedaten vergewissern können. 

§ 271. (1) und (2) ... § 271. (1) und (2) ... 

(3) Der Kostensatz ergibt sich aus dem Verhältnis der Kosten der 
Versicherungsaufsicht zur Gesamtsumme der Bemessungsgrundlage nach Abs. 2. 
Von den Kosten der Versicherungsaufsicht sind zuvor die gemäß Abs. 2 
verrechneten Pauschalen abzuziehen. Er ist von der FMA jährlich auf Grund der 
Ergebnisse des vorangegangenen Geschäftsjahres festzusetzen. Eine Aufrundung 
bis tausendstel Promille und die Festsetzung von betraglichen Mindestkosten sind 
zulässig. Der Kostensatz darf 0,8 vT der Bemessungsgrundlage gemäß Abs. 2 
nicht übersteigen. 

(3) Der Kostensatz ergibt sich aus dem Verhältnis der Kosten der 
Versicherungsaufsicht zur Gesamtsumme der Bemessungsgrundlage nach Abs. 2. 
Von den Kosten der Versicherungsaufsicht sind zuvor die gemäß Abs. 2 
verrechneten Pauschalen abzuziehen. Er ist von der FMA jährlich auf Grund der 
Ergebnisse des vorangegangenen Geschäftsjahres festzusetzen. Eine Aufrundung 
bis tausendstel Promille und die Festsetzung von betraglichen Mindestkosten sind 
zulässig. Der Kostensatz darf 1,0 vT der Bemessungsgrundlage gemäß Abs. 2 
nicht übersteigen. 

(4) ... (4) ... 

3. Abschnitt 3. Abschnitt 

Internationale Zusammenarbeit Internationale Zusammenarbeit 

Zusammenarbeit bei Auflösung von Versicherungsunternehmen oder 
Sanierungsmaßnahmen im EWR 

Zusammenarbeit bei Auflösung von Versicherungsunternehmen oder 
Sanierungsmaßnahmen im EWR 

§ 297. (1) bis (3) ... § 297. (1) bis (3) ... 

 (4) Die FMA hat die Entscheidung betreffend eine Sanierungsmaßnahme auf 
der elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes gemäß 
§ 5 WZEVI-Gesetz, BGBl. I Nr. 46/2023, sowie außerdem durch unverzügliche 
Veröffentlichung eines Auszugs aus dem die Sanierungsmaßnahme anordnenden 
Schriftstück im Amtsblatt der Europäischen Union in deutscher Sprache 
bekanntzumachen. In der Bekanntmachung sind die zuständige Behörde des 
Herkunftsmitgliedstaats, das maßgebliche Recht und ein gegebenenfalls bestellter 
Verwalter anzugeben. 

 (5) Die Bekanntmachung nach Abs. 4 kann unterbleiben, wenn durch die 
Sanierungsmaßnahmen ausschließlich die Rechte von Anteilseignern, Mitgliedern 
oder Arbeitnehmern eines Versicherungsunternehmens in einer dieser 
Eigenschaften beeinträchtigt werden. 

366 der B
eilagen X

X
V

III. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

94 von 121

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  95 von 121 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 (6) Die FMA ist ESAP-Sammelstelle für die Informationen gemäß Abs. 4 und 
hat diese Informationen im ESAP zugänglich zu machen. Diese Informationen 
sind in einem datenextrahierbaren Format gemäß Art. 2 Nr. 3 der Verordnung 
(EU) 2023/2859 zu übermitteln und haben folgende Metadaten zu enthalten: 

  1. alle Namen des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens, 
auf das sich die Informationen beziehen, 

  2. soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmens gemäß Art. 7 Abs. 4 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) 2023/2859, 

  3. die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 2023/2859 und 

  4. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten. 

12. Hauptstück 12. Hauptstück 

Deckungsstock, Auflösung eines Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmens, exekutions- und 

insolvenzrechtliche Bestimmungen für Versicherungsunternehmen 

Deckungsstock, Auflösung eines Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmens, exekutions- und 

insolvenzrechtliche Bestimmungen für Versicherungsunternehmen 

3. Abschnitt 3. Abschnitt 

Auflösung eines Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmens 

Auflösung eines Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmens 

Auflösung eines Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens Auflösung eines Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens 

§ 306. (1) bis (5) ... § 306. (1) bis (5) ... 

 (6) Die FMA ist ESAP-Sammelstelle für die Informationen gemäß Abs. 2 und 
hat diese Informationen im ESAP zugänglich zu machen. Diese Informationen 
sind in einem datenextrahierbaren Format gemäß Art. 2 Nr. 3 der Verordnung 
(EU) 2023/2859 zu übermitteln und haben folgende Metadaten zu enthalten: 

  1. alle Namen des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens, 
auf das sich die Informationen beziehen, 

  2. soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmens gemäß Art. 7 Abs. 4 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) 2023/2859, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

  3. die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 2023/2859 und 

  4. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten. 

4. Abschnitt 4. Abschnitt 

Exekutions- und Insolvenzrechtliche Bestimmungen für 
Versicherungsunternehmen 

Exekutions- und Insolvenzrechtliche Bestimmungen für 
Versicherungsunternehmen 

Eröffnung des Konkursverfahrens Eröffnung des Konkursverfahrens 

§ 309. (1) und (2) ... § 309. (1) und (2) ... 

 (2a) Die FMA hat als Sammelstelle gemäß Art. 2 Nr. 2 der Verordnung (EU) 
2023/2859 das Insolvenzedikt im ESAP zugänglich zu machen. § 306 Abs. 6 ist 
anzuwenden. 

(3) bis (5) ... (3) bis (5) ... 

13. Hauptstück 13. Hauptstück 

Strafbestimmungen Strafbestimmungen 

Verletzung von Anzeige-, Melde-und Vorlagepflichten Verletzung von Anzeige-, Melde-und Vorlagepflichten 

§ 317. (1) Wer gegen die Verpflichtung zur § 317. (1) Wer gegen die Verpflichtung zur 

 1. bis 19. ...  1. bis 19. ... 

 20. Anzeige der Auflösung eines Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmens gemäß § 306 Abs. 1 verstößt, 

 20. Anzeige der Auflösung eines Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmens gemäß § 306 Abs. 1 verstößt oder 

  21. Übermittlung der in Art. 3 Abs. 1 und 2, Art. 4 Abs. 1, 3 und 4, Art. 5 
Abs. 1 und Art. 10 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 genannten 
Informationen gemäß Art. 18a Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 
an die FMA oder Ausstellung einer Rechtsträgerkennung gemäß Art. 18a 
Abs. 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 verstößt, 

[...] [...] 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Verletzung der Verpflichtung zur Veröffentlichung des Berichts über die 
Solvabilität und Finanzlage 

Verletzung der Verpflichtung zur Veröffentlichung des Berichts über die 
Solvabilität und Finanzlage 

§ 318. Wer gegen die Veröffentlichungsverpflichtung gemäß § 241, § 243 
oder § 245 verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA 
mit einer Geldstrafe bis zu 60 000 Euro zu bestrafen. 

§ 318. Wer gegen die Veröffentlichungsverpflichtung gemäß § 241, § 243 
oder § 245 oder eine Pflicht gemäß § 246a Abs. 1 bis 3 verstößt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Geldstrafe bis zu 
60 000 Euro zu bestrafen. 

14. Hauptstück 14. Hauptstück 

Übergangs- und Schlussbestimmungen Übergangs- und Schlussbestimmungen 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 

Schlussbestimmungen Schlussbestimmungen 

Inkrafttreten von Änderungen auf Grund von Regierungsvorlagen des 
Bundesministers für Finanzen 

Inkrafttreten von Änderungen auf Grund von Regierungsvorlagen des 
Bundesministers für Finanzen 

§ 340. (1) bis (14) ... § 340. (1) bis (14) ... 

 (15) Das Inhaltsverzeichnis, § 5 Z 66 und 67, § 246a samt Überschrift, § 252 
samt Überschrift, § 253 samt Überschrift, § 256a Abs. 6, § 269, § 297 Abs. 4 bis 
6, § 306 Abs. 6, § 309 Abs. 2a, § 317 Abs. 1 Z 20 und 21 und § 318 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202X treten mit 10. Jänner 2026 in 
Kraft. § 271 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202X tritt 
mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft und ist auf Geschäftsjahre der 
FMA anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2025 beginnen. § 246a, § 256a 
Abs. 6, § 297 Abs. 6, § 306 Abs. 6 und § 309 Abs. 2a in der Fassung BGBl. I 
Nr. xxx/202X sind ab 10. Jänner 2030 anzuwenden. Die FMA hat der 
Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) bis zum 9. Jänner 
2028 mitzuteilen, dass sie ESAP-Sammelstelle gemäß Art. 18a Abs. 3 der 
Verordnung (EU) 2019/2088 für Versicherungsunternehmen ist und bis zum 
9. Jänner 2030 mitzuteilen, dass sie ESAP-Sammelstelle für die Informationen 
gemäß Art. 304b Abs. 3 der Richtlinie 2009/138/EG ist und dass sie ESAP-
Sammelstelle gemäß Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2023/2859 für die 
Erhebung von freiwillig übermittelter, in der Richtlinie 2009/138/EG und der 
Richtlinie (EU) 2016/97 angeführter Informationen, sowie für Erhebung von 
freiwillig übermittelter, in der Verordnung (EU) 2019/2088 angeführter 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Informationen, sofern sie von Versicherungsunternehmen übermittelt werden, ist. 

Umsetzungshinweis Umsetzungshinweis 

§ 341a. Das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 112/2024 dient der Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2022/2556 zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG, 
2009/138/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU, 2014/65/EU, 
(EU) 2015/2366 und (EU) 2016/2341 hinsichtlich der digitalen operationalen 
Resilienz im Finanzsektor, ABl. Nr. L 333 vom 27.12.2022 S. 153. 

§ 341a. (1) Das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 112/2024 dient der Umsetzung 
der Richtlinie (EU) 2022/2556 zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG, 
2009/138/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU, 2014/65/EU, 
(EU) 2015/2366 und (EU) 2016/2341 hinsichtlich der digitalen operationalen 
Resilienz im Finanzsektor, ABl. Nr. L 333 vom 27.12.2022 S. 153. 

 (2) Das Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/202X dient der Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2023/2864 zur Änderung bestimmter Richtlinien in Bezug auf die 
Einrichtung und die Funktionsweise des zentralen europäischen Zugangsportals, 
ABl. Nr. L 2023/2864 vom 20.12.2023, in der Fassung der Berichtigung ABl. 
Nr. L 2004/90411 vom 15.07.2024, sowie dem wirksamen Vollzug der 
Verordnung (EU) 2023/2859. 

Verweisungen Verweisungen 

§ 342. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf folgende Gesetze verwiesen 
wird, sind diese, wenn nicht Anderes angeordnet ist, in ihrer jeweils geltenden 
Fassung anzuwenden: 

§ 342. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf folgende Gesetze verwiesen 
wird, sind diese, wenn nicht Anderes angeordnet ist, in ihrer jeweils geltenden 
Fassung anzuwenden: 

 1. bis 43. ...  1. bis 43. ... 

(2) ... (2) ... 

 1. bis 3. ...  1. bis 3. ... 

 4. Richtlinie 2009/138/EG betreffend die Aufnahme und Ausübung der 
Versicherungs- und Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II), ABl. 
Nr. L 335 vom 17.12.2009 S. 1, zuletzt geändert durch die 
Richtlinie (EU) 2019/2177, ABl. Nr. L 334 vom 27.12.2019 S. 155; 

 4. Richtlinie 2009/138/EG betreffend die Aufnahme und Ausübung der 
Versicherungs- und Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II), ABl. 
Nr. L 335 vom 17.12.2009 S. 1, in der Fassung der Richtlinie (EU) 
2023/2864, ABl. Nr. L 2023/2864 vom 20.12.2023; 

 5. bis 10. ...  5. bis 10. ... 

 11. Richtlinie (EU) 2016/97 über Versicherungsvertrieb, ABl. Nr. L 26 vom 
02.02.2016 S. 19, zuletzt geändert durch die Delegierte 
Verordnung (EU) 2019/1935, ABl. Nr. L 301 vom 22.11.2019 S. 3; 

 11. Richtlinie (EU) 2016/97 über Versicherungsvertrieb, ABl. Nr. L 26 vom 
02.02.2016 S. 19, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2023/2864, ABl. 
Nr. L 2023/2864 vom 20.12.2023; 

 12. Richtlinie (EU) 2016/2341 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung 
von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (EbAV), ABl. 
Nr. L 354 vom 23.12.2016 S. 37. 

 12. Richtlinie (EU) 2016/2341 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung 
von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (EbAV), ABl. 
Nr. L 354 vom 23.12.2016 S. 37, in der Fassung der Richtlinie (EU) 
2023/2864, ABl. Nr. L 2023/2864 vom 20.12.2023. 

  13. Richtlinie (EU) 2023/2864 zur Änderung bestimmter Richtlinien in Bezug 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
auf die Einrichtung und die Funktionsweise des zentralen europäischen 
Zugangsportals, ABl. Nr. L 2023/2864 vom 20.12.2023, in der Fassung 
der Berichtigung ABl. Nr. L 2004/90411 vom 15.07.2024. 

(3) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Verordnungen der Europäischen 
Union Bezug genommen wird, sind diese, wenn nicht Anderes angeordnet ist, in 
der nachfolgend genannten Fassung maßgeblich: 

(3) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Verordnungen der Europäischen 
Union Bezug genommen wird, sind diese, wenn nicht Anderes angeordnet ist, in 
der nachfolgend genannten Fassung maßgeblich: 

 1. bis 11. ...  1. bis 11. ... 

 12. Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, in der Fassung 
der Berichtigung ABl. Nr. L 127 vom 23.05.2018 S. 2; 

 12. Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, in der Fassung 
der Berichtigung ABl. Nr. L 74 vom 04.03.2021 S. 35; 

 13. und 14. ...  13. und 14. ... 

 15. Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, ABl. Nr. L 317 
vom 09.12.2019 S. 1, in der Fassung der Verordnung (EU) 2020/852, 
ABl. Nr. L 198 vom 22.06.2020 S. 13. 

 15. Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, ABl. Nr. L 317 
vom 09.12.2019 S. 1, in der Fassung der Verordnung (EU) 2023/2869, 
ABl. Nr. L 2023/2869 vom 20.12.2023. 

 16. und 17. ...  16. und 17. ... 

  18. Verordnung (EU) 2023/2859 zur Einrichtung eines zentralen 
europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf 
öffentlich verfügbare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und 
Nachhaltigkeit relevante Informationen, ABl. Nr. L 2023/2859 vom 
20.12.2023, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2024/1760, ABl. 
Nr. L 2024/1760 vom 05.07.2024. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 21 

Änderung des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 
  

Inhaltsverzeichnis 

... ... 

3. Hauptstück 
Aufsicht und sonstige Maßnahmen 

... ... 

2. Abschnitt 
Aufsichtsbefugnisse und Verfahrensvorschriften 

§ 89 bis 90. ... 
  
§ 91 bis 103. ... 

 

Inhaltsverzeichnis 

... ... 

3. Hauptstück 
Aufsicht und sonstige Maßnahmen 

... ... 

2. Abschnitt 
Aufsichtsbefugnisse und Verfahrensvorschriften 

§ 89 bis 90. ... 
§ 90a ESAP-Sammelstelle 
§ 91 bis 103. ... 
  

 

  

2. Hauptstück 2. Hauptstück 

Organisatorische Anforderungen Organisatorische Anforderungen 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 

Auslagerung und Heranziehung von vertraglich gebundenen 
Vermittlern und Wertpapiervermittlern 

Auslagerung und Heranziehung von vertraglich gebundenen 
Vermittlern und Wertpapiervermittlern 

Heranziehung von vertraglich gebundenen Vermittlern Heranziehung von vertraglich gebundenen Vermittlern 

§ 36. (1) bis (6) ... § 36. (1) bis (6) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 (6a) Die FMA, die das öffentliche Register gemäß Abs. 6 führt, ist für 
Informationen gemäß Abs. 4 und 6 ESAP-Sammelstelle gemäß Art. 2 Nr. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 und hat diese Informationen im ESAP zugänglich zu 
machen. 

 (6b) Die Informationen gemäß Abs. 4 und 6 haben für die Zwecke des 
Abs. 6a folgende Anforderungen zu erfüllen: 

  1. Sie sind in einem datenextrahierbaren Format gemäß Art. 2 Nr. 3 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 zu übermitteln und 

  2. sie haben folgende Metadaten zu enthalten: 

  a) alle Namen des vertraglich gebundenen Vermittlers, auf den sich die 
Informationen beziehen, 

  b) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des vertraglich 
gebundenen Vermittlers gemäß Art. 7 Abs. 4 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) 2023/2859, 

  c) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 2023/2859 und 

  d) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten 
enthalten. 

(7) bis (9) ... (7) bis (9) ... 

3. Hauptstück 3. Hauptstück 

Aufsicht und sonstige Maßnahmen Aufsicht und sonstige Maßnahmen 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 

Aufsichtsbefugnisse und Verfahrensvorschriften Aufsichtsbefugnisse und Verfahrensvorschriften 

 ESAP-Sammelstelle für die Verordnung (EU) 2019/2088 und freiwillig 
übermittelte Informationen 

 § 90a. (1) Die FMA ist die Sammelstelle im Sinne des Art. 2 Nr. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 gemäß Art. 18a Abs. 1 und 3 der 
Verordnung (EU) 2019/2088 für Kreditinstitute und Wertpapierfirmen, die als 
Finanzmarktteilnehmer gemäß Art. 2 Nr. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 oder 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
als Finanzberater gemäß Art. 2 Nr. 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 handeln, 
und hat diese Informationen im ESAP zugänglich zu machen und hat dies der 
ESMA bis 9. Jänner 2028 mitzuteilen. 

 (2) Die FMA ist Sammelstelle im Sinne des Art. 2 Nr. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 gemäß Art. 3 Abs. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 für die Erhebung freiwillig übermittelter 
Informationen, die in 

  1. der Richtlinie 2014/65/EU, 

  2. der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 und 

  3. der Verordnung (EU) 2019/2088, sofern die Informationen von 
Kreditinstituten oder Wertpapierfirmen, die als Finanzmarktteilnehmer 
gemäß Art. 2 Nr. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 oder als 
Finanzberater gemäß Art. 2 Nr. 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 
handeln, übermittelt werden, 

 angeführt sind. 

 (3) Die FMA kann für die Übermittlung der Daten gemäß Abs. 2 durch 
Verordnung ein bestimmtes Format, zusätzlich beizufügende Metadaten und die 
Übermittlungsmodalitäten festlegen, wenn dies unter Berücksichtigung der 
unionsrechtlichen Vorgaben zweckmäßig erscheint. Die FMA ist als 
datenschutzrechtliche Verantwortliche gemäß Art. 4 Nr. 7 der Datenschutz-
Grundverordnung im Zusammenhang mit den Aufgaben gemäß Abs. 1 und 2 zur 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der Datenschutz-
Grundverordnung ermächtigt. 

Strafbestimmungen Strafbestimmungen 

§ 95. (1) und (2) ... § 95. (1) und (2) ... 

(3) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Rechtsträgers die 
Informationspflichten des § 73 Abs. 6 bis 9 verletzt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 60 000 Euro zu bestrafen. 

(3) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Rechtsträgers 

  1. gegen die Informationspflichten des § 73 Abs. 6 bis 9, 

  2. gegen die Verpflichtung zur Übermittlung der in § 36 Abs. 4 und 6 
genannten Informationen an das öffentliche Register gemäß § 36 Abs. 6a 
oder 6b, 

  3. gegen die Verpflichtung zur Übermittlung der in Art. 3 Abs. 1 und 2, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Art. 4 Abs. 1, 3 und 4, Art. 5 Abs. 1 und Art. 10 Abs. 1 der 
Verordnung (EU) 2019/2088 genannten Informationen gleichzeitig mit 
deren Veröffentlichung an die FMA gemäß Art. 18a der 
Verordnung (EU) 2019/2088, oder 

  4. gegen die Verpflichtung, sich eine Rechtsträgerkennung ausstellen zu 
lassen, gemäß Art. 18a Abs. 2 der Verordnung (EU) 2019/2088, 

 verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 
60 000 Euro zu bestrafen. 

(4) bis (10) ... (4) bis (10) ... 

Veröffentlichung von Maßnahmen und Sanktionen Veröffentlichung von Maßnahmen und Sanktionen 

§ 100. (1) bis (8) ... § 100. (1) bis (8) ... 

 (9) Die FMA ist für Informationen gemäß Abs. 1, 2 und 5 ESAP-
Sammelstelle gemäß Art. 2 Nr. 2 der Verordnung (EU) 2023/2859 und hat diese 
Informationen im ESAP zugänglich zu machen. 

 (10) Die Informationen gemäß Abs. 1, 2 und 5 haben für die Zwecke des 
Abs. 9 folgende Anforderungen zu erfüllen: 

  1. Sie sind in einem datenextrahierbaren Format gemäß Art. 2 Nr. 3 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 zu übermitteln und 

  2. sie haben folgende Metadaten zu enthalten: 

  a) alle Namen der Wertpapierfirma, auf die sich die Informationen 
beziehen, 

  b) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung der Wertpapierfirma 
gemäß Art. 7 Abs. 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859, 

  c) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 2023/2859 und 

  d) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten 
enthalten. 

 (11) Die FMA kann für die Übermittlung der Daten gemäß Abs. 9 durch 
Verordnung ein bestimmtes Format nach Maßgabe des Abs. 10, zusätzlich 
beizufügende Metadaten und die Übermittlungsmodalitäten festlegen, wenn dies 
unter Berücksichtigung der unionsrechtlichen Vorgaben zweckmäßig erscheint. 
Die FMA ist als datenschutzrechtliche Verantwortliche gemäß Art. 4 Nr. 7 der 
Datenschutz-Grundverordnung im Zusammenhang mit den Aufgaben gemäß 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abs. 9 zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der 
Datenschutz-Grundverordnung ermächtigt. 

4. Hauptstück 4. Hauptstück 

Übergangs- und Schlussbestimmungen Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Verweise und Verordnungen Verweise und Verordnungen 

§ 114. (1) bis (3) ... § 114. (1) bis (3) ... 

(4) ... (4) ... 

 1. bis 20. ...  1. bis 20. ... 

 21. Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, ABl. Nr. L 17 
vom 09.12.2019 S. 1, in der Fassung der Verordnung (EU) 2020/852, 
ABl. Nr. L 198 vom 22.06.2020 S. 13; 

 21. Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, ABl. Nr. L 17 
vom 09.12.2019 S. 1, in der Fassung der Verordnung (EU) 2023/2869, 
ABl. Nr. L 2023/2869 vom 20.12.2023; 

 22. bis 24. ...  22. bis 24. ... 

  26. Verordnung (EU) 2023/2859 zur Einrichtung eines zentralen 
europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf 
öffentlich verfügbare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und 
Nachhaltigkeit relevante Informationen, ABl. Nr. L 2023/2859 vom 
20.12.2023, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2024/1760, ABl. 
Nr. L 2024/1760 vom 05.07.2024; 

  27. Richtlinie (EU) 2023/2864 zur Änderung bestimmter Richtlinien in Bezug 
auf die Einrichtung und die Funktionsweise des zentralen europäischen 
Zugangsportals, ABl. Nr. L 2023/2864 vom 20.12.2023, in der Fassung 
der Berichtigung ABl. Nr. L 2024/90411 vom 15.07.2024; 

  28. Verordnung (EU) 2023/2869 zur Änderung bestimmter Verordnungen in 
Bezug auf die Einrichtung und die Funktionsweise des zentralen 
europäischen Zugangsportals, ABl. Nr. L 2023/2869 vom 20.12.2023. 

(5) ... (5) ... 

Umsetzungshinweis Umsetzungshinweis 

§ 114a. (1) bis (9) ... § 114a. (1) bis (9) ... 

 (11) Das Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/202X dient der Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2023/2864 und dem wirksamen Vollzug der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verordnung (EU) 2023/2859 sowie der Verordnung (EU) 2023/2869. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 117. (1) bis (11) ... § 117. (1) bis (11) ... 

(11) § 27 Abs. 1, § 29 Abs. 4 und 6, § 32, § 114 Abs. 4 Z 23 und 24 sowie 
§ 114a Abs. 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2024 treten 
mit 17. Jänner 2025 in Kraft. 

(12) § 27 Abs. 1, § 29 Abs. 4 und 6, § 32, § 114 Abs. 4 Z 23 und 24 sowie 
§ 114a Abs. 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2024 treten 
mit 17. Jänner 2025 in Kraft. 

(13) und (14) … (13) und (14) … 

 (16) Das Inhaltsverzeichnis hinsichtlich § 90a, § 36 Abs. 6a und 6b, § 90a 
samt Überschrift, § 95 Abs. 3, § 100 Abs. 9 bis 11, § 114 Abs. 4 Z 21, 25 bis 28 
und § 114a Abs. 11 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202X 
treten mit 10. Jänner 2026 in Kraft. § 90a Abs. 1 und § 95 Abs. 3 Z 3 und 4 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202X sind ab dem 10. Jänner 2028 
anzuwenden. Die FMA hat der ESMA bis zum 9. Jänner 2028 mitzuteilen, dass 
sie Sammelstelle gemäß Art. 18a Abs. 3 der Verordnung (EU) 2019/2088 ist. § 36 
Abs. 6a und 6b, § 90a Abs. 2, § 95 Abs. 3 Z 2 sowie § 100 Abs. 9 bis 11 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202X sind ab dem 10. Jänner 2030 
anzuwenden. Die FMA hat der ESMA bis zum 9. Jänner 2030 mitzuteilen, dass 
sie Sammelstelle gemäß Art. 87a Abs. 3 erster Unterabsatz der 
Richtlinie 2014/65/EU und Sammelstelle gemäß Art. 3 Abs. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 für die Erhebung freiwillig übermittelter 
Informationen ist, die in der Richtlinie 2014/65/EU, der Verordnung (EU) 
Nr. 600/2014 und der Verordnung (EU) 2019/2088 angeführt sind. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 22 

Änderung des Wertpapierfirmengesetzes 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 

Anwendungsbereich und Begriffe Anwendungsbereich und Begriffe 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

§ 2. ... § 2. ... 

 1. bis 36. ...  1. bis 36. ... 

 37. qualifizierte zentrale Gegenpartei oder qualifizierte ZGP: eine 
qualifizierte zentrale Gegenpartei gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 88 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013. 

 37. qualifizierte zentrale Gegenpartei oder qualifizierte ZGP: eine 
qualifizierte zentrale Gegenpartei gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 88 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

  38. ESAP: das zentrale europäische Zugangsportal (European Single Access 
Point), das gemäß der Verordnung (EU) 2023/2859 eingerichtet wird; 

  39. ESAP-Sammelstelle: eine Sammelstelle im Sinne des Art. 2 Nr. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859. 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 

Grundsätze der Beaufsichtigung Grundsätze der Beaufsichtigung 

Zuständige Behörde Zuständige Behörde 

§ 3. (1) bis (4) ... § 3. (1) bis (4) ... 

 (5) Die FMA ist ESAP-Sammelstelle gemäß Art. 3 Abs. 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 für die Erhebung freiwillig übermittelter 
Informationen, die in der Verordnung (EU) 2019/2033 und der 
Richtlinie (EU) 2019/2034 angeführt sind. 

 (6) Die FMA kann für die Übermittlung der Daten gemäß Abs. 5 durch 
Verordnung ein bestimmtes Format, zusätzlich beizufügende Metadaten und die 
Übermittlungsmodalitäten festlegen, wenn dies unter Berücksichtigung der 
unionsrechtlichen Vorgaben zweckmäßig erscheint. Die FMA ist als 
datenschutzrechtliche Verantwortliche gemäß Art. 4 Nr. 7 der Datenschutz-
Grundverordnung im Zusammenhang mit den Aufgaben gemäß Abs. 5 zur 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der Datenschutz-
Grundverordnung ermächtigt. 

6. Abschnitt 6. Abschnitt 

Aufsichtliche Maßnahmen und Befugnisse Aufsichtliche Maßnahmen und Befugnisse 

Veröffentlichungspflichten Veröffentlichungspflichten 

§ 34. Die FMA kann § 34. (1) Die FMA kann 

 1. bis 3. ...  1. bis 3. ... 

 (2) Wertpapierfirmen oder Mutterunternehmen haben die Informationen 
gemäß Abs. 1 gleichzeitig mit der Veröffentlichung zum Zwecke der 
Zugänglichmachung über das ESAP an die FMA zu übermitteln. Die FMA ist für 
diese Informationen ESAP-Sammelstelle. 

 (3) Die Informationen gemäß Abs. 1 haben folgende Anforderungen zu 
erfüllen: 

  1. Sie sind in einem datenextrahierbaren Format gemäß Art. 2 Nr. 3 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 oder, sofern nach Unionsrecht, 
insbesondere nach den gemäß Art. 44a Abs. 5 der 
Richtlinie (EU) 2019/2034 erlassenen technischen 
Durchführungsstandards, vorgeschrieben, in einem maschinenlesbaren 
Format gemäß Art. 2 Nr. 4 der Verordnung (EU) 2023/2859 zu 
übermitteln und 

  2. sie haben folgende Metadaten zu enthalten: 

  a) alle Namen der Wertpapierfirma oder des Mutterunternehmens, auf 
die oder das sich die Informationen beziehen, 

  b) die Rechtsträgerkennung der Wertpapierfirma oder des 
Mutterunternehmens gemäß Art. 7 Abs. 4 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) 2023/2859, 

  c) die Größenklasse der Wertpapierfirma oder des Mutterunternehmens 
gemäß Art. 7 Abs. 4 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2023/2859, 

  d) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 2023/2859 und 

  e) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
enthalten. 

 (4) Die FMA kann für die Übermittlung der Daten gemäß Abs. 2 durch 
Verordnung ein bestimmtes Format nach Maßgabe von Abs. 3, zusätzlich 
beizufügende Metadaten und die Übermittlungsmodalitäten festlegen, wenn dies 
unter Berücksichtigung der unionsrechtlichen Vorgaben zweckmäßig erscheint. 
Die FMA ist als datenschutzrechtliche Verantwortliche gemäß Art. 4 Nr. 7 der 
Datenschutz-Grundverordnung im Zusammenhang mit den Aufgaben gemäß 
Abs. 2 zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der 
Datenschutz-Grundverordnung ermächtigt. 

 (5) Für die Zwecke von Abs. 3 Z 2 lit. b sind Wertpapierfirmen und 
Mutterunternehmen verpflichtet, sich eine Rechtsträgerkennung ausstellen zu 
lassen. 

9. Abschnitt 9. Abschnitt 

Strafbestimmungen, Veröffentlichung von Maßnahmen und 
Sanktionen, Meldung an die EBA 

Strafbestimmungen, Veröffentlichung von Maßnahmen und 
Sanktionen, Meldung an die EBA 

Strafbestimmungen Strafbestimmungen 

§ 49. (1) ... § 49. (1) ... 

 1. bis 8. ...  1. bis 8. ... 

  9. gegen die Verpflichtung zur Übermittlung der in § 34 Abs. 1 genannten 
Informationen an die FMA gemäß § 34 Abs. 2, 3 oder 4 verstößt; 

  10. gegen die Verpflichtung, sich eine Rechtsträgerkennung ausstellen zu 
lassen, gemäß § 34 Abs. 5 verstößt;  

[...] [...] 

(2) bis (9) ... (2) bis (9) ... 

Veröffentlichung von Maßnahmen und Sanktionen Veröffentlichung von Maßnahmen und Sanktionen 

§ 50. (1) bis (8) ... § 50. (1) bis (8) ... 

 (9) Die FMA ist für Informationen gemäß Abs. 1, 2 und 7 ESAP-
Sammelstelle und hat diese Informationen im ESAP zugänglich zu machen. 

 (10) Die Informationen gemäß Abs. 1, 2 und 7 haben für die Zwecke des 
Abs. 9 folgende Anforderungen zu erfüllen: 

366 der B
eilagen X

X
V

III. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

108 von 121

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  109 von 121 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

  1. Sie sind in einem datenextrahierbaren Format gemäß Art. 2 Nr. 3 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 zu übermitteln und 

  2. sie haben folgende Metadaten zu enthalten: 

  a) alle Namen der Wertpapierfirma, auf die sich die Informationen 
beziehen, 

  b) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung der Wertpapierfirma 
gemäß Art. 7 Abs. 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859, 

  c) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 2023/2859 und 

  d) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten 
enthalten. 

 (11) Die FMA kann für die Übermittlung der Daten gemäß Abs. 9 durch 
Verordnung ein bestimmtes Format nach Maßgabe von Abs. 10, zusätzlich 
beizufügende Metadaten und die Übermittlungsmodalitäten festlegen, wenn dies 
unter Berücksichtigung der unionsrechtlichen Vorgaben zweckmäßig erscheint. 
Die FMA ist als datenschutzrechtliche Verantwortliche gemäß Art. 4 Nr. 7 der 
Datenschutz-Grundverordnung im Zusammenhang mit den Aufgaben gemäß 
Abs. 9 zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der 
Datenschutz-Grundverordnung ermächtigt. 

10. Abschnitt 10. Abschnitt 

Übergangs- und Schlussbestimmungen Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Verweise und Verordnungen Verweise und Verordnungen 

§ 53. (1) ... § 53. (1) ... 

(2) ... (2) ... 

 1. bis 10. ...  1. bis 10. ... 

 11. Verordnung (EU) Nr. 648/2012 über OTC-Derivate, zentrale 
Gegenparteien und Transaktionsregister, ABl. Nr. L 201 vom 
27.07.2012 S. 1, in der Fassung der Verordnung (EU) 2021/168, ABl. 
Nr. L 49 vom 12.02.2021 S. 6. 

 11. Verordnung (EU) Nr. 648/2012 über OTC-Derivate, zentrale 
Gegenparteien und Transaktionsregister, ABl. Nr. L 201 vom 
27.07.2012 S. 1, in der Fassung der Verordnung (EU) 2021/168, ABl. 
Nr. L 49 vom 12.02.2021 S. 6; 

  12. Verordnung (EU) 2023/2859 zur Einrichtung eines zentralen 
europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
öffentlich verfügbare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und 
Nachhaltigkeit relevante Informationen, ABl. Nr. L 2023/2859 vom 
20.12.2023, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2024/1760, ABl. 
Nr. L 2024/1760 vom 05.07.2024; 

  13. Richtlinie (EU) 2023/2864 zur Änderung bestimmter Richtlinien in Bezug 
auf die Einrichtung und die Funktionsweise des zentralen europäischen 
Zugangsportals, ABl. Nr. L 2023/2864 vom 20.12.2023, in der Fassung 
der Berichtigung ABl. Nr. L 2024/90411 vom 15.07.2024. 

(3) ... (3) ... 

Umsetzungshinweis Umsetzungshinweis 

§ 54. (1) bis (3) ... § 54. (1) bis (3) ... 

 (4) Das Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/202X dient der Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2023/2864 und dem wirksamen Vollzug der 
Verordnung (EU) 2023/2859. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 56. (1) und (2) … § 56. (1) und (2) … 

 (3) § 2 Z 37 bis 39, § 3 Abs. 5 und 6, § 34, § 50 Abs. 9 bis 11, § 53 Abs. 2 
Z 11 bis 13 und § 54 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/202X treten mit 10. Jänner 2026 in Kraft. § 3 Abs. 5 und 6, § 34, § 50 
Abs. 9 bis 11 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202X sind ab 
dem 10. Jänner 2030 anzuwenden. Die FMA hat der ESMA bis zum 
9. Jänner 2030 mitzuteilen, dass sie Sammelstelle gemäß Art. 44a Abs. 3 erster 
Unterabsatz der Richtlinie (EU) 2019/2034 und Sammelstelle gemäß Art. 3 Abs. 2 
der Verordnung (EU) 2023/2859 für die Erhebung freiwillig übermittelter 
Informationen ist, die in der Verordnung (EU) 2019/2033 und der 
Richtlinie (EU) 2019/2034 angeführt sind. 
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Artikel 23 

Änderung des Zahlungsdienstegesetzes 

1. Hauptstück 1. Hauptstück 

Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Bestimmungen 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 

Zugang zu Zahlungsinfrastruktur Zugang zu Zahlungsinfrastruktur 

Zugang zu Zahlungssystemen Zugang zu Zahlungssystemen 

§ 5. (1) und (2) ... § 5. (1) und (2) ... 

(3) Die Bestimmungen gemäß Abs. 1 und 2 gelten nicht für (3) Die Bestimmungen gemäß Abs. 1 und 2 gelten nicht für 

 1. Zahlungssysteme im Sinne des § 2 des Finalitätsgesetzes und  

 2. Zahlungssysteme, die ausschließlich aus einer einzigen Gruppe 
angehörenden Zahlungsdienstleistern bestehen. 

Zahlungssysteme, die ausschließlich aus einer einzigen Gruppe angehörenden 
Zahlungsdienstleistern bestehen. 

Ein Teilnehmer eines benannten Systems gemäß Z 1, der einem konzessionierten 
oder registrierten Zahlungsdienstleister, der kein Teilnehmer des Systems ist, 
gestattet, Überweisungsaufträge über das System zu erteilen, hat anderen 
konzessionierten oder registrierten Zahlungsdienstleistern auf Antrag dieselbe 
Möglichkeit in objektiver, verhältnismäßiger und nichtdiskriminierender Weise 
zu gewähren. Der Teilnehmer hat dem beantragenden Zahlungsdienstleister bei 
einer Ablehnung eine umfassende Begründung mitzuteilen. 

Ein Teilnehmer eines benannten Zahlungssystems im Sinne des § 2 des 
Finalitätsgesetzes, der einem konzessionierten oder registrierten 
Zahlungsdienstleister, der kein Teilnehmer des Systems ist, gestattet, 
Überweisungsaufträge über das System zu erteilen, hat anderen konzessionierten 
oder registrierten Zahlungsdienstleistern auf Antrag dieselbe Möglichkeit in 
objektiver, verhältnismäßiger und nichtdiskriminierender Weise zu gewähren. 
Der Teilnehmer hat dem beantragenden Zahlungsdienstleister bei einer 
Ablehnung eine umfassende Begründung mitzuteilen 

(4) ... (4) ... 

 Bedingungen für die Beantragung der Teilnahme an benannten 
Zahlungssystemen 

 § 5a. (1) Zur Sicherung der Stabilität und Integrität von Zahlungssystemen 
verfügen Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute, die die Teilnahme an im 
Einklang mit der Richtlinie 98/26/EG benannten Systemen beantragen oder an 
solchen Systemen teilnehmen, über 

  1. eine Beschreibung der Maßnahmen, die zur Sicherung der Geldbeträge 
der Zahlungsdienstnutzer ergriffen wurden, 
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  2. eine Beschreibung der Regelungen zur Unternehmenssteuerung und der 
internen Kontrollmechanismen des Zahlungsinstituts oder E-Geld-
Instituts für die Zahlungsdienste oder E-Geld-Dienste, die es zu 
erbringen beabsichtigt, einschließlich der Verwaltungs-, 
Risikomanagement- und Rechnungslegungsverfahren, sowie eine 
Beschreibung der Regelungen für die Nutzung von Diensten der 
Informations- und Kommunikationstechnologie des Zahlungsinstituts 
oder E-Geld-Instituts, in Bezug auf Art. 6 und 7 der 
Verordnung (EU) 2022/2554, sowie 

  3. einen Abwicklungsplan im Falle eines Ausfalls. 

 (2) Für die Zwecke von Abs. 1 Z 1 gilt Folgendes: 

  1. Sichert das Zahlungsinstitut oder E-Geld-Institut die Geldbeträge des 
Zahlungsdienstnutzers durch Hinterlegung von Geldbeträgen auf einem 
gesonderten Konto bei einem Kreditinstitut oder durch Investition in von 
den zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats als solche 
definierte sichere liquide Aktiva mit niedrigem Risiko ab, so enthält die 
Beschreibung der Sicherungsmaßnahmen 

  a) eine Beschreibung der Investitionsstrategie, damit sichergestellt ist, 
dass die ausgewählten Aktiva sicher und liquide und mit einem 
niedrigen Risiko verbunden sind, 

  b) die Anzahl und Funktionen der Personen, die Zugang zu dem 
Sicherungskonto haben, 

  c) eine Beschreibung des Verwaltungs- und 
Kontenabstimmungsprozesses, mit dem sichergestellt wird, dass die 
Geldbeträge des Zahlungsdienstnutzers in seinem Interesse gegen 
Ansprüche anderer Gläubiger des Zahlungsinstituts oder E-Geld-
Instituts abgesichert sind, insbesondere im Falle einer Insolvenz, 

  d) eine Kopie des Entwurfs des Vertrags mit dem Kreditinstitut, sowie 

  e) eine ausdrückliche Erklärung des Zahlungsinstituts oder E-Geld-
Instituts, dass Art. 10 der Richtlinie (EU) 2015/2366 eingehalten wird. 

  2. Sichert das Zahlungsinstitut oder E-Geld-Institut die Geldbeträge der 
Zahlungsdienstnutzer durch eine Versicherungspolizze oder eine 
vergleichbare Garantie eines Versicherungsunternehmens oder eines 
Kreditinstituts ab, so enthält die Beschreibung der 
Sicherungsmaßnahmen 
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  a) eine Bestätigung, dass die Versicherungspolizze oder vergleichbare 
Garantie eines Versicherungsunternehmens oder eines Kreditinstituts 
von einem Unternehmen stammt, das nicht Teil derselben Gruppe wie 
das Zahlungsinstitut oder E-Geld-Institut ist, 

  b) Einzelheiten zum bestehenden Kontenabstimmungsverfahren, mit dem 
sichergestellt wird, dass die Versicherungspolizze oder vergleichbare 
Garantie ausreicht, um die Sicherungspflichten des Zahlungsinstituts 
oder E-Geld-Instituts zu jeder Zeit zu erfüllen, 

  c) Dauer und Bedingungen einer Verlängerung der Absicherung, sowie 

  d) eine Kopie oder einen Entwurf des Versicherungsvertrags oder der 
vergleichbaren Garantie. 

 (3) Für die Zwecke von Abs. 1 Z 2 wird in der Beschreibung nachgewiesen, 
dass die Regelungen zur Unternehmenssteuerung, die internen 
Kontrollmechanismen und die Regelungen für die Nutzung von Diensten der 
Informations- und Kommunikationstechnologie verhältnismäßig, angemessen, 
zuverlässig und ausreichend sind. Darüber hinaus umfassen die Regelungen zur 
Unternehmenssteuerung und die internen Kontrollmechanismen 

  1. eine Darstellung der vom Zahlungsinstitut oder E-Geld-Institut 
ermittelten Risiken, einschließlich der Art der Risiken und der Verfahren, 
die das Zahlungsinstitut oder E-Geld-Institut zur Bewertung und 
Vermeidung solcher Risiken eingerichtet hat oder einrichten wird, 

  2. die verschiedenen Verfahren zur Durchführung von regelmäßigen und 
ständigen Kontrollen, einschließlich Angaben zur Häufigkeit der 
Kontrollen und zum hierfür zugewiesenen Personal, 

  3. die Rechnungslegungsverfahren, anhand derer das Zahlungsinstitut oder 
E-Geld-Institut seine Finanzinformationen erfassen und melden wird, 

  4. den Namen sowie einen aktuellen Lebenslauf der Person oder der 
Personen, die für die internen Kontrollfunktionen, einschließlich der 
regelmäßigen und ständigen Kontrolle sowie der Kontrolle der 
Einhaltung, verantwortlich ist oder sind, 

  5. die Namen von Prüfern, die keine Abschlussprüfer gemäß Art. 2 Nr. 2 
der Richtlinie 2006/43/EG sind, 

  6. die Zusammensetzung des Leitungsorgans sowie gegebenenfalls anderer 
Aufsichtsorgane oder -ausschüsse, 

  7. eine Beschreibung dessen, wie ausgelagerte Aufgaben überwacht und 
kontrolliert werden, damit die Qualität der internen Kontrollen des 
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Zahlungsinstituts oder E-Geld-Instituts nicht beeinträchtigt wird, 

  8. eine Beschreibung dessen, wie alle Agenten und Zweigniederlassungen 
im Rahmen der internen Kontrollen des Zahlungsinstituts oder E-Geld-
Instituts überwacht und kontrolliert werden, sowie 

  9. eine Beschreibung der Steuerung der Unternehmensgruppe, falls es sich 
beim Zahlungsinstitut oder E-Geld-Institut um eine Tochtergesellschaft 
eines regulierten Unternehmens in einem anderen EU-Mitgliedstaat 
handelt. 

 (4) Für die Zwecke von Abs. 1 Z 3 wird der Abwicklungsplan an die geplante 
Größe und das geplante Geschäftsmodell des Zahlungsinstituts oder E-Geld-
Instituts angepasst. Der Abwicklungsplan enthält eine Beschreibung der vom 
Zahlungsinstitut oder E-Geld-Institut im Falle der Beendigung seiner 
Zahlungsdienste zu ergreifenden Risikominderungsmaßnahmen, die die 
Ausführung noch ausstehender Zahlungsvorgänge und die Beendigung 
bestehender Verträge gewährleisten würden. 

 (5) Die FMA hat die Einhaltung der Anforderungen gemäß Abs. 1 bis 4 
durch die Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute zu überprüfen, soweit dies noch 
nicht bei der Prüfung der Angaben und Unterlagen gemäß § 9 Abs. 1 oder § 4 
Abs. 1 und 2 E-Geld-Gesetz 2010 im Rahmen des Konzessionsverfahrens erfolgte. 

2. Hauptstück 2. Hauptstück 

Zahlungsdienstleister Zahlungsdienstleister 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 

Anforderungen und Ordnungsvorschriften für den aufrechten 
Betrieb 

Anforderungen und Ordnungsvorschriften für den aufrechten 
Betrieb 

Sicherung der Kundengelder Sicherung der Kundengelder 

§ 18. (1) Zahlungsinstitute haben alle Geldbeträge, die sie von den 
Zahlungsdienstnutzern oder über einen anderen Zahlungsdienstleister für die 
Ausführung von Zahlungsvorgängen entgegengenommen haben, nach einer der 
beiden folgenden Varianten zu sichern; 

§ 18. (1) Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute gemäß § 3 Abs. 2 Z 2 haben 
alle Geldbeträge, die sie von den Zahlungsdienstnutzern oder über einen anderen 
Zahlungsdienstleister für die Ausführung von Zahlungsvorgängen 
entgegengenommen haben, nach einer der beiden folgenden Varianten zu sichern; 

 1. ...  1. ... 

 a) ...  a) ... 
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 b) die Geldbeträge müssen, wenn sie sich am Ende des auf den Tag ihres 
Eingangs folgenden Geschäftstags noch in Händen des 
Zahlungsinstituts befinden und, 

 b) die Geldbeträge müssen, wenn sie sich am Ende des auf den Tag ihres 
Eingangs folgenden Geschäftstags noch in Händen des 
Zahlungsinstituts oder des E-Geld-Instituts gemäß § 3 Abs. 2 Z 2 
befinden und, 

 aa) und bb) ...  aa) und bb) ... 

auf einem gesonderten Treuhand-Konto bei einem Kreditinstitut 
hinterlegt oder abgesondert vom Vermögen des Zahlungsinstituts in 
sichere liquide Aktiva mit niedrigem Risiko gemäß Abs. 4 veranlagt 
werden und 

auf einem gesonderten Treuhand-Konto bei einem Kreditinstitut oder 
einer Zentralbank nach Ermessen dieser Zentralbank hinterlegt oder 
abgesondert vom Vermögen des Zahlungsinstituts oder des E-Geld-
Instituts gemäß § 3 Abs. 2 Z 2 in sichere liquide Aktiva mit niedrigem 
Risiko gemäß Abs. 4 veranlagt werden und 

 c) ...  c) ... 

[...] [...] 

 2. ...  2. ... 

Die Geldbeträge müssen durch eine Versicherungspolizze oder eine 
andere vergleichbare Garantie eines Versicherungsunternehmens oder 
eines Kreditinstituts, die oder das nicht zur selben Gruppe gehört wie das 
Zahlungsinstitut selbst, in Höhe eines Betrags abgesichert werden, der 
demjenigen entspricht, der ohne die Versicherungspolizze oder eine 
andere vergleichbare Garantie getrennt geführt werden müsste und im 
Falle der Zahlungsunfähigkeit des Zahlungsinstituts auszuzahlen wäre. 

Die Geldbeträge müssen durch eine Versicherungspolizze oder eine 
andere vergleichbare Garantie eines Versicherungsunternehmens oder 
eines Kreditinstituts, die oder das nicht zur selben Gruppe gehört wie das 
Zahlungsinstitut oder das E-Geld-Institut gemäß § 3 Abs. 2 Z 2 selbst, in 
Höhe eines Betrags abgesichert werden, der demjenigen entspricht, der 
ohne die Versicherungspolizze oder eine andere vergleichbare Garantie 
getrennt geführt werden müsste und im Falle der Zahlungsunfähigkeit 
des Zahlungsinstituts oder des E-Geld-Instituts gemäß § 3 Abs. 2 Z 2 
auszuzahlen wäre. 

(2) ... (2) ... 

(3) Das Zahlungsinstitut hat der FMA während des laufenden 
Geschäftsbetriebes auf Aufforderung darzulegen und nachzuweisen, dass es 
ausreichende Maßnahmen ergriffen hat, um die in Abs. 1 und 2 genannten 
Anforderungen zu erfüllen. Wird der Nachweis nicht erbracht oder sind die 
Maßnahmen nicht ausreichend, so hat die FMA das Zahlungsinstitut 
aufzufordern, die erforderlichen Nachweise zu erbringen oder Vorkehrungen zu 
treffen, die geeignet und erforderlich sind, die bestehenden Mängel zu beseitigen. 
Die FMA hat dafür eine angemessene Frist zu bestimmen. Werden die Nachweise 
oder Vorkehrungen nicht oder nicht fristgerecht vorgelegt oder getroffen, kann 
die FMA Maßnahmen gemäß § 94 Abs. 1 und 8 setzen. 

(3) Das Zahlungsinstitut oder, soweit anwendbar, das E-Geld-Institut gemäß 
§ 3 Abs. 2 Z 2 hat der FMA während des laufenden Geschäftsbetriebes auf 
Aufforderung darzulegen und nachzuweisen, dass es ausreichende Maßnahmen 
ergriffen hat, um die in Abs. 1 und 2 genannten Anforderungen zu erfüllen. Wird 
der Nachweis nicht erbracht oder sind die Maßnahmen nicht ausreichend, so hat 
die FMA das Zahlungsinstitut oder, soweit anwendbar, das E-Geld-Institut 
gemäß § 3 Abs. 2 Z 2 aufzufordern, die erforderlichen Nachweise zu erbringen 
oder Vorkehrungen zu treffen, die geeignet und erforderlich sind, die bestehenden 
Mängel zu beseitigen. Die FMA hat dafür eine angemessene Frist zu bestimmen. 
Werden die Nachweise oder Vorkehrungen nicht oder nicht fristgerecht vorgelegt 
oder getroffen, kann die FMA Maßnahmen gemäß § 94 Abs. 1 und 8 setzen. 

(4) ... (4) ... 
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4. Hauptstück 4. Hauptstück 

Rechte und Pflichten bei der Erbringung und Nutzung von 
Zahlungsdiensten 

Rechte und Pflichten bei der Erbringung und Nutzung von 
Zahlungsdiensten 

6. Abschnitt 6. Abschnitt 

Operationelle und sicherheitsrelevante Risiken Operationelle und sicherheitsrelevante Risiken 

Meldung von Vorfällen Meldung von Vorfällen 

§ 86. (1) bis (6) ... § 86. (1) bis (6) ... 

(7) Abs. 1 und Abs. 3 sind nicht anzuwenden auf: (7) Abs. 1 und Abs. 2 sind nicht anzuwenden auf: 

 1. bis 4. ...  1. bis 4. ... 

5. Hauptstück 5. Hauptstück 

Aufsicht, Strafbestimmungen und sonstige Maßnahmen Aufsicht, Strafbestimmungen und sonstige Maßnahmen 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 

Aufsicht Aufsicht 

Zuständige Behörde Zuständige Behörde 

§ 88. (1) bis (8) ... § 88. (1) bis (8) ... 

 (9) Die FMA ist die zuständige Behörde für die Zwecke des Art. 15 Abs. 3 
und 4 der Verordnung (EU) Nr. 260/2012. Die Meldungen sind in 
standardisierter Form elektronisch an die Oesterreichische Nationalbank zu 
übermitteln. 

Kostenbestimmung Kostenbestimmung 

§ 89. (1) bis (5) ... § 89. (1) bis (5) ... 

(6) Ergibt die nach Abs. 3 durchgeführte Berechnung für ein 
Zahlungsinstitut einen Betrag in Höhe von mehr als 1,25 vT seiner Kostenzahl 
(Abs. 2), so ist dem Zahlungsinstitut ein Betrag von 1,25 vT seiner Kostenzahl als 
Aufsichtskosten vorzuschreiben. 

(6) Ergibt die nach Abs. 3 durchgeführte Berechnung für ein 
Zahlungsinstitut einen Betrag in Höhe von mehr als 1,5 vT seiner Kostenzahl 
(Abs. 2), so ist dem Zahlungsinstitut ein Betrag von 1,25 vT seiner Kostenzahl als 
Aufsichtskosten vorzuschreiben. 

(7) und (8) ... (7) und (8) ... 
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3. Abschnitt 3. Abschnitt 

Straf- und Verfahrensbestimmungen Straf- und Verfahrensbestimmungen 

Strafbestimmungen für Verantwortliche (§ 9 VStG) Strafbestimmungen für Verantwortliche (§ 9 VStG) 

§ 100. (1) ... § 100. (1) ... 

(2) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Zahlungsinstituts gemäß § 4 
Z 4 lit. a oder einer Zweigstelle gemäß § 28 die Sicherungspflichten gemäß § 18 
verletzt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe 
bis zu 100 000 Euro zu bestrafen. 

(2) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Zahlungsinstituts gemäß § 4 
Z 4 lit. a, eines E-Geld-Instituts gemäß § 3 Abs. 2 E-Geldgesetz 2010 oder einer 
Zweigstelle gemäß § 28 die Sicherungspflichten gemäß § 18 verletzt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 100 000 Euro 
zu bestrafen. 

(3) bis (9) ... (3) bis (9) ... 

 Strafbestimmungen für Zahlungsdienstleister im Zusammenhang mit 
Echtzeitüberweisungen und Empfängerüberprüfungen 

 § 101a. (1) Wer gegen die Bestimmungen der Verordnung (EU) 
Nr. 260/2012 verstößt, indem er 

  1. entgegen Art. 5a Abs. 1 erster Unterabsatz nicht die Versendung und den 
Empfang von Echtzeitüberweisungen anbietet, 

  2. entgegen Art. 5a Abs. 1 zweiter Unterabsatz nicht die Erreichbarkeit von 
Zahlungskonten für Echtzeitüberweisungen sicherstellt, vorausgesetzt es 
liegt kein Fall der Nichtverfügbarkeit gemäß Art. 11 Abs. 1c vor, 

  3. Echtzeitüberweisungen entgegen den Anforderungen gemäß Art. 5a 
Abs. 4 Buchstaben a bis e ausführt, 

  4. entgegen Art. 5a Abs. 5 das Zahlungskonto nicht unverzüglich wieder auf 
den Stand bringt, auf dem es sich ohne Zahlungsvorgang befunden hätte, 

  5. entgegen Art. 5a Abs. 6 dem Zahlungsdienstnutzer auf dessen Verlangen 
nicht die Festlegung eines per Echtzeitüberweisung versendbaren 
Höchstbetrags nach Maßgabe der dortigen Vorgaben ermöglicht, 

  6. entgegen Art. 5a Abs. 7 nicht die Möglichkeit zur Bündelung von 
Zahlungsaufträgen bietet, 

  7. entgegen Art. 5b Abs. 1 für die Versendung und Entgegennahme von 
Euro-Echtzeitüberweisungen höhere Entgelte erhebt als für die 
Versendung und Entgegennahme anderer Überweisungen, 

  8. entgegen Art. 5b Abs. 2 für die Empfängerüberprüfung bei 
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Zahlungsaufträgen ein Entgelt verrechnet, 

  9. entgegen Art. 5c Abs. 1 bei Zahlungsaufträgen keine 
Empfängerüberprüfung erbringt oder eine Empfängerprüfung erbringt, 
die nicht den Vorgaben des Art. 5c Abs. 1 entspricht, 

  10. entgegen Art. 5c Abs. 2 nicht sicherstellt, dass die Angaben zum 
Zahlungsempfänger bei Zahlungsaufträgen korrekt sind, 

  11. entgegen Art. 5c Abs. 3 nicht über solide interne Verfahren verfügt, mit 
denen sichergestellt wird, dass die Angaben zu den Zahlungsempfängern 
korrekt sind, 

  12. entgegen Art. 5c Abs. 4 die Empfängerprüfung im Falle papiergestützter 
Zahlungsaufträge nicht zum Zeitpunkt des Eingangs des 
Zahlungsauftrags durchführt, 

  13. entgegen Art. 5c Abs. 5 nicht sicherstellt, dass die Erbringung der 
Empfängerüberprüfung bei Zahlungsaufträgen und der unter Art. 5c 
Abs. 2 beschriebenen Dienstleistung den Zahler nicht an der 
Autorisierung der betreffenden Überweisung hindert, 

  14. entgegen Art. 5c Abs. 6 es Zahlungsdienstnutzern, bei denen es sich nicht 
um Verbraucher handelt, nicht ermöglicht, auf die 
Empfängerüberprüfung bei Zahlungsaufträgen zu verzichten, wenn sie 
mehrere Zahlungsaufträge als Bündel einreichen oder nicht sicherstellt, 
dass Zahlungsdienstleister jederzeit das Recht haben, die 
Empfängerüberprüfung nach Verzicht wieder in Anspruch zu nehmen, 

  15. entgegen Art. 5c Abs. 7 keine oder keine ordnungsgemäße Unterrichtung 
des Zahlungsdienstnutzers durchführt, 

 begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 
10 000 Euro zu bestrafen. 

 (2) Wer als Zahlungsdienstleister, der Echtzeitüberweisungen gemäß Art. 2 
Nr. 1a der Verordnung (EU) Nr. 260/2012 anbietet, entgegen Art. 5d Abs. 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 260/2012 nicht unverzüglich nach Inkrafttreten einer neuen 
oder geänderten gezielten finanziellen restriktiven Maßnahme sowie mindestens 
einmal pro Kalendertag eine Überprüfung durchführt, ob einer seiner 
Zahlungsdienstnutzer eine Person oder Einrichtung ist, die einer solchen 
Maßnahme unterliegt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA 

  1. im Falle einer juristischen Person mit Geldstrafe bis zu 10 vH des 
jährlichen Gesamtnettoumsatzes im vorangegangenen Geschäftsjahr, 

  2. im Falle einer natürlichen Person mit Geldstrafe bis zu 5 000 000 Euro 
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 zu bestrafen. Für die Zwecke von Z 1 ist der maßgebliche Umsatz für den Fall, 
dass es sich bei der juristischen Person um ein Tochterunternehmen eines 
Mutterunternehmens gemäß Art. 2 Nr. 9 der Richtlinie 2013/34/EU oder eines 
sonstigen Unternehmens, das tatsächlich einen beherrschenden Einfluss auf diese 
juristische Person ausübt, handelt, der Umsatz, der sich aus dem konsolidierten 
Abschluss des obersten Mutterunternehmens im vorangegangenen Geschäftsjahr 
ergibt. 

4. Abschnitt 4. Abschnitt 

Geschäftsaufsicht und Insolvenzbestimmungen Geschäftsaufsicht und Insolvenzbestimmungen 

6. Hauptstück 6. Hauptstück 

Übergangs- und Schlussbestimmungen Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Verweise Verweise 

§ 117. (1) und (2) ... § 117. (1) und (2) ... 

(3) ... (3) ... 

[...] [...] 

 2. bis 8. ...  2. bis 8. ... 

 9. Richtlinie (EU) 2015/2366 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur 
Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU 
und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 2007/64/EG, ABl. Nr. L 337 vom 23.12.2015 S. 35, in der 
Fassung der Berichtigung, ABl. Nr. L 169 vom 28.06.2016 S. 18; 

 9. Richtlinie (EU) 2015/2366 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur 
Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU 
und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 2007/64/EG, ABl. Nr. L 337 vom 23.12.2015 S. 35, in der 
Fassung der Verordnung (EU) 2024/886, ABl. Nr. L 2024/886 vom 
19.03.2024; 

  10. Richtlinie 98/26/EG über die Wirksamkeit von Abrechnungen in 
Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- und -abrechnungssystemen, ABl. 
Nr. L 166 vom 11.06.1998 S. 45, in der Fassung der Verordnung (EU) 
2024/886, ABl. Nr. L 2024/886 vom 19.03.2024; 

  11. Richtlinie 2006/43/EG über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen 
und konsolidierten Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 
78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinie 84/253/EWG des Rates, ABl. Nr. L 157 vom 09.06.2006 S. 87, 
in der Fassung der Richtlinie (EU) 2023/2864, ABl. Nr. L 2023/2864 
vom 20.12.2023; 
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  12. Richtlinie 2013/34/EU über den Jahresabschluss, den konsolidierten 
Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter 
Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates, ABl. Nr. L 182 vom 
29.06.2013 S 19, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2024/1306, ABl. 
Nr. L 2024/1306 vom 08.05.2024. 

(4) ... (4) ... 

 1. bis 4. ...  1. bis 4. ... 

 5. Verordnung (EU) Nr. 260/2012 zur Festlegung der technischen 
Vorschriften und der Geschäftsanforderungen für Überweisungen und 
Lastschriften in Euro und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 924/2009, ABl. Nr. L 94 vom 30.03.2012 S. 22; 

 5. Verordnung (EU) Nr. 260/2012 zur Festlegung der technischen 
Vorschriften und der Geschäftsanforderungen für Überweisungen und 
Lastschriften in Euro und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 924/2009, ABl. Nr. L 94 vom 30.03.2012 S. 22, in der Fassung der 
Verordnung (EU) 2024/886, ABl. Nr. L 2024/886 vom 19.03.2024; 

 6. bis 11. ...  6. bis 11. ... 

 12. Verordnung (EU) 2022/2554 über die digitale operationale Resilienz im 
Finanzsektor und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009, 
(EU) Nr. 648/2012, (EU) Nr. 600/2014, (EU) Nr. 909/2014 und (EU) 
2016/1011, ABl. Nr. L 333 vom 27.12.2022 S. 1. 

 12. Verordnung (EU) 2022/2554 über die digitale operationale Resilienz im 
Finanzsektor und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009, 
(EU) Nr. 648/2012, (EU) Nr. 600/2014, (EU) Nr. 909/2014 und (EU) 
2016/1011, ABl. Nr. L 333 vom 27.12.2022 S. 1; 

  13. Verordnung (EU) Nr. 2024/886 zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 260/2012 und (EU) 2021/1230 und der Richtlinien 98/26/EG und 
(EU) 2015/2366 im Hinblick auf Echtzeitüberweisungen in Euro, ABl. 
Nr. L 2024/886 vom 19.03.2024.  

(5) ... (5) ... 

Umsetzungshinweis Umsetzungshinweis 

§ 117a. (1) bis (5) ... § 117a. (1) bis (5) ... 

 (6) Das Bundesgesetz BGBl. I Nr. yyy/202Y dient dem Wirksamwerden der 
Verordnung (EU) Nr. 2024/886 zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 260/2012 und (EU) 2021/1230 und der Richtlinien 98/26/EG und 
(EU) 2015/2366 im Hinblick auf Echtzeitüberweisungen in Euro, ABl. 
Nr. L 2024/886 vom 19.03.2024. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 119. (1) bis (5) ... § 119. (1) bis (5) ... 

 (6) Das Inhaltsverzeichnis hinsichtlich § 5a und § 101a, § 5 Abs. 3, § 5a 
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samt Überschrift, § 18 Abs. 1 erster Satz, Z 1 lit. b, Z 2 und Abs. 3, § 86 Abs. 7 
Einleitungsteil, § 88 Abs. 9, § 89 Abs. 6, § 100 Abs. 2, § 101a samt Überschrift, 
§ 117 Abs. 3 Z 10 bis 12 und Abs. 4 Z 5, 12 und 13 sowie § 117a Abs. 6 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. yyy/202Y treten mit dem auf die 
Kundmachung folgenden Tag in Kraft. § 89 Abs. 6 ist auf Geschäftsjahre der 
FMA anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2025 beginnen. 
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